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Gesetzentwurf 

der Staatsregierung 

Drittes Modernisierungsgesetz Bayern 

A) Problem 

Nach dem Ersten Modernisierungsgesetz Bayern (Drs. 19/3023) und dem Zweiten Mo-
dernisierungsgesetz Bayern (Drs. 19/3617) setzt dieser Entwurf – erneut gebündelt in 
einem Sammelgesetz – weitere Deregulierungs- und Entbürokratisierungsmaßnahmen 
im Landesrecht um. 

B) Lösung 

Das Dritte Modernisierungsgesetz Bayern umfasst Änderungen an folgenden Rechts-
normen: Kostengesetz, Bayerisches Datenschutzgesetz, Bayerisches Immissions-
schutzgesetz, Bayerische Bauordnung, Verordnung über die Feuerbeschau, Gesetz 
über die Errichtung einer Akademie für Politische Bildung, Bayerische Haushaltsord-
nung, Bayerisches Wassergesetz, Bayerisches Naturschutzgesetz, Bayerisches Eisen-
bahn- und Seilbahngesetz, Verordnung über den Sitz der Akademie für Politische Bil-
dung, Bayerische Luftreinhalteverordnung. 

C) Alternativen 

Keine 

D) Kosten 

Die Maßnahmen des Gesetzes sind kostenneutral bzw. werden im Rahmen bestehen-
der Stellen und Mittel vollzogen. Die Reduktion von Komplexität führt im Übrigen zu 
einem Abbau bürokratischer Kosten auf den einzelnen Verwaltungsebenen. 
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Gesetzentwurf 

Drittes Modernisierungsgesetz Bayern 

§ 1 

Änderung des Kostengesetzes 

Das Kostengesetz (KG) vom 20. Februar 1998 (GVBl. S. 43, BayRS 2013-1-1-F), 
das zuletzt durch § 5 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 570) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 5 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 Satz 4 und 5 wird aufgehoben. 

b) Folgender Abs. 7 wird angefügt: 

„(7) Bei Gebühren für Amtshandlungen, die neben einem weitgehend ana-
logen auch in einem digitalen oder automatisierten Verfahren ergehen können, 
gilt bei Nutzung des digitalen oder automatisierten Verfahrens: 

1. die Gebühr kann im Einzelfall um bis zu 100 € ermäßigt werden, wenn sich 
der Verwaltungsaufwand durch das digitale oder automatisierte Verfahren 
verringert; 

2. die Gebühr kann in der Rechtsverordnung nach Abs. 1 für das digitale oder 
automatisierte Verfahren niedriger festgesetzt werden als die nach den 
Abs. 2 bis 5 festgelegte Gebühr, insbesondere wenn sich der Verwaltungs-
aufwand durch das digitale oder automatisierte Verfahren verringert.“ 

2. In Art. 20 Abs. 3 wird die Angabe „5 Abs. 2 bis 6“ durch die Angabe „5 Abs. 2 bis 7“ 
ersetzt.  

3. In Art. 21 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 wird die Angabe „Abs. 2 Satz 4 und 5,“ gestri-
chen und die Angabe „Abs. 3, 5 und 6“ durch die Angabe „Abs. 3, 5, 6 und 7“ ersetzt. 

 

§ 2 

Änderung des Bayerischen Datenschutzgesetzes 

Das Bayerische Datenschutzgesetz (BayDSG) vom 15. Mai 2018 (GVBl. S. 230, 
BayRS 204-1-I), das zuletzt durch § 1 Abs. 26 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. 
S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Art. 39a und 39b werden aufgehoben.  

2. Art. 40 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird die Angabe „ , Außerkrafttreten“ gestrichen. 

b) In Abs. 1 wird die Angabe „(1)“ gestrichen.  

c) Abs. 2 wird aufgehoben.  

 

§ 3 

Änderung des Bayerischen Immissionsschutzgesetzes 

Art. 4 des Bayerischen Immissionsschutzgesetzes (BayImSchG) vom 10. Dezem-
ber 2019 (GVBl. S. 686, BayRS 2129-1-1-U), das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 
23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Satz 2 wird aufgehoben. 
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2. Die Sätze 3 und 4 werden die Sätze 2 und 3. 

 

§ 4 

Änderung der Bayerischen Bauordnung 

Die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch die §§ 12 und 13 
des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 
23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 57 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Der Nr. 1 Buchst. a wird die Angabe „sowie Gebäude ohne Aufenthalts-
räume, Toiletten oder Feuerstätten, wenn die Gebäude weder Verkaufs- 
noch Ausstellungszwecken dienen, im Außenbereich bis 20 m³ Brutto-
Rauminhalt,“ angefügt. 

bb) In Nr. 18 wird nach der Angabe „Dachgauben“ die Angabe „und im Anwen-
dungsbereich des § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB der Einbau weiterer Wohnun-
gen in bestehende Gebäude“ eingefügt und die Angabe „Dachkonstruktion“ 
wird durch die Angabe „Konstruktion“ ersetzt.  

b) In Abs. 7 wird die Angabe „Dachgeschossausbauten“ durch die Angabe „Aus-
bauten“ ersetzt.  

2. In Art. 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 14 wird die Angabe „Dachgeschossausbau“ durch die 
Angabe „Ausbau“ ersetzt.  

 

§ 5 

Weitere Änderung der Bayerischen Bauordnung 

In Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. b der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die 
zuletzt durch § 4 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird nach der Angabe „Dach-
geschossen“ die Angabe „ , der Einbau weiterer Wohnungen in bestehende Wohnge-
bäude“ eingefügt. 

 

§ 6 

Änderung der Verordnung über die Feuerbeschau 

Die Verordnung über die Feuerbeschau (FBV) vom 5. Juni 1999 (GVBl. S. 270, 
BayRS 215-2-4-I), die zuletzt durch Verordnung vom 16. Mai 2019 (GVBl. S. 315) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:  

1. § 2 wird wie folgt gefasst: 

„§ 2 

Gegenstände der Feuerbeschau 

Die Feuerbeschau erstreckt sich auf Sonderbauten nach Art. 2 Abs. 4 der Bay-
erischen Bauordnung und sonstige baulichen Anlagen, bei denen konkrete Anhalts-
punkte auf erhebliche Gefahren hinweisen.“ 

2. § 6 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird aufgehoben. 

b) Satz 2 wird Satz 1 und die Satznummerierung „1“ wird gestrichen. 

3. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird die Angabe „In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten“ durch 
die Angabe „Inkrafttreten, Außerkrafttreten“ ersetzt. 

b) In Abs. 1 wird die Angabe „(1)“ gestrichen. 

c) Abs. 2 wird aufgehoben. 
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§ 7 

Änderung des 
Gesetzes über die Errichtung einer Akademie für Politische Bildung 

Art. 1 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes über die Errichtung einer Akademie für Politische 
Bildung (AkadPolBiG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2211-1-WK) 
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 1 Abs. 200 der Verordnung 
vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 

„3Sie hat ihren Sitz in Tutzing.“ 

 

§ 8 

Änderung der Bayerischen Haushaltsordnung 

Die Bayerische Haushaltsordnung (BayHO) in der in der Bayerischen Rechtssamm-
lung (BayRS 630-1-F) veröffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch § 16 des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. Nach Art. 44 wird folgender Art. 44a eingefügt: 

„Art. 44a 

Verzicht auf Verwendungsnachweise, Stichproben 

(1) 1Bei einer Projektförderung aus Landesmitteln, deren Zuwendungsbetrag 
10 000 € nicht übersteigt und die nach Ablauf des 30. Juni 2025 gewährt wird, muss 
ein Verwendungsnachweis nur erbracht werden, wenn die zuständige Stelle diesen 
bis zum Ablauf von drei Monaten nach Ende des Kalenderjahres, in dem die Erfül-
lung des Zuwendungszwecks zu erwarten war, verlangt hat. 2Die zuständige Stelle 
hat einen Verwendungsnachweis nach Satz 1 zu verlangen 

1. bei Anhaltspunkten für eine nicht zweckentsprechende Verwendung sowie 

2. darüber hinaus in mindestens 10 % der Fälle, in denen im jeweiligen Kalender-
jahr eine gleichartige Zuwendung gewährt wurde, nach Maßgabe des Zufalls-
prinzips. 

3Ist die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung in den nach Satz 2 be-
stimmten Fällen ganz oder teilweise nicht nachgewiesen, ist der Zuwendungsbe-
scheid ohne Rücksicht auf die Höhe des nicht zweckentsprechend verwendeten 
Anteils in vollem Umfang zu widerrufen. 4Satz 3 gilt nicht, wenn der Zuwendungs-
empfänger anzeigt, dass er die Zuwendung nicht in voller Höhe zur Erfüllung des 
Zuwendungszwecks benötigt hat. 

(2) Für Zuwendungen an Gebietskörperschaften und ihre öffentlich-rechtlichen 
Zusammenschlüsse gilt Abs. 1 bis zu einem Zuwendungsbetrag von 100 000 €.“ 

2. Art. 117 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift wird die Angabe „ , Außerkrafttreten“ angefügt. 

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Art. 44a tritt mit Ablauf des 30. Juni 2030 außer Kraft.“ 

c) Die Abs. 3 und 4 werden aufgehoben. 

 

§ 9 

Änderung des Bayerischen Wassergesetzes 

Art. 35 Abs. 4 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) vom 25. Februar 2010 
(GVBl. S. 66, 130, BayRS 753-1-U), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 9. No-
vember 2021 (GVBl. S. 608) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Satz 1 wird wie folgt geändert: 
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a) In dem Satzteil vor Nr. 1 wird nach der Angabe „Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung“ die Angabe „(UVPG)“ eingefügt. 

b) In Nr. 1 wird die Angabe „15 ha“ durch die Angabe „20 ha“ ersetzt. 

2. Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

„2Bei der Ermittlung der Fläche im Sinn des Satzes 1 Nr. 1 sind einzelne Flächen 
innerhalb eines Skigebiets zusammenzurechnen, wenn sie in einem engen Zusam-
menhang gemäß § 10 Abs. 4 Satz 2 UVPG stehen.“ 

3. Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 

„3Dies ist insbesondere der Fall, wenn sich die einzelnen Flächen auf einer Skiab-
fahrt befinden, deren Anfangs- und Endpunkt durch dieselbe Aufstiegshilfe verbun-
den sind, oder wenn gemeinsame technische Einrichtungen zur Versorgung mit 
Wasser oder Energie benutzt werden.“ 

4. Der bisherige Satz 3 wird Satz 4 und die Angabe „7,5 ha“ durch die Angabe „10 ha“ 
ersetzt. 

5. Die bisherigen Sätze 4 bis 6 werden die Sätze 5 bis 7.  

 

§ 10 

Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes 

Das Bayerische Naturschutzgesetz (BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 (GVBl. 
S. 82, BayRS 791-1-U), das zuletzt durch § 1 Abs. 87 der Verordnung vom 4. Juni 2024 
(GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 10 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„2Die Erlaubnispflicht für Skipisten gilt für Skipisten von mehr als 10 ha, in Ge-
bieten von gemeinschaftlicher Bedeutung oder in Europäischen Vogelschutz-
gebieten, in Nationalparken, Naturschutzgebieten oder Biotopen im Sinne des 
§ 30 Abs. 2 BNatSchG von mehr als 5 ha Fläche oder wenn die Skipiste ganz 
oder zu wesentlichen Teilen in einer Höhe von über 1 800 m üNN verwirklicht 
werden soll; bezüglich der Änderung oder Erweiterung einer Skipiste gilt Abs. 2 
Satz 2 und 3 entsprechend.“ 

b) In Abs. 2 Satz 1 werden die Angabe „10 ha“ durch die Angabe „20 ha“, die An-
gabe „5 ha“ durch die Angabe „10 ha“ und die Angabe „Fünften Teils Abschnitt III“ 
durch die Angabe „Art. 78a“ ersetzt. 

2. Art. 23 Abs. 6 wird wie folgt gefasst:  

„(6) 1Für Handlungen nach § 30 Abs. 2 BNatSchG, die der Verwendung der Bio-
tope zu intensiver landwirtschaftlicher Nutzung dienen, richtet sich die Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach den Vorschriften des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG). 2Abweichend von Nr. 17.3.3 der Anlage 1 zum UVPG fin-
det eine standortbezogene Vorprüfung nicht statt.“ 

 

§ 11 

Änderung des Bayerischen Eisenbahn- und Seilbahngesetzes 

Das Bayerische Eisenbahn- und Seilbahngesetz (BayESG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. August 2003 (GVBl. S. 598, BayRS 932-1-B), das zuletzt durch 
§ 1 Abs. 370 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen. 

2. Art. 13 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nr. 1 wird die Angabe „oder“ am Ende durch die Angabe „und“ ersetzt. 
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bb) In Nr. 2 wird die Angabe „1000 m bei Schleppliften oder 2500 m bei den 
übrigen Seilbahnen“ durch die Angabe „3 000 m“ ersetzt. 

b) Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) 1Bei einer Änderung oder Erweiterung ist eine Umweltverträglichkeits-
prüfung durchzuführen, wenn 

1. der durch die Erweiterung hinzukommende Teil für sich betrachtet oder 

2. das durch die Änderung oder Erweiterung entstehende Vorhaben bei ein-
heitlicher Betrachtung erstmals die in Abs. 2 Nr. 1 und 2 genannten Schwel-
lenwerte erfüllt. 

2Im Fall des Satzes 1 Nr. 2 ist dem geänderten oder erweiterten Vorhaben der-
jenige Teil des Bestands nicht mehr zuzurechnen, der früher als zwei Jahre vor 
Eingang des Antrags auf Zulassung des Änderungs- oder Erweiterungsvorha-
bens bei der zuständigen Behörde in Betrieb genommen worden ist.“ 

 

§ 12 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) 1Dieses Gesetz tritt am …[einzusetzen: Datum des Inkrafttretens] in Kraft. 
2Abweichend von Satz 1 tritt § 5 am …[einzusetzen: Datum des abweichenden In-
krafttretens, geplant 1. Oktober 2025] in Kraft. 

(2) Mit Ablauf des …[einzusetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten] tre-
ten außer Kraft: 

1. die Verordnung über den Sitz der Akademie für Politische Bildung in der in der Bay-
erischen Rechtssammlung (BayRS 2211-1-1-WK) veröffentlichten bereinigten Fas-
sung und 

2. die Bayerische Luftreinhalteverordnung (BayLuftV) vom 20. Dezember 2016 (GVBl. 
S. 438, BayRS 2129-1-10-U), die zuletzt durch die §§ 1 und 2 Verordnung vom 
2. August 2022 (GVBl. S. 490) geändert worden ist. 

 

 

Begründung: 

A) Allgemeiner Teil 

Das Dritte Modernisierungsgesetz Bayern setzt die bisherigen Bemühungen um eine 
sachgerechte Deregulierung des Landesrechts konsequent fort. Gebündelt in einem 
Sammelgesetz werden verschiedene Maßnahmen zur Entbürokratisierung und Verfah-
rensbeschleunigung, insbesondere in den Bereichen des Zuwendungsrechts und des 
Umweltrechts, vorgenommen.  

Zu den einzelnen Vorschriften vgl. nachfolgend. 

 

B) Paragraphenbremse 

Durch das Dritte Modernisierungsgesetz Bayern werden Änderungen an bestehenden 
Gesetzen mit dem Ziel der Deregulierung und Entbürokratisierung umgesetzt. Die Pa-
ragraphenbremse ist insoweit nicht betroffen. 

 

C) Besonderer Teil 

Zu § 1 (Kostengesetz – KG) 

Zu Nr. 1 (Art. 5) 

Zu Art. 5 Abs. 2 

Redaktionelle Folgeänderung. Vgl. dazu die Regelung im neuen Abs. 7 Nr. 1. 
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Zu Art. 5 Abs. 7 

Im neuen Abs. 7 Nr. 1 wird der Gedanke des bisherigen Art. 5 Abs. 2 Satz 4 und 5 fort-
gesetzt. Die Bestimmung betrifft Einzelfälle, in denen durch Wahl des digitalen oder 
weitgehend automatisierten Verfahrens gegenüber einer weitgehend analogen Verfah-
rensvariante tatsächlich Kostenminderungen erzielt werden können. Sie sollen – bis zu 
100 € – an den Kostenschuldner weitergegeben werden können, um einen Anreiz zur 
entsprechenden Verfahrenswahl und Kostensenkung zu setzen. Die Vorschrift verzich-
tet aber schon aus Gründen des Verwaltungsaufwands darauf, die Kostenminderung 
im Einzelfall aufwändig zu quantifizieren. Die Gebühr kann daher im zur Verfügung ge-
stellten Rahmen gesenkt werden, wenn sich Kosteneinsparungen im Einzelfall ergeben, 
die an den Gebührenschuldner weitergegeben werden können. Ein vollständiger Ge-
bührenverzicht ist aber auch bei digitaler Antragstellung nicht angedacht, es geht stets 
nur um eine anteilige Verminderung als Anreizwirkung. 

Im neuen Abs. 7 Nr. 2 wird dieser Gedanke jenseits einer Entscheidung im Einzelfall 
abstrakt-generell fortgesetzt, um über abgesenkte Verwaltungsgebühren gerade in ihrer 
Einführungsphase einen Anreiz zum Umstieg auf digitale oder weitgehend automati-
sierte Verfahren zu setzen. In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass die Kostende-
ckung ein legitimer Gebührenzweck ist. Daneben kann aber auch eine gewisse Verhal-
tenslenkung verfolgt werden. Da die maßgeblichen Bestimmungsgrößen der Gebüh-
renbemessung sich häufig nicht exakt und im Voraus ermitteln und quantifizieren las-
sen, darf der Gesetzgeber die Vielzahl der möglichen Einzelfälle in einem Gesamtbild 
erfassen und generalisierende, typisierende und pauschalierende Regelungen treffen. 
Durch ein abstraktes Abstellen auf die Auswirkungen digitaler oder automatisierter Ver-
fahrensabläufe wird dem neuen Steuerungselement zur Modifizierung des Äquivalenz-
prinzips Ausdruck verliehen. Da die Einführung digitaler Verfahren Stück für Stück er-
folgt, ist es nicht sinnvoll, das Kostenverzeichnis direkt durch den Gesetzgeber zu än-
dern. Vielmehr soll es dem Verordnungsgeber nach Abs. 1 des Kostenverzeichnisses 
überlassen werden, die Verfahren zu definieren, in denen ein entsprechender Kosten-
anreiz zum Umstieg auf das digitale oder automatisierte Verfahren gesetzt werden soll. 

Zu Nr. 2 (Art. 20 Abs. 3) 

Durch Anpassung der Verweisungsnorm werden die Regelungen des neuen Art. 5 
Abs. 7 auch für kommunale Kostensatzungen verfügbar gemacht. 

Zu Nr. 3 (Art. 21 Abs. 3) 

Redaktionelle Folgeänderung. 

 

Zu § 2 (Bayerisches Datenschutzgesetz – BayDSG) 

Die Art. 39a, 39b und 40 Abs. 2 BayDSG sind durch Zeitablauf beziehungsweise im 
Zeitpunkt ihres Inkrafttretens gegenstandslos geworden. Ihre Aufhebung dient damit 
der Rechtsbereinigung.  

 

Zu § 3 (Bayerisches Immissionsschutzgesetz – BayImSchG) 

Lärmaktionspläne der Gemeinden bedürfen bisher des Einvernehmens der Regierung. 
Zur Entlastung sowohl der Regierungen wie der Kommunen soll der gesetzliche Ein-
vernehmensvorbehalt gestrichen und so die kommunale Selbstbestimmung und Eigen-
verantwortung gestärkt werden. 

 

Zu § 4 (Bayerische Bauordnung – BayBO) 

Zu Nr. 1 (Art. 57) 

Zu Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a 

Anknüpfend an die mit dem Ersten Modernisierungsgesetz Bayern eingeleiteten Dere-
gulierungen im Bauordnungsrecht wird die Errichtung von Gebäuden ohne Aufenthalts-
räume, Toiletten oder Feuerstätten, wenn die Gebäude weder Verkaufs- noch Ausstel-
lungszwecken dienen, im Außenbereich bis zu 20 m³ Brutto-Rauminhalt verfahrensfrei 
gestellt. Ähnliche Regelungen existieren bereits in Baden-Württemberg (Nr. 1 Buchst. a 
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des Anhangs zu § 50 Abs. 1 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg), Hessen 
(Ziff. 1 Nr. 1.1 der Anlage zu § 63 der Hessischen Bauordnung) oder Niedersachsen 
(Ziff. 1 Nr. 1.1 des Anhangs zu § 60 Abs. 1 der Niedersächsischen Bauordnung). Die 
Änderung zielt insbesondere darauf ab, die verfahrensfreie Errichtung von kleinen Ge-
räteschuppen im Außenbereich zu ermöglichen, die nicht bereits von der Freistellung 
nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c BayBO erfasst sind, da keine Privilegierung nach 
§ 35 Abs. 1 Nr. 1 und 2, § 201 des Baugesetzbuches (BauGB) vorliegt. Bei solchen 
Vorhaben soll künftig auf eine generell präventive Prüfung durch die Bauaufsichtsbe-
hörden verzichtet und damit zugleich eine Entlastung für die Vorhabensträger als auch 
Verwaltung bewirkt werden. Trotz der formellen Genehmigungsfreistellung muss das 
jeweilige Vorhaben den materiell-rechtlichen Anforderungen natürlich weiterhin ent-
sprechen (Art. 55 Abs. 2 BayBO). 

Zu Art. 57 Abs. 1 Nr. 18, Abs. 7 

Zudem wird der Einbau weiterer Wohnungen in bestehende Gebäude, also z. B. die 
Aufteilung einer Fünf-Zimmer-Wohnung in zwei kleinere Wohnungen, künftig verfah-
rensfrei gestellt. Die Verfahrensfreiheit ist auf Vorhaben im bauplanungsrechtlichen In-
nenbereich zu begrenzen, da hier, anders als in überplanten Gebieten, die Anzahl der 
Wohneinheiten keine bauplanungsrechtliche Relevanz hat. Gleichzeitig wird durch eine 
entsprechende Anzeigepflicht (Abs. 7) allerdings sichergestellt, dass die Gemeinden 
von diesen Umbauten Kenntnis erlangen. Die Formulierung „weiterer“ macht klar, dass 
im Gebäude schon mindestens eine Wohnung vorhanden sein muss. Der Einbau von 
Wohnungen in bisher ausschließlich gewerblich genutzten Gebäuden bleibt weiterhin 
verfahrenspflichtig.  

Zu Nr. 2 (Art. 79) 

Zur Durchsetzung der benannten Anzeigepflicht wird das Unterlassen dieser Anzeige 
in den Katalog der in Art. 79 Abs. 1 geregelten Bußgeldtatbestände aufgenommen.  

 

Zu § 5 (Weitere Änderung der BayBO) 

Es wird klargestellt, dass bei der Gestaltung örtlicher Bauvorschriften im Sinne des 
Art. 81 Abs. 1 BayBO der Einbau neuer Wohnungen in bestehende Wohngebäude 
(vgl. dazu § 4) nicht die Pflicht auslösen kann, zusätzliche Stellplätze oder Fahrradstell-
plätze herstellen zu müssen. Da die Gesetzesänderung auf die zukünftige Systematik 
des Art. 81 Abs. 1 BayBO Bezug nimmt, die erst ab dem 1. Oktober 2025 gelten wird 
(§ 13 Nr. 3 Buchst. a in Verbindung mit § 19 Abs. 2 Nr. 2 des Ersten Modernisierungs-
gesetzes Bayern), bedarf es hier eines entsprechend gleichlaufenden Zeitpunkts des 
Inkrafttretens.  

 

Zu § 6 (Verordnung über die Feuerbeschau – FBV) 

Zu Nr. 1 (§ 2) 

Bisher erstreckt sich die Feuerbeschau in Bayern auf sämtliche Gebäude, bei denen 
Brände erhebliche Gefahren für Personen oder außergewöhnliche Sach- oder Umwelt-
schäden zur Folge haben können oder bei denen konkrete Anhaltspunkte auf erhebli-
che Gefahren hinweisen. Angesichts dieses weit gefassten Anwendungsbereichs 
schafft die Feuerbeschau immensen Aufwand für die mit ihrer Durchführung betrauten 
Gemeinden und bindet zugleich oftmals Kapazitäten der örtlichen Feuerwehren. In an-
deren Bundesländern ist der Anwendungsbereich der Feuerbeschau dagegen wesent-
lich enger gefasst (vgl. z. B. Baden-Württemberg, Ziff. 2 der Verwaltungsvorschrift für 
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau über die Brandverhütungsschau (VwV-Brandver-
hütungsschau) oder Berlin, § 2 der Verordnung über die Brandsicherheitsschau und die 
Betriebsüberwachung (Brandsicherheitsschauverordnung – BrandsichVO)). Künftig er-
streckt sich die Feuerbeschau nur auf Sonderbauten nach Art. 2 Abs. 4 BayBO und 
sonstige bauliche Anlagen, bei denen konkrete Anhaltspunkte auf erhebliche Gefahren 
hinweisen. In Art. 2 Abs. 4 BayBO hat der Gesetzgeber bereits eine Wertung vorge-
nommen, welche Bauten besonders zu betrachten sind, weil ihre Art oder Nutzung mit 
Gefahren verbunden ist. Damit wird neben einer spürbaren Entlastung der Gemeinden 
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und Feuerwehren zugleich ein Gleichlauf zwischen Bauordnungsrecht und Brandschutz 
hergestellt.  

Zu Nr. 2 (§ 6) 

§ 6 Abs. 2 Satz 1 FBV zählt bisher beispielhaft verschiedene Anordnungsmöglichkeiten 
der Gemeinden zur Beseitigung von im Rahmen der Feuerbeschau festgestellten Män-
geln auf. § 6 Abs. 1 normiert allerdings bereits in Form einer Generalklausel die allge-
meine Befugnis der Gemeinden, die „erforderlichen Anordnungen“ zu treffen. Im Sinne 
der Normverschlankung bedarf es insoweit keiner – nicht abschließenden – Konkreti-
sierung der Anordnungsmöglichkeiten. Der entsprechende Satz kann daher im Sinne 
der Deregulierung gestrichen werden. 

Zu Nr. 3 (§ 9) 

Redaktionelle Änderung. 

 

Zu § 7 (Gesetz über die Errichtung einer Akademie für Politische Bildung) 

Die Änderung enthält keine materielle Rechtsänderung, löst aber die bisher eigenstän-
dige Verordnung über den Sitz der Akademie auf, indem ihr – überschaubarer und lang-
jährig stabiler – Inhalt in das zugehörige Gesetz integriert wird. Damit wird zur Ver-
schlankung des Normenbestandes des Landesrechts beigetragen. 

 

Zu § 8 (Bayerische Haushaltsordnung – BayHO) 

Zu Nr. 1 (Art. 44a) 

Im Wege eines zunächst auf fünf Jahre angelegten Verwaltungsversuchs (vgl. Art. 117 
Abs. 2 BayHO) sollen für Kleinförderungen bis einschließlich 10 000 € erhebliche büro-
kratische Entlastungen bei den Verwendungsnachweisen erprobt werden. Danach ist 
zunächst von den Zuwendungsempfängern in keinem Fall ein Verwendungsnachweis 
gefordert. Die Förderempfänger müssen ihn nicht erbringen, die Behörde muss ihn nicht 
einfordern, nicht kontrollieren, nicht ablegen. Bei etwa 90 % der Förderempfänger wird 
das auch so bleiben. Nur in den Fällen, in denen die Behörde konkrete Anhaltspunkte 
dafür hat, dass die Zuwendung nicht in voller Höhe zweckentsprechend verwendet wird 
(in der Regel, wenn der Förderempfänger dies mitteilt), sowie in einer randomisierten 
Stichprobe von mindestens 10 % der Förderempfänger ist die Behörde gehalten, in zeit-
lich sinnvollem Abstand – drei Monate nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem von der 
Verwendung der Zuwendung auszugehen war – nachträglich einen Zuwendungsnach-
weis vom Förderempfänger anzufordern. Kann in den Fällen, in denen verdachtsunab-
hängig im Stichprobenverfahren ein Verwendungsnachweis verlangt wird, die zweck-
entsprechende Verwendung ganz oder teilweise nicht nachgewiesen werden, so ist die 
Förderung vollständig zurückzufordern, und zwar auch dann, wenn der Nachweis 
zweckentsprechender Verwendung nur für einen Teil der Förderung nicht erbracht wer-
den kann. Es handelt sich gegenüber Art. 49 des Bayerischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes (BayVwVfG) um eine spezialgesetzliche Regelung; der Widerruf erfolgt ohne 
Ausübung von Ermessen stets und in voller Höhe. Zeigt der Förderempfänger bei der 
Behörde an, dass er die Zuwendung nicht vollständig benötigt, erfolgt die Prüfung von 
Widerruf und Rückforderung hingegen im regulären Verfahren des Art. 49 BayVwVfG. 
Das dahinterstehende Prinzip ist klar: Der Förderempfänger wird bürokratisch entlastet 
(grds. kein Verwendungsnachweis). Auch die Behörde erspart sich nennenswerten Ver-
waltungsaufwand. Die zweckentsprechende Verwendung bleibt materiell aber weiterhin 
zwingend. Muss sie nicht nachgewiesen werden, muss es einen Weg geben, die zweck-
entsprechende Verwendung auf andere Weise zu erreichen. Das erfolgt über das Risiko 
für den Förderempfänger, für den Fall der Stichprobenkontrolle eine – auch nur teil-
weise – nicht zweckentsprechend verwendete Förderung vollständig zu verlieren und 
sich, soweit es sich um eine Subvention im Sinn des Strafrechts handelt, nach § 264 
Abs. 1 Nr. 2 des Strafgesetzbuches (StGB) ggfs. des Subventionsbetrugs schuldig zu 
machen. Dieses Risiko wird schon psychologisch im allergrößten Teil aller Fälle die 
zweckentsprechende Verwendung bzw. die Meldung des Förderempfängers, dass die 
Zuwendung nicht vollständig zweckentsprechend verwendet wurde, sicherstellen. Der 
– nie ganz auszuschließende, aber prognostisch kleine – Teil auf diese Weise nicht 
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aufdeckbarer Fehlverwendung rechtfertigt wirtschaftlich nicht, 100 % der Fälle mit ei-
nem Verwendungsnachweis zu belasten. Art. 44a soll auf Zuwendungen auch dann An-
wendung finden, wenn in der maßgeblichen Förderrichtlinie ausnahmsloser Nachweis 
der zweckentsprechenden Verwendung gefordert ist; dies wird durch ergänzende Ver-
waltungsanweisungen sichergestellt. Die Anforderungen an den Inhalt des Verwen-
dungsnachweises ergeben sich aus den allgemeinen für die Förderung maßgeblichen 
Regelungen. 

Diese Regelung ist mit § 26 Abs. 1 Satz 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) 
vereinbar. Das rechtfertigt sich aus folgenden Überlegungen heraus: 

─ Nach § 26 Abs. 1 Satz 2 HGrG ist bei Zuwendungen „zu bestimmen, wie die zweck-
entsprechende Verwendung der Zuwendungen nachzuweisen ist“. Die Einforde-
rung, „wie“ ein Nachweis bei Zuwendungen zu führen ist, sagt dabei gerade nicht, 
dass ein Nachweis in jedem Einzelfall zu führen ist. Das Bezugsobjekt des Satzes 
ist nicht jede einzelne „Zuwendung“ im Singular, sondern die „Zuwendungen“ im 
Plural. Damit ist also nicht die Einzelzuwendung angesprochen, sondern das Zu-
wendungsprogramm, sprich: Die Förderrichtlinie und die „Zuwendungen“ in ihrer 
Gesamtheit. Entsprechend kann für die Förderrichtlinie oder ein wie auch immer 
definiertes abstraktes Zuwendungs-Plural bestimmt werden, „wie“ deren Nachweise 
aussehen. Er kann dann im Zuwendungs-Plural auch stichprobenartig sein. Das 
wird in der aktuellen Kommentarliteratur zum Haushaltsrecht teils anders gesehen. 
Diese Kommentarliteratur findet im Gesetzeswortlaut aber keine eindeutige Stütze. 
Jedes Rechtsgebiet – auch das Haushaltsrecht – muss auf veränderte Verhältnisse 
reagieren können. Dazu zählt hier die Notwendigkeit der Entbürokratisierung auch 
im Haushaltsvollzug. Der Landesgesetzgeber ist daher durch § 26 Abs. 1 
Satz 2 HGrG nicht gehindert, für eine Gesamtheit an Zuwendungen statt für jede 
Einzelzuwendung zu bestimmen, „wie“ er deren zweckentsprechende Verwendung 
nachgewiesen haben will. Ein vom Parlamentsgesetzgeber bewusst beschlossener 
Kontrollverzicht bei Kleinstförderungen kann auch haushalterisch sinnvoll sein, weil 
er Vollzugsaufwand erspart. 

─ Das gilt umso mehr, wenn man bedenkt, dass § 26 Abs. 1 Satz 2 HGrG keine iso-
lierte Bestimmung ist, sondern sich in das Regelungsganze des HGrG einfügt. Dort 
ist als einer der obersten Grundsätze das Gebot der Wirtschaftlichkeit gesetzt (§ 6). 
Nach § 6 Abs. 3 HGrG sollen sogar Kosten/Nutzen-Überlegungen ausdrücklich an-
gestellt werden. Das sog. Minimalprinzip des Wirtschaftlichkeitsgebots sagt, dass 
ein angestrebtes Ergebnis mit dem geringstmöglichen (Gesamt-)Mitteleinsatz an-
zustreben ist. In diese Überlegung sind auch die Vollzugskosten einzubeziehen. 
Das Wirtschaftlichkeitsgebot streitet daher nicht gegen, sondern für den Ansatz, ei-
nen Kontrollverzicht dort zu erwägen, wo sich die Kontrolle nicht lohnt und durch 
andere (kosten- und vollzugslose) Motivationsfaktoren wie hier die Stichprobe mit 
zusätzlich drohender Verwaltungssanktion ein im überwiegenden Fall korrekter Mit-
teleinsatz erwartet werden darf. Der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz und die Einzelbe-
stimmung des § 26 Abs. 1 Satz 2 HGrG als ggf. divergierende Forderungen sind 
also aufeinander zu beziehen, untereinander auszugleichen, miteinander abzuwä-
gen und sachgerecht zu interpretieren. Dass der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz dabei 
ein besonders starker und im Zweifel vorrangiger Haushaltsgrundsatz ist, zeigt sich 
schon daran, dass er (auf Bundesebene) in Art. 114 Abs. 2 Satz 1 GG sogar in Ver-
fassungsrang erhoben wurde. Das muss sich auf die einfachgesetzliche Interpreta-
tion des HGrG auswirken. Nachdem § 26 Abs. 1 Satz 2 HGrG – wie oben ausge-
führt – seinem Wortlaut nach ohnehin interpretationsoffen dafür ist, die Führung von 
Verwendungsnachweisen auf ein Zuwendungs-Plural zu beziehen, kann sich das 
Wirtschaftlichkeitsgebot dabei durchsetzen. Einer wirtschaftlichkeitsfreundlichen 
Auslegung des § 26 HGrG steht in diesem Verständnis nichts entgegen. 

Gemeinden, Gemeindeverbände und ihre öffentlich-rechtlichen Zusammenschlüsse er-
halten in der Regel keine Kleinstförderungen bis 10 000 €. Sollen die Erleichterungen 
nach Abs. 1 auch für Kommunalförderungen nutzbar werden, sollen sie daher nach 
Abs. 2 bei der Förderung dieser Empfänger bis einschließlich 100 000 € Anwendung 
finden. 
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Zu Nr. 2 (Art. 117) 

Die Bestimmungen des neuen Art. 44a BayHO sollen zunächst als Verwaltungsversuch 
auf fünf Jahre erprobt werden. Sie werden daher nach Art. 117 Abs. 2 BayHO nach fünf 
Jahren wieder außer Kraft gesetzt. Sollten sie sich bewähren, können sie zu gegebener 
Zeit verlängert oder entfristet werden. Die Aufhebung von Art. 117 Abs. 3 und 4 BayHO 
sowie die Änderung der Überschrift sind redaktioneller Natur. 

 

Zu § 9 (Bayerisches Wassergesetz – BayWG) 

Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) regelt auf Bundesebene, 
ab wann Umweltverträglichkeitsprüfungen in verwaltungsbehördlichen Verfahren erfor-
derlich sind. Auch auf Landesebene gibt es allerdings verschiedene Verpflichtungen zu 
Umweltverträglichkeitsprüfungen in Fachgesetzen. Gleichwohl die Verpflichtung zur 
Durchführung dieser Umweltverträglichkeitsprüfungen auf europäischem Recht beruht 
(Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezem-
ber 2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und pri-
vaten Projekten (RL 2011/92/EU)), bleibt es dabei den Mitgliedstaaten überlassen, die 
für eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlichen Schwellenwerte bzw. Kriterien 
festzulegen (Art. 4 Abs. 2 Buchst. b. RL 2011/92/EU). Für eine spürbare Beschleuni-
gung der betroffenen Verwaltungsverfahren werden daher die noch bestehenden lan-
desrechtlichen Schwellenwerte für Umweltverträglichkeitsprüfungen auf ein verhältnis-
mäßiges Maß angehoben.  

Zu Nr. 1  

Bisher sieht Art. 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BayWG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 2 
Buchst. b. RL 2011/92/EU und Anhang II Nr. 12 Buchst. a. der RL 2011/92/EU für An-
lagen oder Einrichtungen, die der Herstellung und Verteilung von künstlichem Schnee 
dienen, um eine Schneedecke zu erzeugen, eine Umweltverträglichkeitsprüfung vor, 
wenn der künstlich erzeugte Schnee auf einer Fläche aufgebracht und verteilt werden 
soll, die mehr als 15 ha beträgt. Bei Einführung des Schwellenwerts ist der Gesetzgeber 
davon ausgegangen, dass auf Grundlage der vorliegenden Statistiken über in Bayern 
errichtete Beschneiungsanlagen künftig etwa in 10 % der Genehmigungsverfahren eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen sei (Drs. 14/994, S. 28). Nach Art. 4 
Abs. 3 der UVP-Richtlinie sind bei der Einzelfalluntersuchung oder der Festlegung von 
Schwellenwerten bzw. Kriterien im Sinne des Abs. 2 die relevanten Auswahlkriterien 
des Anhangs III zu berücksichtigen. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs haben die Mitgliedstaaten beim Umgang mit den Auswahlkriterien des An-
hangs III der UVP-Richtlinie einen Wertungsspielraum, der aber nicht beliebig ist. So 
dürfen etwa bei der nationalen Umsetzung der UVP-Richtlinie keine einseitigen Schwel-
lenmerkmale (z. B. allein die Größe eines Vorhabens ohne Berücksichtigung seines 
Standortes) als maßgebliche Kriterien eingeführt werden. Die Entwicklung in den letzten 
25 Jahren hat dazu geführt, dass mittlerweile deutlich größere Pistenanteile beschneit 
werden, als es bei der Einführung der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung 1999 der Fall war. Die zwischenzeitlich gesammelten Erfahrungen zeigen, 
dass eine moderate Anhebung der Schwellenwerte auf 20 ha in allgemeinen Gebieten 
und 10 ha in den besonderen Gebieten nach Art. 35 Abs. 4 Satz 4 BayWG n. F. vertret-
bar erscheint. Durch Beibehaltung der UVP-Pflicht ab einer Höhenlage von 
1 800 m üNN in Art. 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BayWG ist sichergestellt, dass in den klima-
tisch besonders sensiblen Bereichen oberhalb der Baumgrenze, in denen in der Regel 
mit erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist, eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung durchgeführt wird Dies entspricht zudem den Schwellenwerten, die auch in der 
Republik Österreich angesetzt werden (vgl. Anhang 1 Zeile 12 Buchst. b und d des 
Bundesgesetzes über die Prüfung der Umweltverträglichkeit (Umweltverträglichkeits-
prüfungsgesetz 2000), dort allerdings bezogen auf die Flächeninanspruchnahme). Da-
mit werden die Verwaltungsverfahren bei Beschneiungsanlagen spürbar beschleunigt.  
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Zu Nr. 2  

Durch die Neufassung von Art. 35 Abs. 4 Satz 2 BayWG wird auf den Beschluss des 
Europäischen Gerichtshofs vom 28.02.2023 (Rs. C-596/22) zu sog. kumulierenden Vor-
haben (§ 10 Abs. 4 UVPG) reagiert. Dort konstatierte der Europäische Gerichtshof die 
Unionsrechtswidrigkeit von § 10 Abs. 4 Satz 3 UVPG. § 10 UVPG findet aufgrund der 
in Art. 35 Abs. 4 Satz 1 BayWG enthaltenen Verweisung allein auf den Verfahrensteil 
des UVPG (§§ 15 ff.) zwar keine direkte Anwendung. Gleichwohl ist davon auszugehen, 
dass andere Vorschriften als § 10 Abs. 4 Satz 3 UVPG, die eine entsprechende Verbin-
dung als Voraussetzung vorsehen, ebenso als unionsrechtswidrig angesehen werden 
könnten. Insofern ist eine gesetzliche Anpassung des Art. 35 Abs. 4 Satz 2 BayWG er-
forderlich. Durch Bezugnahme auf § 10 Abs. 4 Satz 2 UVPG wird klargestellt, dass für 
eine Gesamtbetrachtung der Vorhaben bei Ermittlung der Fläche nach Art. 35 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 1 BayWG allein das Vorliegen eines engen Zusammenhangs im Sinne des 
UVPG maßgeblich ist. Ein enger Zusammenhang nach § 10 Abs. 4 Satz 2 UVPG liegt 
vor, wenn sich der Einwirkungsbereich der Vorhaben überschneidet und die Vorhaben 
funktional und wirtschaftlich aufeinander bezogen sind.  

Zu Nr. 3 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Nr. 4 

Durch diese Änderung wird der Schwellenwert entsprechend den Ausführungen zu 
Nr. 1 in besonders geschützten Gebieten moderat von vormals 7,5 ha auf 10 ha ange-
hoben. 

Zu Nr. 5 

Redaktionelle Änderung. 

 

Zu § 10 (Bayerisches Naturschutzgesetz – BayNatSchG) 

Zu Nr. 1 (Art. 10) 

Zur Begründung vgl. bereits die Erläuterungen oben zu § 9. Die Schwellenwerte für 
Umweltverträglichkeitsprüfungen bei der Errichtung, der Aufstellung oder dem Betrieb 
einer gemäß Anhang II Nr. 12 Buchst. a. von der RL 2011/92/EU erfassten Skipiste 
werden von vormals 10 ha auf künftig 20 ha bzw. in Gebieten von gemeinschaftlicher 
Bedeutung oder in Europäischen Vogelschutzgebieten, in Nationalparken, Naturschutz-
gebieten oder Biotopen im Sinn des § 30 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) von 5 ha auf 10 ha angehoben. Die Erhöhung der Schwellenwerte für die 
Umweltverträglichkeitsprüfung ist unter Beachtung der Kriterien gemäß Anhang III der 
UVP-Richtlinie sachgerecht. Eine Differenzierung nach der Lage der Skipiste (Höhe 
über 1 800 m üNN und innerhalb besonders empfindlicher Gebiete) bleibt aufrecht-
erhalten. Dem Schutz von Natur und Umwelt wird darüber hinaus durch die gleichblei-
benden Schwellenwerte für die Erlaubnispflicht nach Art. 10 Abs. 1 Satz 2 Bay-
NatSchG, die als Trägerverfahren für etwaige weitere fachrechtliche Anforderungen 
dient, Rechnung getragen. Die materiell-rechtlichen Anforderungen an Skipisten blei-
ben damit unberührt. Die Verfahren werden jedoch durch Erhöhung der Schwellenwerte 
für die UVP vereinfacht. Die Schwellenwerte entsprechen zudem den Maßgaben, die 
auch in der Republik Österreich angesetzt werden (vgl. Anhang 1 Zeile 12 Buchst. b 
und d des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000). Im Übrigen redaktionelle Än-
derung.  

Zu Nr. 2 (Art. 23) 

Die bisher in Art. 23 Abs. 6 BayNatSchG enthaltene Regelung zur UVP-Pflicht bei 
Handlungen, die der Verwendung von gesetzlich geschützten Biotopen zu intensiver 
landwirtschaftlicher Nutzung dienen, war im BayNatSchG seit 1999 zur Umsetzung der 
UVP-Richtlinie enthalten (vgl. Drs. 14/994). Seit Einführung der Nr. 17.3 der Anlage 1 
zum UVPG auf Bundesebene ist die UVP-Richtlinie in Bezug auf Ödland und naturnahe 
Flächen auf Bundesebene umgesetzt. Eine nochmalige Regelung im bayerischen Lan-
desrecht ist nicht erforderlich. Abweichend von der bundesrechtlichen Regelung findet 
in Bayern aber keine standortbezogene Vorprüfung bei Vorhaben unter 10 ha gemäß 
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Nr. 17.3.3 der Anlage 1 zum UVPG statt. Dies ist unter Beachtung der Kriterien gemäß 
Anhang III der UVP-Richtlinie sachgerecht. Dem Schutz von Natur und Umwelt wird 
durch die unverändert bestehenden materiell-rechtlichen Anforderungen, insbesondere 
durch § 30 BNatSchG und Art. 23 BayNatSchG, Rechnung getragen. In Österreich fin-
det teils erst ab 35 oder gar 70 ha eine Umweltverträglichkeitsprüfung statt (vgl. An-
hang 1 Zeile 45 des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000). 

 

Zu § 11 (Bayerisches Eisenbahn- und Seilbahngesetz – BayESG) 

Zu Nr. 1 (Inhaltsverzeichnis) 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Nr. 2 (Art. 13) 

Zu Art. 13 Abs. 2 

Zur Begründung vgl. bereits die Erläuterungen oben zu § 9. Bisher ist eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung beim Bau und Betrieb einer Seilbahn bereits erforderlich, wenn die 
Personenbeförderungskapazität 1 000 Personen pro Stunde und Richtung bei Schlepp-
liften oder 2 200 Personen pro Stunde und Richtung bei den übrigen Seilbahnen über-
schreitet (Art. 13 Abs. 2 Nr. 1) oder die Luftlinienlänge zwischen der Tal- und der Berg-
station über 1 000 m bei Schleppliften oder 2 500 m bei den übrigen Seilbahnen beträgt 
(Art. 13 Abs. 2 Nr. 2). Künftig sollen statt einer alternativen Betrachtung die benannten 
Merkmale kumulativ vorliegen. Zudem wird die Differenzierung zwischen Schleppliften 
und Seilbahnen mit Blick auf die Luftlinienlänge aufgegeben und künftig ein einheitlicher 
Schwellenwert von 3 000 m angesetzt. Dies entspricht auch den in Österreich gelten-
den Schwellenwerten für die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (vgl. 
Anhang 1 Zeile 10 Buchst. i des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000).  

Zu Art. 13 Abs. 3 

Die Regelungen bezüglich des Erfordernisses von Umweltverträglichkeitsprüfungen bei 
Änderungen oder Erweiterungen von Seilbahnanlagen werden an die in Art. 10 Abs. 2 
Satz 2 und 3 BayNatSchG übliche Formulierung angepasst, womit zugleich die Syste-
matik vereinfacht wird. Im Zuge des Gleichlaufs mit dem BayNatSchG werden frühere 
als zwei Jahre vor Eingang des Antrags auf Zulassung des Änderungs- oder Erweite-
rungsvorhabens in Betrieb genommene Teile der Seilbahnen bei der Bewertung, ob die 
Schwellenwerte erstmals erreicht werden, nicht mehr berücksichtigt. Dies führt zu mehr 
Investitions- und Rechtssicherheit aufseiten der Vorhabensträger.  

 

Zu § 12 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 

Die Vorschrift regelt in Abs. 1 das Inkrafttreten des Gesetzes. Zum abweichenden In-
krafttreten nach Abs. 1 Satz 2 vgl. die Erläuterungen oben zu § 5.  

Zudem wird in Abs. 2 die Verordnung über den Sitz der Akademie für Politische Bildung 
aufgehoben, da ihr Inhalt nunmehr in das entsprechende Gesetz überführt wird (vgl. 
§ 7).  

Mit der Aufhebung der Bayerischen Luftreinhalteverordnung (BayLuftV) wird dem Um-
stand Rechnung getragen, dass die Feinstaubbelastung seit 2016 deutlich gesunken 
ist und der technische Fortschritt bei Baumaschinen kontinuierlich zu rußärmeren Mo-
dellen mit Partikelfiltern führt. Da die hier relevanten Grenzwerte für Feinstaub (PM10, 
PM2,5) seit vielen Jahren bayernweit deutlich unterschritten werden, besteht für die 
Bayerische Verordnung zur Verbesserung der Luftqualität in Luftreinhaltegebieten, die 
Auflagen für den Einsatz von alten Baggern, Raupen und Walzen in Luftreinhaltegebie-
ten vorsieht, kein Bedürfnis mehr. 

 

 



Von: Florian Hasler
An: Referat BII6 (StK)
Betreff: AW: Verbandsanhörung - Drittes Modernisierungsgesetz Bayern - Schreiben Bayer. Staatskanzlei vom

21.02.2025 - Unser Az.: B II 6 - 1356 - 1 – 364 – 11
Datum: Dienstag, 25. Februar 2025 10:45:32

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
wir bedanken uns für die Stellungnahmemöglichkeit zu vorgenanntem
Gesetzesvorhaben. Dazu möchten wir wie folgt Stellung nehmen:
 
Wir begrüßen die Absicht, bürokratische Hemmnisse für die Wirtschaft abzubauen.
Durch das Gesetz sehen wir dieses Bestreben aber nicht umgesetzt.
Da es sich um ein Sammelgesetz handelt, sind die Regelungen einzeln zu bewerten.
 
 
§ 1
Die Regelung des § 1 lehnen wir ab.
Hier wird ein digital geführtes Verwaltungsverfahren weiterhin als Ausnahmefall definiert
und ein Gebührenrabatt samt Beschränkung geschaffen. Das ist nicht zielführend.
Digitalisierung wird dadurch nicht voran getrieben. Vielmehr schafft diese Regelung
einen finanziellen Anreiz, möglichst wenig Verwaltung digital zu gestalten.
 
Hier wäre es wesentlich sinnvoller, den Gebührenrahmen generell anzupassen und
durch den entstehenden Kostendruck die Verwaltung rascher zu digitalen Lösungen zu
drängen. Die Digitalisierung darf nicht als Ausnahmefall definiert werden.
 
 
§ 2
§ 2 befürworten wir.
 
 
§ 3
Nr. 1 a) aa) führt zu einer Regelung, die durch ihre Verschachtelung sprachlich nicht
mehr verständlich ist. Wenn bei derart kleinen Bauvorhaben der Gesetzgeber schon für
den Außenbereich andere Regelungen schaffen möchte als in anderen Berechen, sollte
dies in verschiedenen Unterpunkten sprachlich verständlich ausgedrückt werden. Ein
dertiges Verschachteln führt nur zur Unverständlichkeit von Normen. Zur
Rechtsvereinfachung wäre es außerdem sinnvoll, eine einheitliche Regelung für alle
Bereiche zu schaffen. Bevor die verschachtelte und sprachlich nicht mehr verständliche
Version eingeführt wird, sollte es eher bei der momentanen Regelung bleiben.
 
Nr. 1 a) bb) befürworten wir.
 
Nr. 2 befürworten wir.
 
 
§ 4
Diese Regelung wird nicht funktionieren, weil Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO keine
Buchstaben hat. Deshalb kann an Buchstabe b) nichts angefügt werden.
Eine Regelung, welche den Einbau von Wohnungen in bestehende Gebäude
erleichtert, begrüßen wir hingegen ausdrücklich. Für Mitarbeitende in unserer Branche
ist bezahlbarer Wohnraum besonders knapp.
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§ 5
Die Feuerbeschau liegt bisher im Ermessen der Gemeinde. Dieses Ermessen
einzuschränken, hat nichts mit Entbürokratisierung zu tun.
Insbesondere die Einschränkung auf „konkrete Anhaltspunkte auf erhebliche Gefahren“
ist nicht sinnvoll. Hier wird nur der vorbäugende Brandschutz zu Gunsten repressiver
Maßnahmen und der konkreten Gefährdung von Leib und Leben verschoben.
 
Die bisher geltende Regelung überlässt das Ermessen einer Feuerbeschau der
Gemeinde. Das sollte auch dabei bleiben, weil es eine sachgerechte Lösung ist, die
nichts mit Bürokratie zu tun hat. Auch Deregulierung wird nicht dadurch erreicht,
gemeindliches Ermessen einzuschränken.
 
§ 6
Hier haben wir keine Einwände.
 
§7
Die Regelung begrüßen wir grundsätzlich.
 
Nr. 1:
Unverständlich ist, weshalb die Regelung erst ab einem Stichtag gilt und nicht ab
Verkündung des Gesetzes. Der Stichtag sollte gestrichen werden.
Hinweisen möchten wir auf den Widerspruch der von Ihnen geplanten Regelungen in
Art. 44a Abs. 1 S. 3 und 4 BayHO. Die Regelungen führen dazu, dass eine nicht
zweckentsprechende Verwendung der Mittel – und damit wohl auch eine nicht
rechtzeitig zweckentsprechende Verwendung der Mittel – zu einem zwingenden
Widerruf der Förderung in entsprechender Höhe führt. Hier wird der Behörde nicht
einmal ein Ermessen für Sonderfälle ermöglicht. Gleichzeitig sagt der Satz 4 dann, dass
man die Mittel in voller Höhe behalten darf, wenn man die missbräuchliche Verwendung
anzeigt. Das ist so wohl nicht gewollt. Hier sollte ein intendiertes Ermessen für die
Behörde eingefügt werden.
 
Nr. 2:
Falsch ist es, eine Regelung zur Verminderung des Verwaltungsaufwandes bis
30.06.2030 zu befristen. Diese Befristung lehnen wir ab.
 
§ 8
Diese Regelung lehnen wir ab.
Mit dieser Regelung werden Beschneiungsanlagen ermöglicht, welche bisher an der
Umweltverträglichkeitsprüfung gescheitert sind. Solche Anlagen beeinträchtigen den
Wasserhaushalt in scherwiegender Weise und beeinträchtigen dadurch die
Binnenschifffahrt.
 
Diese Regelung wird dazu führen, dass Beschneiungsanlagen erweitert oder neu
gebaut werden, die enorme Wassermengen verbrauchen. Dieses Wasser wird das
ganze Jahr über dem Wasserkreislauf durch Rückhaltebecken entzogen und begünstigt
damit Trockenphasen, in welchen die Binnenschifffahrt durch zu niedrige Pegelstände
zum Erliegen kommt. In der Schneeschmelze wird dieses Wasser dann zusätzlich dem
Wasserkreislauf zugegeben, und verschärft die Hochwasserlage, welche zu Zeiten der
Schneeschmelze typisch ist. Auch dies Beeinträchtigt die Schiffbarkeit der Flüsse.
 
§ 9
Über eine solche Regelung kann man sich als Spediteur nur wundern!
Während die Unternehmen der Branche auf Energieeffizienz setzen und um
Umweltschutz bemüht sind, soll nun der Naturschutz in den Bergen zu Gunsten neuer



Skipisten auf ein Minimum redzuiert werden?
Diese Regelung ist schon durch den fortschreitenden Klimawandel aus der Zeit gefallen
und nicht nachvollziehbar. Mit Entbürokratisierung hat das nichts zu tun.
 
§ 10
Nr. 1 lehnen wir ab. Das Streichen eines Inhaltsverzeichnisses erschwert die
Auffindbarkeit von Normen und erhöht damit den Verwaltungsaufwand durch eine
Erschwernis bei der Anwendung des Rechts.
 
Nr. 2 ist ebenso verfehlt wie § 9. Als Spediteur bemüht man sich um Umweltschutz und
Energieeffizienz, währen die Planung hier vorsieht, dass die besonders sensible
Bergwelt mit ihrer einzigartigen Natur durch Liftanlagen verbaut werden soll, ohne dass
eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt würde. Das ist kurzsichtig und aus der
Zeit gefallen. Mit Entbürokratisierung hat dieses Vorhaben nicht zu tun.
 
 
Insgesamt enthält der Gesetzesentwurf kaum Entbürokratisierung. Die Deregulierung
setzt an der falschen Stelle an und ist daher nicht hilfreich. Digitale Verwaltung sollte
nicht weiter als Ausnahmefall betrachtet werden. Wir regen deshalb die Überarbeitung
des Gesetzesentwurfs an.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Florian Hasler
Syndikusrechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Sozialrecht
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Von: Vertretung, VzBII (StK) <VzBII.Vertretung@stk.bayern.de> 
Gesendet: Freitag, 21. Februar 2025 11:10
An: Info <Info@lbs-spediteure.de>
Betreff: Verbandsanhörung - Drittes Modernisierungsgesetz Bayern - Schreiben Bayer.
Staatskanzlei vom 21.02.2025 - Unser Az.: B II 6 - 1356 - 1 – 364 – 11
 
FRIST: 04.04.2025
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
in der Anlage erhalten Sie ein Schreiben der Bayerischen Staatskanzlei von Frau Staatsrätin
Gernbauer vom 21. Februar 2025
 
sowie den Gesetzesentwurf mit der Bitte um Kenntnisnahme und evtl. weitere Veranlassung.
 
Eine eventuelle Stellungnahme kann  bis Freitag, 4. April 2025  per E-Mail an
ReferatBII6@stk.bayern.de übermittelt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Carolin Ziegler
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Deregulierung und Entbürokratisierung in Bayern; 
Drittes Modernisierungsgesetz Bayern; 
Änderungen bei der Verordnung über die Feuerbeschau 
 
 
Sehr geehrter Herr MR Dr. Hirschberg, 
 
vielen Dank, dass sich der Landesfeuerwehrverband Bayern im Rahmen der 
Verbändeanhörung zum Dritten Modernisierungsgesetz Bayern äußern kann. 
Auch wenn der LFV Bayern die sicherlich gut gemeinten Initiativen zur Dere-
gulierung und Entbürokratisierung in Bayern grundsätzlich unterstützt, so ha-
ben wir bei der vorgesehenen verkürzten Verordnung über die Feuerbeschau 
doch erhebliche Bedenken. 
 
Die Feuerbeschau dient dazu, Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder 
Besitz, die durch Brände entstehen können, zu verhüten. 
 
Bereits ab 1999 wurde die Durchführung einer Feuerbeschau in das Ermessen 
der Gemeinden gestellt. Diese nützen dieses Ermessen um den Sicherheitsstan-
dard in ihren Gemeinden aber auch zum Wohle und zur Sicherheit ihrer Bürger 
beizubehalten oder sogar verbessern zu können. 
 
Viele dabei vorgefundene Mängel resultieren aus organisatorischen oder be-
trieblichen Fehlverhalten, die in der Folge zu Bränden und damit auch zu einer 
Gefahr für die Bürger in der Gemeinde führen können. Nur diese Mängel sind 
Gegenstand der Feuerbeschau.  

LandesfeuerwehrVerband Bayern e.V. 
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Gleichwohl werden u.U. aber auch Mängel in der Umsetzung von Auflagen aus einer Baugenehmi-
gung festgestellt, die dann den zuständigen Bauaufsichtsbehörden von den Gemeinden gemeldet 
werden. So können die für den Vollzug der Baugesetze zuständigen Bauaufsichtsbehörden dann tätig 
werden. 
Der bisherige Umfang der Feuerbeschau wird schon jetzt mit einer Schwerpunktsetzung in § 2 auf 
Sonderbauten in der Verordnung empfohlen. Eine nunmehr ausschließliche Begrenzung auf Sonder-
bauten würde aus unserer Sicht zu einem hohen Verlust des Sicherheitsniveaus in den Gemeinden 
führen.  
Zudem dient die Feuerbeschau auch zu einer Unterstützung der Feuerwehren vor aber auch nach 
Feuerwehreinsätzen. Hier können die Gemeinden z.B. Feuerwehrpläne von Betreibern der baulichen 
Anlagen verlangen, um einen Feuerwehreinsatz besser vorbereiten zu können. Auch können im Vor-
feld schon verbesserte organisatorische Maßnahmen bei dem Betreiber einer baulichen Anlage ange-
regt werden, um im Schadensfalle eine rechtzeitige Information der Nutzer des Gebäudes aber auch 
den Einsatz der Feuerwehren damit zu unterstützen. 
Gerade die Überprüfungsmöglichkeit auch bei Standardbauten führt zu einer Verbesserung des Feu-
erwehreinsatzes. Hier werden u.a. die Rettungswege zur Selbstrettung, aber auch und vor allem der 
2.Rettungsweg durch die Feuerwehren beurteilt. Hier gibt es regelmäßig Probleme, die zum einen 
organisatorischen Mängeln, aber teilweise auch baulichen Mängeln zuzuordnen sind.  
Im Ergebnis hätten die Bewohner hier im Brandfall z.T. erhebliche Nachteile bis zu einer erheblichen 
Gefahr für Leib und Leben und die Feuerwehren erheblich schlechtere Voraussetzungen für einen 
Feuerwehreinsatz, aber auch zur Personenrettung im Sinne einer körperlichen Unversehrtheit, vorge-
funden. 
Des Weiteren würde die Streichung in Art. 6 Absatz 2 Satz 1 FBV dazu führen, dass die Gemeinden 
die Grenzen der fachlichen Feuerbeschau nicht mehr klar erkennen können. Derzeit ist dort aufgrund 
der thematischen Aufzählung zweifelsfrei erkennbar, dass es sich bei der Feuerbeschau im Wesentli-
chen nur um die Feststellung organisatorischer und betrieblicher Mängel handelt. 
Im Ergebnis würde die geplante Änderung der Verordnung über die Feuerbeschau eben nicht zu ei-
ner Entlastung der Gemeinden führen, da die Gemeinden bereits jetzt einen Ermessenspielraum für 
die Durchführung einer Feuerbeschau haben. Die Gemeinden können jetzt schon entscheiden wo 
und wann, aber auch wie oft in einer Wiederholung diese eine Feuerbeschau durchführen. 
Auch die Feuerwehren werden hierdurch nicht entlastet; vielmehr sinkt das Sicherheitsniveau in den 
Gemeinden und den Feuerwehren werden wirksame Löscharbeiten oder die schnelle und wirksame 
Personenrettung in Notsituationen unnötigerweise erschwert. 
 
Wir bitten daher, ebenso wie die AGBF Bayern, deren Stellungnahme in gleicher Sache Ihnen be-
reits vorliegt, von dieser Änderung zu Lasten der Feuerwehren und dem Sicherheitsniveau in den 
Gemeinden abzusehen. 
 
Für einen fachlichen Austausch dazu stehen wir gerne zur Verfügung. 
Wir erlauben uns Herrn Staatsminister Joachim Herrmann von diesem Schreiben in Kenntnis zu set-
zen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Johann Eitzenberger 
Vorsitzender 
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                 München, 02.04.2025 

 

Deregulierung und Entbürokratisierung Drittes Modernisierungsgesetz Bayern 
Stellungnahme des Verbandes Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte e.V.  

 

Sehr geehrter Herr Dr. Hirschberg, 

vielen Dank für die Übersendung des Gesetzentwurfs zum Dritten 

Modernisierungsgesetz Bayern. Gerne nehmen wir zu den die 

Seilbahnunternehmen betreffenden geplanten Neuregelungen im 
Gesetzesentwurf Stellung. 

 

1. Zu § 8: Änderung des Bayerischen Wassergesetzes 

Grundlegend begrüßen wir, dass der Gesetzgeber beabsichtigt, die aktuell 

deutlich zu niedrig angesetzten Schwellenwerte, die die Pflicht zur Durchführung 
einer UVP definieren, anzuheben. 

Allerdings ist der Verweis auf das in Österreich gültige Umwelt-

verträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 nicht korrekt. In Bayern wurde ein 
Schwellenwert von 15ha Schneifläche definiert, welcher eine Umwelt-

verträglichkeitsprüfung auslöst. Dieser Schwellenwert soll auf 20ha angehoben 

werden, aber weiterhin die „Schneifläche“ als Beurteilungskriterium dienen.  

Das österreichische UVP-Gesetz definiert den Schwellenwert dagegen nicht über 
die Schneifläche, sondern ausschließlich (siehe Ziffer 12 des Anhanges 1 des UVP-

G) mit der projektbezogenen Flächeninanspruchnahme mit Geländeveränderung. 

D.h. gemäß der österreichischen Gesetzgebung ist die Größe der Schneifläche für 
die Beurteilung, ob eine UVP notwendig ist oder nicht, völlig irrelevant. Relevant 

ist ausschließlich, welche Geländeveränderungen (Flächeninanspruchnahme für 

die Errichtung eines Speicherteiches, von Pumpstationen, Schneileitungsgräben, 
Schneischächten u.dgl.) mit der geplanten Beschneiungsanlage verbunden sind. 

Eine Schneifläche löst per se keine Flächeninanspruchnahme mit 
Geländeveränderung aus. 



Gemäß österreichischem UVP-G löst eine Beschneiungsanlage daher nur dann 

eine UVP aus, wenn damit eine Flächeninanspruchnahme mit 

Geländeveränderung von mindestens 20 ha verbunden ist.  

Wir beantragen, im Zuge des dritten Modernisierungsgesetzes Bayern die 

Bemessung der Schwellenwerte analog der in Österreich geltenden Regelung zu 
übernehmen und nicht die Schneiflächen, sondern die Flächeninanspruchnahme 

mit Geländeveränderung zugrunde zu legen.  

Seit Beginn der technischen Beschneiung wurden in diversen 

Genehmigungsverfahren Monitorings vorgeschrieben, die den Einfluss der 
technischen Beschneiung auf die Vegetation in Langzeitstudien untersuchen 

sollten. Bei keinem einzigen dieser Monitorings wurden unzulässige 

Veränderungen bei der Vegetation und/oder der Tierwelt festgestellt, weshalb 
die bayerischen Genehmigungsbehörden in den vergangenen Jahren bei 

Neugenehmigungen von Beschneiungsanlagen auf diese Monitorings verzichtet 

haben. Unter Fachleuten ist es daher unverständlich, dass der Schwellenwert für 
das Auslösen einer UVP weiterhin die Schneifläche sein soll. 

Hinweis: Sollte der Gesetzestext geändert werden, wie dies der Gesetzgeber 
bisher plant, werden weiterhin annähernd gleich viele 

Umweltverträglichkeitsprüfungen wie bisher notwendig sein, da alle größeren 
Skigebiete Bayerns bereits aktuell über 20ha Schneifläche aufweisen und jede 

Veränderung an dieser Schneifläche neuerlich eine UVP auslöst. Die geplante 

Erhöhung des Schwellenwertes von 15 auf 20ha wird daher in der 
Genehmigungspraxis zu keiner Verwaltungsvereinfachung und zu keiner 

Verfahrensbeschleunigung führen. 

 

2. Zu § 9: Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes 

Die geplante Anhebung der Schwellenwerte für 
Umweltverträglichkeitsprüfungen bei der Errichtung, der Aufstellung oder dem 

Betrieb von Skipisten von vormals 10ha auf künftig 20ha bzw. in Gebieten von 

gemeinschaftlicher Bedeutung oder in Europäischen Vogelschutzgebieten, in 
Nationalparken, Naturschutzgebieten oder Biotopen im Sinne des §30 Abs.2 

BNatSchG von 5ha auf künftig 10ha wird vorbehaltlos begrüßt, nicht zuletzt da 

dies den Regelungen des österreichischen UVP-G entspricht. 

Diese Regelung wird tatsächlich zu einer Verwaltungsvereinfachung bzw. -

beschleunigung führen, da Pistenbaumaßnahmen häufig einen Flächenbedarf 
zwischen 5 und 10ha, jedoch sehr selten von über 10ha haben. 

 

3. Zu § 10: Änderung des Bayerischen Eisenbahn -und Seilbahngesetzes 

Grundsätzlich werden die geplanten Änderungen des Bayerischen Eisenbahn -

und Seilbahngesetzes bei den Schwellenwerten, die eine UVP auslösen, begrüßt.  



Diese Regelung wird tatsächlich zu einer Verwaltungsvereinfachung bzw. -

beschleunigung führen, da ein Großteil der bayerischen Seilbahnanlagen künftig 

unter die neuen Schwellenwerte fallen wird. 

Nicht korrekt ist jedoch – analog den Ausführungen zur geplanten Änderung des 

Bayerischen Wassergesetzes – der Verweis auf die österreichische 
Gesetzgebung. 

In Österreich werden nach UVP-G Anhang 1 Ziffer 10 Buchst. I keine Seilbahnen, 
sondern ausschließlich schienengebundene Eisenbahnen genehmigt. Für die 

Genehmigung von Seilbahnen gilt wiederum Anhang 1 Ziffer 12.  

Wir würden es sehr begrüßen, wenn sich die geplanten Änderungen des 

Bayerischen Wassergesetzes, des Bayerischen Naturschutzgesetzes und des 

Bayerischen Eisenbahn -und Seilbahngesetzes einheitlich an das österreichischen 

UVP-G anlehnen und alle wesentlichen Schwellenwerte, die eine UVP auslösen 

können, entsprechend Anhang 1 Ziffer 12 geregelt werden.  

Weiteres möchten wir auf die nicht mehr zeitgemäßen Schwellenwerte des 

BayESG Art.13Abs2.1 u 2.2 hinweisen. Diese sehr niedrigen, veralteten Werte 
(Personenbeförderungskapazität 1000 bzw 2200 P/h und Luftseillänge von 1000 

m bzw 2500 m)  entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik, welche 
moderne Seilbahnanlagen leisten. Eine Erhöhung dieser Werte um 25-30% wäre 

angemessen. 

Wir würden uns freuen, wenn unsere Stellungnahme bei der Überarbeitung des 

Gesetzentwurfes Berücksichtigung finden würde.  

Für weitere Informationen oder etwaige Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit 

gerne zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Birgit Priesnitz 
Geschäftsführerin Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte e.V. (VDS) 

 

 

VDS - VERBAND DEUTSCHER SEILBAHNEN UND SCHLEPPLIFTE e.V. 
Untere Bahnhofstr. 29a in 82110 Germering 

E-Mail:  info@seilbahnen.de Telefon (0 89) 12 50 38 690 www.seilbahnen.de   
Bankverbindung: HypoVereinsbank München IBAN DE 8770 0202 7000 4885 3110 BIC HYVEDEMMXXX 

  Geschäftsführerin Birgit Priesnitz 

Vorstand Henrik Volpert (Vorsitzender), Karl Dirnhofer, Antonia Asenstorfer 
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Deregulierung und Entbürokratisierung 
Drittes Modernisierungsgesetz Bayern 
Stellungnahme der Bayerischen Architektenkammer

Sehr geehrte Frau Staatsrätin Gernbauer
sehr geehrter Herr MR Dr. Hirschberg,

wir bedanken uns für die Möglichkeit, auch zum Entwurf des 
Dritten Bayerischen Modernisierungsgesetzes Stellung nehmen zu 
können. Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, Ihnen konkrete 
Hinweise zu übermitteln, die aus Sicht der Bayerischen 
Architektenkammer bei der weiteren Bearbeitung des Entwurfs 
dringend berücksichtigt werden sollten. 

Wie auch bei den Entwürfen zum Ersten und Zweiten Bayerischen 
Modernisierungsgesetz stimmen wir den grundsätzlichen Anliegen 
der Novellierungsvorschläge zu. Überbordende Bürokratie und 
intransparente bzw. komplizierte Verfahren lähmen die 
gesellschaftliche Entwicklung und den Fortschritt. Für eine 
Optimierung bedarf es ein konsequentes Umdenken hin zu 
einfachen, alltagstauglichen Lösungen (siehe. Gebäudetyp-e). 
Nur so können die Komplexität des Bauens reduziert und die 
dringend notwendigen Transformationsprozesse umgesetzt 
werden.
Höchste Dringlichkeit haben hierbei die Bereiche 
Wohnraumversorgung, die Stärkung des Bauens im Bestand, 
transparente Verfahren und zügigere Prozesse, Klimaschutz, 
Klimaanpassung und Ressourcenschonung, die Reduktion der 
Bodenversiegelung und die Stärkung der Innenentwicklung neben 
Sicherheit und Ordnung.

Bayerische Architektenkammer  Waisenhausstraße 4  80637 München

Bayerische Staatskanzlei
Frau Staatsrätin Karolina Gernbauer
Zu Händen von 
Herr MR Dr. Hirschberg 
per Mail 

ReferatBII6@stk.bayern.de

Franz-Josef-Strauß-Ring 1
80539 München

 
 
 
 
 
 

Präsidentin
Prof. AA Dipl. Lydia Haack

03.04.2025
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Architekten aller Fachrichtungen sind wie keine andere 
Berufsgruppe an einer positiven Entwicklung dieser 
Transformationsprozesse interessiert und unmittelbar beteiligt. 
Deshalb haben wir uns bereits beim Ersten und Zweiten 
Modernisierungsgesetz mit einer Vielzahl konstruktiver Vorschläge 
zur Entbürokratisierung des Bauens eingebracht und werden es 
auch jetzt wieder tun. Der Gebäudetyp-e weist in die Richtung, die 
es regulatorisch zu stärken und konkret umzusetzen gilt.

Daher möchten wir nochmals an dieser Stelle dafür werben, dass 
der Freistaat sich nicht allein durch die Modernisierungsgesetze 
zukunftsfähig ausrichtet, sondern auch auf Bundesebene die 
dringend notwendigen zivilrechtlichen Rahmenbedingungen im 
Zusammenhang mit dem Gebäudetyp-e und der Eingrenzung der 
Normenflut unterstützt und im Blick behält.
Nur wenn Bundes- und Landesrecht hier zusammenwirken, 
werden die dringend notwendigen Vereinfachungen der Prozesse 
sowie die Reduktion der normativen Anforderungen als 
Ausgangspunkt für eine innovative und zukunftsgerechte 
Entwicklung möglich sein. 

Für eine vertiefende Diskussion stehen wir jederzeit sehr gerne zur 
Verfügung. Bitte entnehmen Sie weitere konkrete Aspekte der im 
Anhang befindlichen Stellungnahme zu den einzelnen Artikeln. 

Ergänzend dürfen wir Ihnen mitteilen, dass die Bayerische 
Architektenkammer im Bayerischen Lobbyregister eingetragen ist 
(Lobbyregister- ID: DEBYLT003D). Einer Veröffentlichung dieser 
Stellungnahme steht kein Grund entgegen.

Die Bemühungen der Staatsregierung zum Bürokratieabbau 
möchten wir erneut ausdrücklich würdigen.

Freundliche Grüße

Prof. Lydia Haack
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Deregulierung und Entbürokratisierung 
Drittes Modernisierungsgesetz Bayern Verbandsanhörung 
Bayerischen Architektenkammer

§ 3 Änderung der Bauordnung
Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 a) BayBO

Vorgeschlagen ist folgende Ergänzung: 
„Gebäude mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 75 m3, außer im 
Außenbereich, sowie Gebäude ohne Aufenthaltsräume, 
Toiletten oder Feuerstätten, wenn die Gebäude weder Verkaufs- 
noch Ausstellungszwecken dienen, im Außenbereich bis 20 m³ 
Brutto-Rauminhalt.“

Der auf den ersten Blick harmlos erscheinende Vorschlag wird in 
der Praxis zu einer unschönen und unkontrollierten „Verhüttelung“ 
des Außenbereichs führen. Denkbar sind u.a. eine unkontrollierte 
Vielzahl /Reihung von Kleinbauten, z.B. für Lagerzwecke, 
Gartenhäuser auf Freizeitgrundstücken und Außenbereichsflächen 
privater Grundstücke sowie Container. Im Interesse des Orts- und 
Landschaftsbildes - auch im Hinblick auf einen harmonischen 
Übergang vom Innen- zum Außenbereich - sollte hiervon 
unbedingt Abstand genommen werden. 
Wie bereits durch die Novellierungen im Rahmen des Ersten und 
Zweiten Modernisierungsgesetzes wahrnehmbar, wird auch durch 
diesen Vorschlag der Außenbereich zunehmend für eine 
wirtschaftliche und unkontrollierte Nutzung freigegeben. Der 
Umgang mit diesem sensiblen und schützenswerten Raum bedarf 
der Sorgfalt und Steuerung. Der Verzicht auf die 
Steuerungsmöglichkeit durch eine Genehmigung durch die 
Bauaufsichtsbehörden und Kommunen wird daher entschieden 
abgelehnt.

Art. 57 Abs. 1 Nr. 18 BayBO

Vorgeschlagen ist folgende Ergänzung: 
„Dachgeschossausbauten zu Wohnzwecken einschließlich der 
Errichtung von Dachgauben und im Anwendungsbereich des § 
34 Abs. 1 Satz 1 BauGB der Einbau weiterer Wohnungen in 
bestehende Gebäude, wenn die Dachkonstruktion und die äußere 
Gestalt des Gebäudes im Übrigen nicht verändert werden.“

Grundsätzlich wird die Klarstellung und die Möglichkeit der 
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum in bestehenden Gebäuden 
begrüßt. Es ist jedoch zu erwarten, dass sich dies nicht nur auf die 
Teilung größerer Wohneinheiten in zwei kleinere beschränken, 
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sondern z.B. auch die Umstrukturierung der Grundriss- und ggf. 
der Geschossstruktur sowie die Nutzung und Umnutzung bisher 
kaum oder anders genutzter Räume betreffen wird. Die Bayerische 
Architektenkammer wird z.B. immer wieder mit Anfragen von 
Bauherren konfrontiert, die „Hobbyräume“ in Kellergeschossen zu 
kleinen Wohnungen ausbauen wollen und dann sehr erstaunt 
reagieren, wenn sie von den Anforderungen an Aufenthaltsräume 
(Licht, Luft etc.) oder der Sicherstellung eines zweiten 
Rettungsweges hören. Vor diesem Hintergrund sehen wir die 
geplante Ausweitung der Verfahrensfreiheit, die vielfach ohne 
Beteiligung fachkundiger Planer erfolgen dürfte, und die damit 
verbundenen Risiken kritisch. Der gut gemeinte Vorschlag darf 
zudem nicht ungewollten Spekulationseffekten im 
Immobilienbereich dienen.

Konkret stellen sich einige Fragen wie: 

- Ist der Dachgeschossausbau auch im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplanes verfahrensfrei möglich - anders als der 
Einbau weiterer Wohnungen, die im Anwendungsbereich des § 
34 Abs. 1 Satz 1 BauGB in bestehenden Gebäuden 
verfahrensfrei sind?

- Umfasst die Möglichkeit des Dachausbaus auch den Ausbau 
des Daches eines bislang nicht als Wohngebäude genutzten 
Gebäudes?

- Kann, wie vom Bauministerium bestätigt, nicht nur eine 
Erweiterung einer bestehenden Wohneinheit, sondern auch 
eine weitere Wohneinheit durch den Dachgeschossausbau 
errichtet werden? Dann auch im Bereich des § 30 BauGB? 
Oder fällt dieses Vorhaben nun unter „Einbau einer weiteren 
Wohnung“ und wäre folglich nicht im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplanes möglich? 

- Die Formulierung „im Übrigen“ bezog sich bislang auf die 
Dachgauben im Kontext des Dachgeschossausbaus nach 
Nr. 18. Wird nun das „im Übrigen“ auch auf andere Bauteile der 
äußeren Gestalt erweitert (kleinere Anbauten wie Erker oder 
Balkone, der Anbau eines Aufzugs etc.)? Dies bedarf 
zumindest der Präzisierung. 

- Gilt die Erleichterung des Art. 6 Abs. 6 BayBO (Aufstockungen) 
analog auch für den Einbau weiterer Wohneinheiten, wenn sich 



Bayerische
Architektenkammer

Seite 5/9 

durch den Einbau weiterer Nutzungseinheiten die 
Gebäudeklasse ändert?

Bei der Ausweitung der Verfahrensfreiheit ist, wie auch schon beim 
ebensolchen Dachgeschossausbau, zu befürchten, dass komplexe 
Vorhaben ohne Planung – und dann auch ohne die 
Berücksichtigung des Art. 55 Abs. 2 BayBO, nach dem die 
Verfahrensfreiheit nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der 
Anforderungen, die durch öffentlich-rechtliche Vorschriften an 
Anlagen gestellt werden, entbindet – umgesetzt werden. 

Art. 57 Abs. 7 BayBO 

Vorgeschlagen ist folgende Änderung: 
„Ausbauten im Sinne von Abs. 1 Nr. 18 sind der Gemeinde zwei 
Wochen vor Baubeginn in Textform anzuzeigen, 
Nutzungsänderungen nach Abs. 4 Nr. 1 zwei Wochen vor 
Aufnahme der geänderten Nutzung.“

Unter anderem aus den oben erläuterten Gründen wird eine 
formlose Anzeige (per Mail) ohne Erläuterung bzw. Darstellung des 
Vorhabens zwei Wochen vor Baubeginn als unzureichend 
angesehen. Die mögliche Komplexität der Vorhaben sollte 
keinesfalls unterschätzt werden und die Möglichkeit des 
Eingreifens zur Vermeidung von Risiken und Fehlentwicklungen 
gewährleistet sein. 

Art. 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 14 BayBO

Die Möglichkeit einer Geldbuße macht die Anzeige nach Art. 57 
Abs. 7 BayBO erst zu einem wirksamen verfahrensrechtlichen 
Instrument. Dies ist unabdingbar.

§ 4 Weitere Änderung der Bayerischen Bauordnung 
Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 b) BayBO

Vorgeschlagen ist die Gesetzesstelle wie folgt zu ergänzen: 
„(Die Gemeinden können durch Satzung im eigenen Wirkungskreis 
örtliche Bauvorschriften erlassen) über (...) b) die Pflicht, 
Stellplätze oder Fahrradabstellplätze bei der Änderung oder 
Nutzungsänderung von Anlagen herzustellen, wenn dadurch 
zusätzlicher Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist; 
ausgenommen sind, wenn sie zu Wohnzwecken erfolgen, 
Nutzungsänderungen, der Ausbau von Dachgeschossen, der 
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Einbau weiterer Wohnungen in bestehende Wohngebäude und 
die Aufstockung von Wohngebäuden“

Die vorgeschlagene Erweiterung wird prinzipiell mitgetragen. Die 
Verlagerung der Stellplatzpflicht auf die Kommunen wird jedoch 
nach wie vor als äußerst kritisch und zu Fehlentwicklungen führend 
angesehen. (siehe Stellungnahme der ByAK zum Ersten und 
Zweiten Modernisierungsgesetz)

Im neuen Art. 57 Abs. 1 Nr. 18 BayBO wird der Einbau weiterer 
Wohnungen in „bestehende Gebäude“ geregelt. In Art. 81 Abs. 1 
Nr. 4 b) BayBO heißt es nun „der Einbau weiterer Wohnungen in 
„bestehende Wohngebäude“. Ist diese Differenzierung 
beabsichtigt?
Dies hieße, dass eine eventuelle Pflicht zur Erstellung von 
Stellplätzen nur bei „Wohngebäuden“ entfällt. 
Hinweis: Die bauordnungsrechtliche Definition und die 
Eingrenzung auf „Wohngebäude“ bereitet in der Praxis immer 
wieder Schwierigkeiten und steht einer sinnvollen Mischnutzung in 
bestehenden Gebäuden entgegen. Im Sinne der Rechtssicherheit 
ist eine eindeutige und abschließende Definition erforderlich.

Ergänzender Hinweis zu Art. 6 Abs. 5a Satz 1 (neuer Halbsatz 
aus der vorangegangenen Novelle) 

„Abweichend von Abs. 5 Satz 1 beträgt die Abstandsfläche in 
Gemeinden mit mehr als 250 000 Einwohnern außerhalb von 
Gewerbe-, Kern- und Industriegebieten sowie festgesetzten 
urbanen Gebieten 1 H, mindestens jedoch 3 m, wenn die nähere 
Umgebung überwiegend durch Gebäude der Gebäudeklassen 
1, 2 oder 3 geprägt ist“

Der wirtschaftliche Unterschied, der sich aus der Anwendung von 1 
H oder 0,4 H ergibt, ist eklatant. Wie die praktische Anwendung 
zeigt, führt der neue Halbsatz mit seiner offenen Formulierung 
„überwiegend geprägt“ zu erheblichen Schwierigkeiten. Kritisch 
sind hier vor allem die Übergänge zwischen Kernstadt und 
Stadtrand. Eine rechtssichere Beurteilung dieser „überwiegenden 
Prägung“ ist für den Planer nicht möglich. Dies ist auch das 
Ergebnis unserer Abstimmung mit der Landeshauptstadt München 
zu dieser Frage. Die Folge ist, dass in diesen Gebieten immer ein 
Vorbescheid beantragt werden muss, was Kosten, Aufwand und 
unnötige Bürokratie auslöst, statt einheitliche und klar anwendbare 
Vorgaben zu schaffen. Wir fordern daher nochmals nachdrücklich, 
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auf den Absatz 5a gänzlich zu verzichten und endlich ein 
einheitliches Abstandsflächenrecht in Bayern umzusetzen.

§ 5 Änderung der Verordnung über die Feuerbeschau (FBV)
Zu § 2 Nr. 1 FBV

Vorgeschlagen wird, die Gesetzesstelle wie folgt zu ändern: 
„Die Feuerbeschau erstreckt sich auf Sonderbauten nach Art. 2 
Abs. 4 der Bayerischen Bauordnung und sonstige baulichen 
Anlagen, bei denen konkrete Anhaltspunkte auf erhebliche 
Gefahren hinweisen“

Die Konzentration der Feuerbeschau primär auf Sonderbauten 
wirkt auf den ersten Blick als Erleichterung. Jedoch gilt es zu 
bedenken, dass durch das Anheben der Sonderbauschwellen im 
Kontext des Ersten und Zweiten Modernisierungsgesetzes 
Gebäude aus dem Sonderbautatbestand „herausgefallen“ sind, die 
dennoch eines genaueren Hinsehens bedürfen. Für die Planung – 
und zwar nicht nur bei Sonderbauten – ist zudem der regelmäßige 
und informative Austausch mit der örtlichen Feuerwehr 
unabdingbar. Dieser Aspekt sollte gestärkt werden. 
Schwierigkeiten bereitet nicht die Tatsache der Feuerbeschau als 
solche, sondern die Art und Weise wie diese oftmals von der 
Feuerwehr verstanden und umgesetzt wird. 

Den Vorschlage durch die Neufassung des § 2 FBV den 
Anwendungsbereich der Verordnung zukünftig im Wesentlichen 
auf Sonderbauten zu beschränken, lehnen wir daher nach 
Abstimmung mit unseren Experten, mit nachfolgender Begründung 
ausdrücklich ab:

Die bisherige Fassung des § 2 enthält eine sehr pragmatische und 
liberale Regelung zum Anwendungsbereich:
„Die Feuerbeschau erstreckt sich auf Gebäude, insbesondere 
Sonderbauten nach Art. 2 Abs. 4 der Bayerischen Bauordnung und 
sonstige Anlagen und Gegenstände, bei denen Brände erhebliche 
Gefahren für Personen oder außergewöhnliche Sach- oder 
Umweltschäden zur Folge haben können oder bei denen konkrete 
Anhaltspunkte auf erhebliche Gefahren hinweisen.“

Dies ermöglicht den Gemeinden bis dato, flexibel und risikogerecht 
auf lokale Besonderheiten der Bebauungs- und 
Bevölkerungsstruktur – d.h. insbesondere auch unter 
Berücksichtigung der sozialräumlichen urbanen Strukturen – zu 
reagieren und dies eben auch unabhängig vom Vorliegen eines 
Sondertatbestandes. Eine zwanghafte Verpflichtung, die 
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Feuerbeschau auch in „Nichtsonderbauten“ durchzuführen, kann 
hieraus bisher nicht abgeleitet werden, sodass hierin auch kein 
unzumutbarer bürokratischer Regelungsaufwand gesehen wird.
Das Ziel der Verordnung nach §5 und §6 stellt (bei korrekter 
Umsetzung) insbesondere auf das Erkennen und Abstellen von 
betrieblichen Mängeln ab, nachfolgend §6 der aktuellen Fassung: 
„(2) Sie können insbesondere anordnen, dass

1. brennbare Stoffe in bestimmten Räumen nicht oder nur 
unter besonderen Vorkehrungen gelagert oder verwendet 
werden dürfen,

2. bestimmte Gefahrenquellen zu beseitigen sind,
3. geeignete organisatorische Vorkehrungen für den Brandfall 

zu treffen sind.“
Die Abstellung dieser Mängel ist in der Regel mit geringen oder 
keinen monetären Aufwendungen des Eigentümers bzw. Nutzers 
verbunden. Die Mangelabstellung stellt jedoch im Hinblick auf die 
Risikoreduzierung etwaiger Personenschänden im Brandfall eine 
wesentliche Säule dar. 

Statistische Erhebungen bzw. Auswertungen der Feuerbeschau 
durch die TU München zeigen, dass Mängel dieser Art 
insbesondere auch in Wohngebäuden (Geschosswohnungsbau) 
vorkommen, die eben nicht zwangsweise Sonderbaukriterien 
erfüllen (bzw. in den seltensten Fällen). Auch wird aus 
wissenschaftlichen Untersuchungen i.V.m. Realbränden ein 
Zusammenhang zwischen der Durchführung der Feuerbeschau 
und dem Auftreten von Personenschäden im Brandfall erkennbar, 
insbesondere eben unterhalb der Sonderbauschwelle. D.h. in 
Gebäuden bzw. allgemeiner in Gebieten, in denen die 
Feuerbeschau durchgeführt wird, ist statistisch die 
Auftretenswahrscheinlichkeit von Personenschänden in 
Wohngebäuden im Brandfall geringer als in Gegenden, wo dies 
eben nicht der Fall ist.

Mit den vorgeschalteten Modernisierungsgesetzen wurden die 
Eintrittsschwellen einzelner Sonderbautatbestände angehoben. 
Hieraus resultiert ein doppelt negativer Hebel mit Blick auf das 
bisherige Sicherheitsniveau. 

Mit dem vorliegenden Entwurf ist es für eine Gemeinde nun nicht 
mehr möglich, die Feuerbeschau z.B. in einer Beherbergungsstätte 
mit 30 Betten durchzuführen, da diese mit der Neufassung der 
BayBO eben kein Sonderbau mehr ist. Diese Gebäude haben 
jedoch in der Regel keinen zweiten baulichen Rettungsweg. 
O.g. betriebliche Mängel führen regelmäßig – insbesondere in 
„Nichtsonderbauten“ zu Zuständen, die mit dem Tatbestand der 
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„erheblichen Gefahr für Leben und Gesundheit“ nach BayBO Art. 
54 Abs 4 gleichzusetzen sind und die zukünftig nicht mehr erkannt 
werden. 

Nachfolgendes Beispiel:
- Wohngebäude, Gebäudeklasse 5, 
- Erster Rettungsweg aller Wohnungen über den 

Bestandstreppenraum, 
- Zweiter Rettungsweg über Hubrettungsgerät der Feuerwehr 

auf privatem Grund,
- Treppenraum mit brennbaren Lagerungen unter dem 

Treppenlauf, Kinderwägen… usw. 
- Aufstellfläche für Hubrettungsgerät auf privatem Grund 

aufgrund von Humusbildung und Bewuchs nicht mehr 
befahrbar. 

In diesem Fall ist der erste Rettungsweg aufgrund der brennbaren 
Lagerungen mangelbehaftet und der zweite Rettungsweg nicht 
gegeben. Dies entspricht im Allgemeinen dem Umstand der 
„erheblichen Gefahr“: Bei Ausfall des ersten Rettungsweg besteht 
keine Rückfallebene mehr. Entsprechende Personenschäden sind 
zu erwarten. Die Erkenntnis über diesen Risikozustand wird aber 
ausschließlich im Rahmen der Durchführung der Feuerbeschau 
gewonnen und kann nicht im Vorherein angenommen, bzw. 
vermutet werden. Insofern greift auch nicht hilfsweise §2, 2. 
Halbsatz „sonstige baulichen Anlagen, bei denen konkrete 
Anhaltspunkte auf erhebliche Gefahren hinweisen“. 
Sonderbauten haben dagegen regelmäßig (zumindest) zwei 
bauliche Rettungswege (und eine aufwendigere 
brandschutztechnische Infrastruktur), sodass hier das 
vorbeschriebene Ausfallrisiko weniger gebäudetypimmanent ist. 
Auch aufgrund dieses Zusammenhangs steht die angestrebte 
Änderung im Wiederspruch zum eigentlichen Ziel und Zweck der 
Verordnung. Auch steht die Änderung in keinem für uns 
erkennbaren kausalen Zusammenhang mit dem übergeordneten 
politischen und gesellschaftlichen Ziel, das Bauen (in Bayern) 
unbürokratischer, einfacher und wirtschaftlicher zu gestalten. 
Vielmehr greift die Änderung nicht unwesentlich in die 
Sicherheitsarchitektur des Brandschutzes ein.
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Bayerische Staatskanzlei 
Per mail Herrn Dr. Hirschberg: ReferatBII6@stk.bayern.de  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihre Nachricht II 6 – 1356 – 1 – 364 – 11 vom 21.2.2025 
Datum 3. April 2025 

 
 
 
Deregulierung und Entbürokratisierung. Drittes Modernisierungsgesetz Bayern.  
Verbandsanhörung 
 
Hier: Stellungnahme des BUND Naturschutz in Bayern e.V.  
(Lobbyregister-Nummer DEBYLT00EC) 
 

Sehr geehrter Herr Dr. Hirschberg, 

anbei die Stellungnahme des BUND Naturschutz zum Entwurf des Dritten Modernisie-
rungsgesetzes. Der BN ist im Bayerischen Lobbyregister mir der Registernummer DE-
BYLT00EC eingetragen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Martin Geilhufe 
Landesbeauftragter 

 
Telefon 0911 81878-23 
Fax 0911 869568 
E-Mail buero.martin.geilhufe@bund-naturschutz.de 
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Stellungnahme des BUND Naturschutz  
zum Entwurf des 

Dritten Modernisierungsgesetzes Bayern 

Nürnberg, 3. April 2025 
 

 

Einleitend verweisen wir auf die Allgemeine Würdigung in unserer Stellungnahme zum Ersten Moder-
nisierungsgesetz vom 23. Juli 2024 bzw. deren Leitgedanken: Die Evaluation und ggf. Straffung oder 
auch Abschaffung über Jahrzehnte angewachsener Vorgaben wird auch durch den BUND Naturschutz 
grundsätzlich begrüßt, darf aber keinesfalls zur Beschädigung von Gemeingütern bzw. zur Förderung 
von Partikularinteressen führen. 

Vor diesem Hintergrund konzentrieren wir uns in unserer Stellungnahme auf die wesentlichen geplan-
ten Änderungen in Bezug auf die in den §§ 8-10 vorgesehenen Erleichterungen für den Ausbau von 
Skipisten, Beschneiungsanlagen und Seilbahnen durch Reduzierung der Pflicht zur Prüfung der Um-
weltverträglichkeit. 

 

Zu §§ 8-10 
Angesichts der zunehmenden Dringlichkeit des Klimaschutzes können wir in der Erleichterung und Be-
schleunigung von Genehmigungen von Skipisten, Beschneiungsanlagen und Seilbahnen in den bayeri-
schen Alpen weder Modernisierung noch Bürokratieabbau erkennen. 
 
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist wie der Name schon sagt eine Prüfung, ob ein Projekt mit der 
Umwelt verträglich ist. Der Begriff „Umwelt“ wird im UVPG mithilfe der so genannten Schutzgüter 
näher ausgeführt. Demnach müssen die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen eines Vorha-
bens auf folgende Schutzgüter ermittelt, beschrieben und bewertet werden: Menschen, insbesondere 
die menschliche Gesundheit, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Klima und Luft, Landschaft, 
Boden und Fläche, Wasser, kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie deren Wechselbeziehun-
gen zueinander. Es handelt sich also um grundlegende Belange und Interessen der Gesellschaft, auf 
die Investor*innen Rücksicht zu nehmen haben: „Ziel der Umweltverträglichkeitsprüfung ist es, Um-
weltauswirkungen eines öffentlichen oder privaten Vorhabens frühzeitig und umfassend zu ermitteln, 
zu beschreiben und zu bewerten“ (§3 UVPG). Diese grundlegenden gesellschaftlichen Interessen als 
„Bürokratie“ und deren geringere Berücksichtigung als „modern“ zu bezeichnen, offenbart ein sehr 
fragwürdiges Verständnis von Bürokratie und Modernität. Wer meint, dass der Schutz der Umwelt 
Bürokratie und unmodern sei, hat die tatsächlichen Herausforderungen unserer Zeit nicht ansatzweise 
verstanden.  
 
Der Abbau dieser gesellschaftlichen Interessen und des Schutzes unserer Lebensgrundlagen insbe-
sondere für eine Einzelklientel der Skigebiete, deren Zukunft angesichts der Erderhitzung sowieso 
höchst fragwürdig ist, offenbart zudem ein rückwärtsgewandtes Denken und Handeln. Dieses ignoriert 
nicht nur die eigentlichen Herausforderungen der Skigebiete und Kommunen, nämlich den Aufbau 
eines naturverträglichen Ganzjahres-Tourismus mit dem Kapital und Alleinstellungsmerkmal der alpi-
nen Natur. Durch die weitere Erleichterung von spätestens mittelfristig Fehlinvestitionen konterka-
riert es entsprechende Bemühungen sogar.   
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Klimaschutz und der Schutz von Natur und Umwelt sind mehr denn je zentrale Herausforderungen für 
unsere Gesellschaft. Die Instrumente für effektiven Klima- und Umweltschutz – wie eben auch umfas-
sende Umweltverträglichkeitsprüfungen – sind nicht Bürokratie, sondern sichern unser aller Lebens-
grundlagen und gute und zukunftsfähige Planungen auch für die Wirtschaft. Natur- und Umweltschutz 
sind auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nötig und Teil der Lösung, nicht des Problems! Daher 
ist uns absolut nicht nachvollziehbar, wie erleichterte Genehmigungen von Skipisten und Beschnei-
ungsanlagen bei gleichzeitig reduzierter Öffentlichkeitsbeteiligung Bayern modernisieren sollen: An-
gesichts der Klima- und Biodiversitätskrise brauchen wir nicht weniger, sondern mehr Schutz. 
 
Wir lehnen daher alle damit verbundenen Änderungen ab: 
 
• BayWG: Für Beschneiungsanlagen Erhöhung der Grenze für eine UVP-Pflichtigkeit von 15 ha auf 

20 ha, in Schutzgebieten oder gesetzlich geschützten Biotopen von 7,5 ha auf 10 ha (Art. 35 (4)) 
• BayNatSchG: Für Skipisten Erhöhung der Grenze für eine UVP-Pflichtigkeit von 10 ha auf 20 ha, 

in Schutzgebieten oder gesetzlich geschützten Biotopen von 5 ha auf 10 ha (Art. 10 (2)) 
• BayESG (Eisenbahn- und Seilbahn-Gesetz): Reduzierung der Pflicht zur UVP bei Seilbahnen durch 

Einführung von zwei Voraussetzungen, davon eine mit erhöhten Grenzwerten: Eine UVP soll nur 
nötig sein bei Erreichen einer bestimmter Personenbeförderungskapazität und einer Luftlinien-
länge zwischen Tal- und Bergstation von 3000 m (bisher nur eine Voraussetzung: „entweder – 
oder“ und Länge von 1000 m bei Schleppliften und 2500 m bei übrigen Seilbahnen). 

Die Änderungen hätten folgende Wirkungen: 
 
• Die Auswirkungen von Skigebieten, Beschneiungsanlagen und Seilbahnen auf die Schutzgüter, 

d.h. unsere Lebensgrundlagen Boden, Natur, gesetzlich geschützte Biotope oder Klima sowie 
auch auf den Menschen, würden zukünftig bei deutlich weniger Projekten geprüft. Dabei ist es 
unstrittig, dass diese Anlagen negative Auswirkungen auf die Natur, vielfach auch auf geschützte 
Biotope, das Wasser und durch ihren Energieverbrauch auch auf das Klima haben. Ohne Umwelt-
verträglichkeitsprüfung wird eine intensive Prüfung zur Vermeidung und Reduzierung dieser 
Schäden (durch Optimierung oder Verkleinerung einer Planung) wegfallen. 

• Schon heute erfüllen nur die wenigsten Schlepplifte und Seilbahnen das sehr großzügige Längen-
kriterium für eine UVP, insbesondere durch die Aufteilung der meisten Seilbahnen in zwei oder 
mehr Sektionen. Die neue Verknüpfung der Kriterien mit „und“ sowie die Ausweitung der Länge 
bedeutet einen annähernden Komplettausschluss einer UVP-Pflicht für jegliche Seilbahn.  

• Die Koppelung der Voraussetzungen für eine UVP-Pflicht ermöglicht die Errichtung von großen 
Anlagen in Salamitaktik in noch größerem Umfang als bisher. 

• Eine (erst durch die UVP-Pflicht obligatorische) Öffentlichkeitsbeteiligung unter Mitwirkung der 
Umweltverbände würde bei deutlich weniger Projekten durchgeführt werden und potenziell die 
Akzeptanz des konkreten Projekts, aber auch der Verwaltungs- und politischen Prozesse be-
schädigen. 

Der BUND Naturschutz hat bereits die bestehenden Grenzwerte bei ihrer Einführung als zu hoch kriti-
siert. Entsprechend lehnen wir die weitere Erhöhung ab und fordern stattdessen eine Aufgabe der 
Grenzwerte und Durchführung einer UVP für sämtliche Beschneiungsanlagen. Denn die Intensivi-
tät eines Eingriffs hängt nicht allein von der Größe der beschneiten Fläche ab, wie das folgende Beispiel 
der Höllwies-Lifte in Oberstdorf zeigt. 
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Aktuell beantragte zusätzliche Beschneiung der Höllwies-Lifte in Oberstdorf begrenzt auf 7 ha, aller-
dings auf sehr hochwertigen Flächen. Diese sind fast vollständig biotopkartiert und nach §30 
BNatschG geschützt: 
A8627-0013     A8627-0013-001           Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan          
A8627-0013     A8627-0013-001           Großseggenriede außerhalb der Verlandungszone       
A8627-0013     A8627-0013-001           Flachmoore und Quellmoore   
A8627-0013     A8627-0013-001           Borstgrasrasen              
A8627-0013     A8627-0013-001           Alpine Rasen 
A8627-0013     A8627-0013-001           Natürliche und naturnahe Fließgewässer 
(Auszug aus der amtlichen Biotopkartierung des LfU) 
 
Durch die Beschneiungs-Infrastruktur und die Beschneiung selbst drohen auf diesen relativ kleinen 
Flächen erhebliche Schäden. 
 
Realität in den bayerischen Alpen ist, dass der Betrieb von Skigebieten immer schwieriger wird und 
Skigebiete schließen – aber nicht aufgrund von „Bürokratie“ durch Umweltverträglichkeitsprüfun-
gen, sondern wegen ausbleibenden Schnees aufgrund der Erderhitzung und wegen stagnierender 
Skifahrer*innen-Zahlen. Ausbauten sind in der letzten Zeit nur noch sehr selten erfolgt – und wenn, 
dann durch die Seilbahnförderung subventioniert. 
 
Zu §7 
 
Die geplante Änderung des Art. 44a der Bayerischen Haushaltsordnung mit der Folge eines Verzichts 
auf Verwendungsnachweise durch Projektförderungs-Empfänger*innen würde unmittelbar tatsäch-
lich Verwaltungsaufwand reduzieren. Mittelbar würde sie aber Transparenz verringern, das Vertrauen 
in staatliches wie zivilgesellschaftliches Handeln beschädigen und Ungleichbehandlung ermöglichen. 
 
Als Empfänger von begründeter und zweckgebundener Projektförderung ist der BUND Naturschutz 
der Überzeugung: Wer Geld vom Staat bekommt – insbesondere wenn es zweckgebunden ist – hat 
über dessen Verwendung Rechenschaft zu erbringen, auch bei kleineren Fördersummen < 10.000 €.  
 
Ein Verwendungsnachweis muss nicht zwingend aufwändig sein, hier könnten Erleichterungen im De-
tail erreicht werden. Den vollständigen Verzicht auf Zuwendungsnachweise und Reduzierung auf stich-
probenhafte Überprüfung halten wir jedoch nicht nur sinnvoll.  
 
Zu §1 
 
Die Änderungen am Kostengesetz bewertet der BUND Naturschutz positiv. 
 



 

  

 

LANDESFISCHEREIVERBAND BAYERN E.V.    

Mittenheimer Straße 4 | 85764 Oberschleißheim 

   

Deregulierung und Entbürokratisierung  
Drittes Modernisierungsgesetz Bayern  
Verbandsanhörung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

für die Beteiligung im Rahmen der o.g. Verbandsanhörung bedanken wir uns 

recht herzlich. Der Landesfischereiverband Bayern e.V. nimmt im Rahmen 

seiner satzungsgemäßen Aufgaben als anerkannter Naturschutzverband und 

zur Wahrung der Frist bis zum 04.04.2025 wie folgt Stellung: 

 

Der Landesfischereiverband Bayern e.V. lehnt die nachfolgend beschriebenen 

Änderungen in § 8 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) sowie die 

Änderungen in § 9 Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) in der 

vorliegen Form ab. 
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Franz-Josef-Strauß-Ring 1  

80539 München 

Robert Asner 
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T 089 64 27 26-24 
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„§ 8 Änderung des Bayerischen Wassergesetzes  

Art. 35 Abs. 4 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) vom 25. Februar 

2010 (GVBl. S. 66, 130, BayRS 753-1-U), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes 

vom 9. November 2021 (GVBl. S. 608) geändert worden ist, wird wie folgt 

geändert:  

1. Satz 1 wird wie folgt geändert:  

a) Im Satzteil vor Nr. 1 wird nach den Wörtern „Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung“ die Angabe „(UVPG)“ eingefügt.  

b) In Nr. 1 wird die Angabe „15 ha“ durch die Angabe „20 ha“ ersetzt.  

2. Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

„2Bei der Ermittlung der Fläche im Sinn des Satzes 1 Nr. 1 sind einzelne 

Flächen innerhalb eines Skigebiets zusammenzurechnen, wenn sie in einem 

engen Zusammenhang gemäß § 10 Abs. 4 Satz 2 UVPG stehen.“  

3. Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt:  

„3Dies ist insbesondere der Fall, wenn sich die einzelnen Flächen auf einer 

Skiabfahrt befinden, deren Anfangs- und Endpunkt durch dieselbe 

Aufstiegshilfe verbunden sind, oder wenn gemeinsame technische 

Einrichtungen zur Versorgung mit Wasser oder Energie benutzt werden.“  

4. Der bisherige Satz 3 wird Satz 4 und die Angabe „7,5 ha“ durch die 

Angabe „10 ha“ ersetzt.  

5. Die bisherigen Sätze 4 bis 6 werden die Sätze 5 bis 7.„ 
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Diese Änderungen zielen darauf ab, Verwaltungsverfahren zu beschleunigen, 

indem weniger Projekte einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

unterzogen werden müssen. Dies könnte jedoch negative Auswirkungen auf 

den Natur- bzw. Gewässerschutz haben, da künstliche Schneeanlagen oft mit 

erheblichen Wasserentnahmen aus Gewässern verbunden sind, was sich auf 

den Wasserhaushalt und die Ökologie der betroffenen Gebiete sowie 

Gewässer auswirken kann. In Bayern wird die 

Umweltverträglichkeitsvorprüfung (UV-Vorprüfung) gemäß dem Gesetz über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) des Bundes und den 

entsprechenden Landesvorschriften durchgeführt. Sie dient dazu 

festzustellen, ob für ein geplantes Vorhaben eine umfassende 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist. Dabei ist nicht 

zwingend die Größe der Maßnahme entscheidend, sondern die Auswirkung 

auf die Schutzgüter. Dies reicht nach unserer fachlichen Ansicht nach aus, um 

Verwaltungsverfahren, welche keine negativen Auswirkungen auf die 

Schutzgüter haben, zu beschleunigen. 

Deshalb lehnen wir die beschriebenen Änderungen in § 8 des Bayerischen 

Wassergesetzes (BayWG) ab. 

Nach unserer fachlichen Ansicht sollte die folgende verbindliche Regelung zur 

Wasserentnahme zum Zwecke der Beschneidung in das Drittes 

Modernisierungsgesetz Bayern aufgenommen werden: 

Wasserentnahmen aus natürlichen Oberflächengewässern zum Zwecke der 

Beschneidung dürfen nur bei über MNQ erfolgen. Nur so kann sichergestellt 

werden, dass die ökologischen Auswirkungen in Gewässern auf ein 

Mindestmaß reduziert werden.  
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„§ 9 Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes  

Das Bayerische Naturschutzgesetz (BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 

(GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), das zuletzt durch § 1 Abs. 87 der Verordnung 

vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt 

geändert:  

1. Art. 10 wird wie folgt geändert:  

a) Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

„2Die Erlaubnispflicht für Skipisten gilt für Skipisten von mehr als 10 ha, in 

Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung oder in Europäischen 

Vogelschutzgebieten, in Nationalparken, Naturschutzgebieten oder 

Biotopen im Sinne des § 30 Abs. 2 BNatSchG von mehr als 5 ha Fläche oder 

wenn die Skipiste ganz oder zu wesentlichen Teilen in einer Höhe von über 

1800 m üNN verwirklicht werden soll; bezüglich der Änderung oder 

Erweiterung einer Skipiste gilt Abs. 2 Satz 2 und 3 entsprechend.“  

b) In Abs. 2 Satz 1 werden die Angabe „10 ha“ durch die Angabe „20 

ha“, die Angabe „5 ha“ durch die Angabe „10 ha“ und die Wörter 

„Fünften Teils Abschnitt III“ durch die Angabe „Art. 78a“ ersetzt.  

2. Art. 23 Abs. 6 wird wie folgt gefasst:  

„(6) 1Für Handlungen nach § 30 Abs. 2 BNatSchG, die der Verwendung der 

Biotope zu intensiver landwirtschaftlicher Nutzung dienen, richtet sich die 

Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Vorschriften des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). 2Abweichend von Nr. 17.3.3 der 

Anlage 1 zum UVPG findet eine standortbezogene Vorprüfung nicht statt.“ 
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Auch diese Änderungen zielen darauf ab, Verwaltungsverfahren zu 

beschleunigen, indem weniger Projekte einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVP) unterzogen werden müssen. Diese könnten negative Auswirkungen auf 

den Naturschutz haben, da Skipisten oft mit erheblichen Eingriffen in die 

Landschaft verbunden sind, insbesondere in Bergregionen mit seltenen 

schützenswerten Arten nach. 

Wie oben bereits geschildert wird in Bayern die 

Umweltverträglichkeitsvorprüfung (UV-Vorprüfung) gemäß dem Gesetz über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) des Bundes und den 

entsprechenden Landesvorschriften durchgeführt. Sie dient dazu 

festzustellen, ob für ein geplantes Vorhaben eine umfassende 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist. Dabei ist nicht 

zwingend die Größe der Maßnahme entscheidend, sondern die Auswirkung 

auf die Schutzgüter. Dies reicht nach unserer fachlichen Ansicht nach auch 

hier aus, um Verwaltungsverfahren, welche keine negativen Auswirkungen 

auf die Schutzgüter haben, zu beschleunigen. 

Deshalb lehnen wir die beschriebenen Änderungen in § 9 Änderung des 

Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG). 

 

Grundsätzliches  

Künstliche Schneeerzeugung neue Skipisten und Klimawandel 

Die Änderungen im Bayerischen Wassergesetz und im Bayerischen 

Naturschutzgesetz, die die Schwellenwerte für UVPs bei Schneeanlagen und 

Skipisten erhöhen, stehen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Durch 

den Klimawandel wird die natürliche Schneesicherheit in vielen Bergregionen 

reduziert, was zu einem erhöhten Bedarf an künstlicher Schneeerzeugung 

führt. Dies hat wiederum negative Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, da 
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künstliche Schneeerzeugung oft mit erheblichen Wasserentnahmen aus 

Gewässern verbunden ist. Zudem ist der Bau von neuen Skipisten mit 

erheblichen Eingriffen in die Landschaft verbunden. Ob Skipisten und deren 

Beschneidung, im Speziellen unterhalb von 1800 m üNN, langfristig den 

Tourismus in den entsprechenden Regionen sichern, ist in Anbetracht des 

vorherrschenden Klimatrends sehr fraglich. Ein überragendes öffentliches 

Interesse kann aus unserer Sicht in diesem Zusammenhang nicht erkannt 

werden. Deshalb sollte eine Genehmigung auf maximal fünf Jahre beschränkt 

werden und jederzeit widerrufliche sein. 

 

 

Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

i.A. Robert Asner 

Dipl. Ing. 

 

Ref. III (Fischerei, Gewässer- und Naturschutz) 

Landesfischereiverband Bayern e.V. 



 

Per E-Mail: referatbii6@stk.bayern.de 

Bayerische Staatskanzlei 
Herrn RD Dr. Hirschberg 
Franz-Josef-Strauß-Ring 1 
80539 München 

Ansprechpartner: 
 
Andreas Demharter 
Tel.: 089 / 76 79 – 130 
demharter@lbb-bayern.de 
 
München, den 03.04.2025 
de-as 

Deregulierung und Entbürokratisierung 
Drittes Modernisierungsgesetz Bayern 
Ihr Zeichen: B II 6 - 1356 - 1 - 335 – 6 

 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Hirschberg, 

 

wir bedanken uns für die Möglichkeit, auch zum Dritten Modernisierungsgesetz Bayern Stellung neh-

men zu dürfen. Wir sind im Bayerischen Lobbyregister (Registernummer: DEBYLT0006) eingetragen. Un-

sere Stellungnahme enthält keine schutzwürdigen Informationen, die einer Veröffentlichung entgegen-

stehen. 

 

§ 3 – Änderung der bayerischen Bauordnung  

Die Ergänzung von Artikel 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a BayBO mit dem Ziel, zukünftig auch die Errichtung 

nicht privilegierter Geräteschuppen im Außenbereich bis zu 20 m³ Brutto-Rauminhalt verfahrensfrei zu 

stellen, begrüßen wir.  

 

Ebenso begrüßen wir die Ergänzung von Artikel 57 Abs. 1 Nr. 18, Abs. 7 BayBO, die den Einbau weiterer 

Wohnungen in bestehende Gebäude im bauplanungsrechtlichen Innenbereich verfahrensfrei stellt.  

 

§ 4 – Weitere Änderung der bayerischen Bauordnung 

Die Ergänzung von Artikel 81 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. b BayBO regelt für den Fall des zukünftig gemäß 

Artikel 57 Abs. 1 Nr. 18 BayBO verfahrensfreien Einbaus weiterer Wohnungen folgerichtig, das in diesem 

Fall in örtlichen Bauvorschriften nicht geregelt werden kann, daß dies zusätzliche Kfz- oder Fahrradstell-

plätze auslöst. Das wird von uns begrüßt.  

 

§ 5 – Änderung der Verordnung über die Feuerbeschau 

Die Feuerbeschau dient dazu, Gefahren zu verhüten, die sich aus dem Betrieb einer baulichen Anlage 

ergeben und evtl. Feuerwehreinsätze mit Blick auf Löschwasserentnahmestellen sowie Rettungs- und  
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Einsatzwege vorzubereiten. Da es sich damit nicht um eine bauliche Regelung handelt, sehen wir von 

einer Stellungnahme ab. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

Andreas Demharter 

Hauptgeschäftsführer 
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Die Vorlage des Dritten Modernisierungsgesetzes ist ein weiterer wichtiger Schritt, um 

Verfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen, die Rechtssicherheit zu erhöhen sowie 

einen Beitrag zur Kosteneffizienz und zur Stärkung des fairen Wettbewerbs zu leisten. Die 

Stadtwerke München begrüßen daher die Vorlage des Dritten Modernisierungsgesetzes.  

 

Damit die Modernisierung und weitere Entbürokratisierung gelingt, sind aus unserer Sicht 

folgende politisch entscheidenden Punkte von besonderer Bedeutung: 

 
 
Allgemein relevante Vorschläge 
 
1. Datenschutzthemen 

a. Art. 1 II BayDSG/Einordnung als nicht- bzw. öffentliche Stelle  

Verursachte Belastung: 

Seitens Aufsichtsbehörden in Bayern (BayLfD) ist es teilweise „konturlos“ in welchen Fällen 

ein Fall des Art. 1 II BayDSG vorliegt (z.B. Energielieferant, Energieerzeugung). Für eine 

juristische Person können, je nach Aufgabenwahrnehmung, unterschiedliche 

Datenschutzvorschriften gelten (z. B. SWM Versorgungs GmbH als Energieversorger = keine 

öffentliche Stelle; Geltung DSGVO inkl Art. 6 f DSGVO + BDSG; SWM Versorgungs GmbH 

als Wasserversorger = öffentliche Stelle; Geltung DSGVO ohne Art. 6 f DSGVO + BayDSG) 

Erheblicher Aufwand für Klärung und unterschiedliche Bewertung/Dokumentationen (insbes. 

Datenschutzhinweise). 

 

Verbesserungsvorschlag: 

 
Klare und einheitliche Regelung zur Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden in Bezug 
auf Unternehmen, die Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnehmen. 
  
Anpassung Art. 1 Abs. 2 BayDSG, wie folgt 
 
„…2) 1Sonstige Öffentliche Stellen im Sinne von Absatz 1 aber keine Behörden, sind 
auch Vereinigungen des privaten Rechts, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
wahrnehmen und an denen – ungeachtet der Beteiligung nicht öffentlicher Stellen – eine 
oder mehrere der in Abs. 1 Satz 1 genannten juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts unmittelbar oder durch eine solche Vereinigung beteiligt sind. 2Öffentlich rechtliche 
Finanzdienstleistungsunternehmen sowie ihre Zusammenschlüsse und Verbände gelten 
als nicht öffentliche Stellen. 3 Wird eine Vereinigung des privaten Rechts im Sinne von 
Satz 1 zusätzlich auch privatwirtschaftlich tätig, gilt sie insgesamt für alle von ihr 
ausgeübten Tätigkeiten nicht als öffentliche Stelle im Sinne dieses Gesetzes. …“ 
 

 

b. Leitlinien zur Umsetzung der DSGVO 

Verursachte Belastung: 

Leitlinien und FAQ´s der Behörden sind sehr länderspezifisch und somit aufwendig zu 
recherchieren. 
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Verbesserungsvorschlag: 

 
Behörden könnten umfassendere und praxisorientierte Leitlinien und FAQs 
bereitstellen, die einheitlich interpretiert werden. Das würde Unternehmen helfen, 
die Anforderungen besser zu verstehen und umzusetzen. 
 

 

 

c. Anforderungen Barrierefreiheit an digitale Services, BayBGG, BFSG 

Verursachte Belastung: 

Barrierefreiheit nach WCGA AA ist ein hoher Aufwandstreiber insbesondere in der 

Entwicklung nativer Apps. Vorhaben enthalten keine Sanktionen, gleichwohl politischer 

Druck und Anspruchshaltung der Behindertenverbände. Umsetzung ist in weiten Teilen 

sinnfrei (z.B. Scooter- oder Rad-Ausleihe für Blinde oder stark mobilitätseingeschränkte 

Personen). 

Verbesserungsvorschlag: 

 
Verzicht auf Vorgaben. 
 
Umsetzung wird wo sinnvoll durch Wirtschaft erfolgen (bei Wirtschaftlichkeit und 
relevanter Kundegruppe), wo nicht wirtschaftlich aber notwendig Finanzierung 
durch die öffentlich Hand. 
 

 

 

2. Vergaberecht 

a. Bayerisches Gesetz über wirtschafts- und vergaberechtliche Vorschriften 

(BayWiVG) §20, Vergaberecht (Schwellenwerte verdoppeln) 
 

Verursachte Belastung: 

Die aktuellen Schwellenwerte, ab denen EU-weite Ausschreibungsverfahren notwendig sind, 

führen zu vergleichbar komplexen und langwierigen Verfahren, verlängern die Projektlaufzeit 

und somit auch die Gesamtkosten. 

 

Verbesserungsvorschlag: 

 
Eine Anhebung der Schwellenwerte, ab denen EU-weite Ausschreibungsverfahren 
notwendig sind, könnte kleinere Projekte bzw. einzelne Vergabeeinheiten von komplexen 
und langwierigen Verfahren befreien und somit deutlich beschleunigen, Kosten reduzieren 
(Stichwort: Baukostenindex).  
Um die Anzahl der notwendigen Ausschreibungsverfahren zu verringern, insbesondere bei 
Aufträgen mit geringem Auftragsvolumen sollten die Schwellenwerte für Direktaufträge für 
Liefer-, Dienst- und freiberufliche Leistungen von derzeit 100.000€ auf 200.000€ und für 
Bauleistungen von 250.000€ auf 500.000€, sowie für freihändige Vergaben von 
1.000.000€ auf 2.000.000€ angehoben werden. 
Art. 20 
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Unterschwellenvergabe 

(1) 1Bei der Vergabe von Liefer-, Dienst- oder freiberuflichen Leistungen, deren 
voraussichtlicher Auftragswert ohne Umsatzsteuer die Schwellenwerte gemäß § 106 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) unterschreitet, gelten für 
staatliche und kommunale Auftraggeber folgende Wertgrenzen: 

1. 
ein Direktauftrag ist bis zu einer Wertgrenze von einschließlich 100 000 € 
200.000 € ohne Umsatzsteuer zulässig; 

2. 
eine Verhandlungsvergabe und eine Beschränkte Ausschreibung ohne 
Teilnahmewettbewerb sind bei Aufträgen unterhalb des Schwellenwerts gemäß 
§ 106 GWB zulässig. 

2Das Recht eines Auftraggebers, in einem Vergabeverfahren höhere als die nach 
Satz 1 maßgeblichen Anforderungen zu stellen, bleibt unberührt. 

(2) 1Bei der Vergabe von Bauleistungen, deren voraussichtlicher Auftragswert ohne 
Umsatzsteuer die Schwellenwerte gemäß § 106 GWB unterschreitet, gelten für 
staatliche und kommunale Auftraggeber folgende Wertgrenzen: 

1. 
ein Direktauftrag ist bis zu einer Wertgrenze von einschließlich 250 000 € 500 
000 € ohne Umsatzsteuer zulässig; 

2. 
eine Freihändige Vergabe und eine Beschränkte Ausschreibung ohne 
Teilnahmewettbewerb sind bis zu einer Wertgrenze von einschließlich 1 000 
000 € 2 000 000 € ohne Umsatzsteuer zulässig. 

2Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

BayWiVG: Art. 20 Unterschwellenvergabe - Bürgerservice 
 
→ Die Richtlinie 2014/24/EU müsste entsprechend angepasst werden. 
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Sektorspezifische Vorschläge Energie, Wärme und Wasser 

1. Wasserrechtliche Themen 

a. Auflösung von Interessenskonflikten zwischen öffentlicher Wasserversorgung 

und Naturschutz 

Verursachte Belastung: 

Raumordnung und Raumplanung trennen derzeit nicht ausreichend zwischen Interessen des 

Naturschutzes und Interessen der öffentlichen Wasserversorgung / der Daseinsvorsorge. 

Der Interessenskonflikt führt zu ausufernden Verfahren und wird sich durch den Klimawandel 

nur noch stärker. 

 

Verbesserungsvorschlag: 

 
Raumplanung und Raumordnung sollten künftig die Interessenkonflikte zwischen 
der öffentlichen Wasserversorgung und dem Naturschutz stärker trennen. Es muss 
in Zeiten des Klimawandels sowohl Räume geben, um vorrangig die Natur zu 
schützen, als auch solche, die vorrangig die Versorgungssicherheit der öffentlichen 
Wasserversorgung schützen. Diese Vorranggebiete müssen strikt getrennt werden.  
 
Geschieht dies nicht, läuft man Gefahr, genehmigte Entnahmen kontinuierlich 
wegen klimatisch sinkender Wasserstände im Grundwasser bzw. in oberirdischen 
Gewässern reduzieren zu müssen, um das „natürliche“ Absinken zu kompensieren. 
Damit wäre dann eine resiliente Wasserversorgung nicht mehr möglich. 
 

 

 

b. Zuständigkeiten bzgl. Genehmigungsverfahren überregional tätiger 

Wasserversorger 

Verursachte Belastung: 

Der Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes bzgl. der Genehmigung von Wasserentnahmen 

liegt i.d.R. bei den Kreisverwaltungsbehörden (vgl. z.B. BayWG Art. 63 Abs. 1). 

Im Falle überregional tätiger Wasserversorger führt dies in den Genehmigungsverfahren zu 

Konflikten bzgl. der Entnahmeverteilung – Die Entnahmen sind im eigenen Landkreis meist 

unerwünscht und sollen jeweils in den andern stattfinden. 

Letztlich ist dies ein mitbestimmender Faktor für die ausufernd langen 

Wasserrechtsverfahren. Eine, für die Gesellschaft als Ganzes, möglichst sichere, effiziente, 

naturverträgliche und nachhaltige Versorgung ist durch die politischen Konflikte nur äußerst 

schwer und aufwendig umsetzbar.  

 

Verbesserungsvorschlag: 

 
Gesetzliche Festlegung der zuständigen, bzw. verfahrensleitenden Behörde auf die 
„effizienteste Ebene“, d.h. der jeweils zum Entnahmebereich eines Versorgers 
passenden, überregional tätigen Behörde. 
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c. Dauer von Wasserrechtsverfahren 

Verursachte Belastung:  
Verfahren zur Erteilung wasserrechtlicher Gestattungen (Erlaubnis und Bewilligung) dauern 
erfahrungsgemäß sehr lange. Läuft eine befristete Gestattung aus, bedarf es einer neuen 
Gestattung. Selbst wenn die beantragte Gewässerbenutzung im Wesentlichen unverändert 
ist und der Antrag auf Neuerteilung einer Gestattung weit vor Auslaufen der bestehenden 
Gestattungen gestellt wird, kommt es in der Praxis häufig vor, dass neue Gestattungen nicht 
rechtzeitig erteilt werden.    
 
Verbesserungsvorschlag:  
 

 
 

2. Vermehrter Einsatz von Projektmanager*innen durch Delegation von 

(vorbereitenden) Aufgaben auf Dritte, § 43g EnWG, §29 NABEG, § 14f WaStrG, 

§2b BImSchV 

Verursachte Belastung:  
 
Verfahren dauern viel zu lange, was beim Vorhabensträger hohe Kosten verursacht und das 

Risiko erhöht. Dritte könnten die Behörde z.B. bei der Erstellung von Verfahrensleitplänen, 

Fristenkontrolle, Koordinierung erforderlicher Sachverständigengutachten, 

Qualitätsmanagement der Anträge und Unterlagen der Vorhabenträgerin, 

Einwendungsbearbeitung, organisatorische Vorbereitung und Leitung des EÖT, Entwurf der 

Einführung einer Nichtäußerungsfiktion: 
 
Ergänzung von Art. 69 BayWG um neue Sätze 4 und 5 (aus dem bisherigen Satz 4 wird 
Satz 6): 
 
Hat eine im Verfahren zu beteiligende Behörde innerhalb einer Frist von einem Monat 
keine Stellungnahme abgegeben, so ist davon auszugehen, dass die zu beteiligende 
Behörde sich nicht äußern will. Die zuständige Behörde hat die Entscheidung im Falle des 
Satzes 4 auf Antrag auf der Grundlage der geltenden Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt 
des Fristablaufs der Behördenbeteiligung zu treffen. 
 
 
Einführung einer Regelung bei Auslaufen einer Bewilligung oder Erlaubnis: 
 
Einführung eines neuen Art. 15a BayWG  
  
Wenn bei einer befristeten Erlaubnis oder bei einer Bewilligung  
 
1. der Antrag auf Neuerteilung der Erlaubnis oder Bewilligung spätestens zwölf Monate vor 
Ablauf der Frist bei der zuständigen Behörde gestellt wurde und  
2. überwiegende Belange des Wohls der Allgemeinheit nicht entgegenstehen,  
 
darf die Benutzung nach Ablauf der Frist im Rahmen der Erlaubnis oder Bewilligung bis 
zur Entscheidung über den Antrag auf Neuerteilung fortgesetzt werden. Über 
Entschädigungsansprüche, die durch die Fortsetzung der Benutzung ausgelöst werden, 
entscheidet die zuständige Wasserbehörde nach Anhörung der Beteiligten. 
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Entscheidung unterstützen. Die zuständige Genehmigungsbehörde trifft nach wie vor die 

Entscheidung.  

 
Verbesserungsvorschlag:  
 

 

Regelung durch Landesgesetze / Verwaltungsvorschrift / Weisung.  

Art. 63 ff. BayWG (vgl. 43g EnWG) sollte folgendermaßen ergänzt werden: 

"Die Genehmigungsbehörde soll in jeder Stufe des Verfahrens einen Dritten, der als 

Verwaltungshelfer beschäftigt werden kann, auf Antrag oder mit Zustimmung des 

Vorhabenträgers und auf dessen Kosten mit der Vorbereitung und Durchführung 

von Verfahrensschritten beauftragen. […]" 

Entsprechende Ergänzung in Nr. 7.4.3 VVWas 

 

 

3. Zuständigkeitskonzentration bei den Regierungen 

Verursachte Belastung:  
 
Viele Kreisverwaltungsbehörden sind aufgrund ihrer Seltenheit mit Wasserrechts-Verfahren 

bei großen Anlagen überfordert.  

  
Verbesserungsvorschlag: 

 

Einführung eines neuen Art. 63 Abs. 2a BayWG 

 

"Die Regierungen sind sachlich zuständig für Entscheidungen, die das Aufstauen 

von Wasserläufen sowie das Entnehmen und Ableiten von Wasser aus 

Wasserläufen für Zwecke der Gewinnung und Ausnutzung von Wasserkräften 

betreffen, wenn die zu nutzende Leistung der Rohwasserkraft 1.000 kW übersteigt." 

 

 

4. Priorisierungen bei überragendem öffentlichen Interesse, BayVwVfG 

Verursachte Belastung:  
 
Viele Sachbearbeiter sind mit verschiedenen Verfahren betraut, so dass diese nicht mit der 

erforderlichen Geschwindigkeit abgearbeitet werden.  

  
Verbesserungsvorschlag:  

Regelung durch Landesgesetze / Verwaltungsvorschrift / Weisung. 

 

Mögliche Regelung in neuem Art. 73 Abs. 1a BayVwVfG oder in Art. 68 BayWG: 

"Die zuständige Genehmigungsbehörde hat Vorhaben besonders zu priorisieren, 

wenn ein Bundes- oder Landesgesetz feststellt, dass diese im überragenden 

öffentlichen Interesse liegen." 

Entsprechende Ergänzung in Nr. 7.4. VVWas 

Weisung, dass sich überragendes öffentliches Interesse bei allen Einschätzungen 

auszuwirken hat  
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Sektorspezifische Vorschläge Mobilität 

1. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 

a. Erteilung Unbedenklichkeitsbescheinigung / Zustimmung zum vorzeitigen 
Vorhabenbeginn mit Anmeldung in Landes-/Bundesprogramme im ÖPNV 

Verursachte Belastung: 

Projekte und Vorhaben im ÖPNV werden gem. §6 GVFG bzw. Art. 6 BayGVFG jährlich zur 

Aufnahme ins Bundes-/Landesprogramm angemeldet. Anschließend ist zur Beantragung 

einer Zuwendung ein Antrag notwendig. Um den Beginn der Projektumsetzung zu 

ermöglichen, muss in der Regel zusätzlich vorab eine Unbedenklichkeitsbescheinigung oder 

die Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn bei der Bewilligungsbehörde (Regierung 

von Oberbayern (ROB)) beantragt werden. Für eine zügige Projektumsetzung wäre es 

wünschenswert, wenn die Anmeldung gem. §6 GVFG/Art. 6 BayGVFG gleichzeitig als 

Antrag auf Erteilung der Unbedenklichkeitsbescheinigung / Zustimmung zum vorzeitigen 

Vorhabenbeginn gewertet wird. Den Anforderungen der Ziff. 5.2.2 RZÖPNV (“überschlägige 

Prüfung”) wird in der Regel durch die erweiterten Anforderungen der Fördergeber in der 

Programmanmeldung entsprochen, da hier bereits wesentliche Informationen wie 

Fördertatbestand, Kosten, Vergaben, Zeitraum etc. hinterlegt sind, bzw. mit geringem 

Aufwand ergänzt werden könnten.   

 
Verbesserungsvorschlag: 

 
Erteilung Unbedenklichkeitsbescheinigung / Zustimmung zum vorzeitigen 
Vorhabenbeginn mit Anmeldung in Landes-/Bundesprogramme 
 

 
 

b. Vereinfachung des Zuwendungsverfahrens bei GVFG und BayGVFG, §3 GVFG; 
Art. 3 BayGVFG; insb. Ziff. 8 RZÖPNV 

 
Verursachte Belastung: 

Die Anforderungen an Antragsunterlagen der Regierung von Oberbayern geht weit über 

Anforderungen in GVFG, BayGVFG und RZÖPNV hinaus und haben sich in den 

vergangenen Jahren erhöht. 

 
Verbesserungsvorschlag: 
 

 
Vereinfachung der Antragsunterlagen aufgrund Sanierungsaufgabe im Bestand z. B. 
reduzierte Erläuterungsberichte, übergeordnete Kostenübersichten, damit 
vereinfachter Prüfaufwand und schnelle Verbescheidung beim Fördergeber möglich 
(Sanierung = 1:1-Austausch). Erleichterung durch die Möglichkeit der Einreichung 
von Rahmenanträgen und Genehmigung von Teilanträgen unter 10 Mio. €. 
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c. Bürokratieabbau bei staatlichen Förderverfahren  

Verursachte Belastung: 

Heute werden Antragsunterlagen neben der digitalen Einreichung zusätzlich in 2-facher 

Ausfertigung gedruckt und an den Fördergeber versendet. Bei einer Anzahl von bis zu 30 

Anträgen p.a. ergibt sich dadurch ein wesentlicher Zeitfaktor sowie erheblicher Verwaltungs- 

und Koordinierungsaufwand.  

Verbesserungsvorschlag: 

 

• Unterlagen nur noch digital einreichen, Abschaffen der Auflieferung in 
gedruckter Form. 

 

• auf die Antragsverfahren auf Förderunschädlichkeit des vorgezogenen 
Maßnahmenbeginns zu verzichten. Künftig sollte eine Anmeldung zu 
Förderprogrammen (z.B. im ÖPNV: jährliche Anmeldung zum Bayerischen 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz BayGVFG) vor dem Beginn einer 
Maßnahme ausreichend sein. Das führt zur Beschleunigung des 
Maßnahmenbeginns. 

 

• die Berichtspflichten während einer laufenden Förderung zu entschlacken. 
Zum Beispiel müssen bisher bei geförderten landesbedeutsamen Buslinien 
in den ersten drei Jahren halbjährlich die Fahrgastentwicklung, Erlösdaten, 
Pünktlichkeit, entfallene Verbindungen und unvorhergesehene Ereignisse 
erhoben werden. Aus unserer Sicht sind deutlich weniger Daten für eine 
Erfolgsmessung ausreichend.  

 

• die Nachweise in Förderverfahren zu verschlanken. Aus unserer Sicht sollte 
es ausreichend sein, die Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers vorzulegen. 
Eine nochmalige zeitaufwendige und ressourcenbindende Prüfung durch die 
Zuwendungsbehörden wäre dann vermeidbar bzw. könnte sich bei Bedarf auf 
Stichproben beschränken. Bisher müssen in vielen Verfahren eine WP-
Bescheinigung vorgelegt und zusätzlich umfangreiche Nachweise gegenüber 
dem Fördergeber geführt werden.  
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Sektorspezifische Vorschläge Wohnungsbau 

1. Bayerische Bauordnung 

a. Beschleunigte Genehmigungsverfahren 

Verursachte Belastung: 

Durch eine Ergänzung bzw. Änderung der Bayerischen Bauordnung um beschleunigte 

Baugenehmigungsverfahren für den Werkswohnungsbau könnte sowohl Zeit eingespart als 

auch damit verbundene Kosten gesenkt werden. Zudem könnte eine gesetzliche 

Verankerung einer reduzierten Genehmigungsgebührenbemessung des 

Werkswohnungsbaus analog dem sozialen Wohnungsbau den Werkswohnungsbau weiter 

finanziell entlasten. 

Dies könnte z.B. erfolgen durch die Einführung einer „Gebäudeklasse E“. Damit könnten 

bauordnungsrechtliche und bautechnische Anforderungen an Bauvorhaben reduziert 

werden, um kostengünstiger planen und bauen zu können. 

Auch sollten in den landesspezifischen Bauordnungen Ausnahmen bei 

Werkswohnungsbauvorhaben ermöglicht werden, die in unmittelbarer Nähe zu 

Arbeitsplätzen entstehen sollen. Denkbar sind etwa Erleichterungen in Bezug auf 

Abstandsflächen oder von Nachverdichtungen. 

Eine Erleichterung wäre auch die Einführung des digitalen Bauantrages sowie die 

Digitalisierung von Genehmigungsprozessen. 

 

Verbesserungsvorschlag: 

 
Speziell für den Werkswohnungsbau sollten beschleunigte Genehmigungsverfahren 
und eine reduzierte Gebührenbemessung eingeführt werden, um Bauvorhaben 
kostengünstiger und schneller realisieren zu können. 
 

 

 

b. Beschleunigung von Baugenehmigungsverfahren von Wohnungsbauvorhaben, 
BayBO Art. 68 (2), i.V.m. Art. 42a BayVwVfG und BayBO Art. 2 (4) 

Verursachte Belastung: 

Gemäß Beschluss des Bayerischen Landtags sollen Baugenehmigungen im Bereich des 

Wohnungsbaus maximal drei Monate dauern – liegt dann keine Entscheidung vor, gilt ein 

Antrag automatisch als genehmigt. 

In der Praxis erfolgt durch Nachfragen oder Nachforderungen im Rahmen der 

Vollständigkeitsprüfung der Genehmigungsbehörde jeweils eine erhebliche Verlängerung der 

Genehmigungsdauer, da mit Vorliegen der Beantwortung bzw. Nachreichung der maximale 

Zeitraum von drei Monaten erneut zu laufen beginnt. Die maximale Dauer zur 

Vollständigkeitsprüfung sollte auf eine Woche nach Zugang des Bauantrags beschränkt 

werden. Hierdurch würde die Dauer des Baugenehmigungsverfahrens um mindestens zwei 

Wochen verkürzt.  

Sofern und sobald eine Einrichtung des Gemeinbedarfs, z.B. eine Kindertagesstätte, als 

Bestandteil eines Wohngebäudes geplant ist, erfolgt die Einstufung des Gesamtgebäudes 

als Sonderbau und die Zusicherung der maximalen Bearbeitungsfrist (sog. 

Genehmigungsfiktion) von maximal 3 Monaten greift hierdurch nicht mehr. -> Eine 
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Kindertagesstätte als untergeordneter Bestandteil eines Wohngebäudes ist weiterhin als 

Sonderbau einzustufen. Jedoch soll dies nicht zum Verlust der Zusicherung einer Prüffrist 

von maximal drei Monaten für das gesamte Gebäude führen. 

 

Verbesserungsvorschlag: 

A) BayBO Art. 68 (2) 1. 
 
… Die Frist für die Entscheidung beginnt 
a) eine Woche nach Zugang des Bauantrags oder 
b) eine Woche nach Zugang der verlangten Unterlagen, wenn die 
Bauaufsichtsbehörde vor Fristbeginn eine Aufforderung nach Art. 65 Abs. 1 Satz 
2 versandt hat… 
 
BayVwVfG Art. 42a 
 
Genehmigungsfiktion 
 
(1) 1Eine beantragte Genehmigung gilt nach Ablauf einer für die Entscheidung 
festgelegten Frist als erteilt (Genehmigungsfiktion), wenn dies durch 
Rechtsvorschrift angeordnet und der Antrag hinreichend bestimmt ist. 2Die 
Vorschriften über die Bestandskraft von Verwaltungsakten und über das 
Rechtsbehelfsverfahren gelten entsprechend. 
(2) 1Die Frist nach Abs. 1 Satz 1 beträgt zwei Monate, soweit durch 
Rechtsvorschrift nichts Abweichendes bestimmt ist. 2Die Frist beginnt mit 
Eingang der vollständigen Unterlagen. 3Sie kann einmal angemessen verlängert 
werden, wenn dies wegen der Schwierigkeit der Angelegenheit gerechtfertigt ist. 
4Die Fristverlängerung ist zu begründen und rechtzeitig mitzuteilen. 
(3) Auf Verlangen ist demjenigen, dem der Verwaltungsakt nach Art. 41 Abs. 1 
hätte bekannt gegeben werden müssen, der Eintritt der Genehmigungsfiktion 
schriftlich zu bescheinigen. 

 
B) BayBO Art. 2 (4) 

 
(4) Sonderbauten sind Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung, die 
einen der nachfolgenden Tatbestände erfüllen: 
 
… 
22. Ein Wohngebäude ist kein Sonderbau, wenn eine Kindertagesstätte in 
untergeordnetem Maß (weniger als 10% der Fläche) integriert ist. 

 

 

c. BayBO Art 6 - Bayerische Bauordnung, Abstandsflächen  

Verursachte Belastung: 

Einschränkung des Bauvolumens und der Höhenentwicklung von Gebäuden. Abweichung in 

der Regel nur über aufwendige und langwierige Bebauungspläne möglich. 

Verbesserungsvorschlag: 

Art 6 BayBO: 
 
(2) 1Abstandsflächen sowie Abstände nach Art. 28 Abs. 2 Nr. 1 und Art. 30 Abs. 2 müssen 
auf dem Grundstück selbst liegen. 2Sie dürfen auch auf öffentlichen Verkehrs-, Grün- und 
Wasserflächen liegen, jedoch nur bis zu deren Mitte 3Abstandsflächen sowie Abstände im 



13 
 

Sinn des Satzes 1 dürfen sich ganz oder teilweise auf andere Grundstücke erstrecken, 
wenn rechtlich oder tatsächlich gesichert ist, dass sie nicht überbaut werden, oder wenn 
der Nachbar gegenüber der Bauaufsichtsbehörde schriftlich zustimmt; die Zustimmung 
des Nachbarn gilt auch für und gegen seinen Rechtsnachfolger. 4Abstandsflächen dürfen 
auf die auf diesen Grundstücken erforderlichen Abstandsflächen nicht angerechnet 
werden. 
 
5) 1Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 0,4 H, bei Giebelseiten bis max 16m 0,2 H , in 
Gewerbe- und Industriegebieten 0,2 H, jeweils aber mindestens 3 m. 2Durch 
städtebauliche Satzung oder eine Satzung nach Art. 81 kann ein abweichendes Maß der 
Tiefe der Abstandsfläche zugelassen oder vorgeschrieben werden. 3Für solche 
Regelungen in Bebauungsplänen gilt § 33 BauGB entsprechend. 
 
(6) 1Bei der Bemessung der Abstandsflächen bleiben außer Betracht 
1. vor die Außenwand vortretende Bauteile wie Gesimse und Dachüberstände 
2. untergeordnete Vorbauten wie Balkone und eingeschossige Erker, wenn sie 
a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der Außenwand des jeweiligen Gebäudes, 
höchstens jeweils 5 m, in Anspruch nehmen, 
b) nicht mehr als 1,50 m vor diese Außenwand vortreten und 
c) mindestens 2 m von der gegenüberliegenden Nachbargrenze entfernt bleiben, 
 
3. bei Gebäuden an der Grundstücksgrenze die Seitenwände von Vorbauten und 
Dachaufbauten, auch wenn sie nicht an der Grundstücksgrenze errichtet werden, 
4. Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung an bestehenden Gebäuden, wenn sie 
 

a) eine Stärke von nicht mehr als 0,30 m aufweisen und 
b) mindestens 2,50 m von der Grundstücksgrenze zurückbleiben. 

(7) 1In den Abstandsflächen sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht 
an der Grundstücksgrenze errichtet werden, zulässig 
1. Garagen einschließlich ihrer Nebenräume, überdachte Tiefgaragenzufahrten, Aufzüge 
zu Tiefgaragen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren 
Wandhöhe bis zu 3 m 5 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, wobei 
die Höhe von Dächern mit einer Neigung von mehr als 45 Grad zu einem Drittel, mit einer 
Neigung von mehr als 70 Grad voll der Wandhöhe hinzugerechnet wird; Giebelflächen 
bleiben bei einer Dachneigung bis zu 45 Grad unberücksichtigt, 
2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge 
je Grundstücksgrenze von 9 m, 
3. Stützmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten, 
außerhalb dieser Baugebiete mit einer Höhe bis zu 2 m. 
Die Länge der die Abstandsflächentiefe gegenüber den Grundstücksgrenzen nicht 
einhaltenden Bebauung nach den Nrn. 1 und 2 darf auf einem Grundstück insgesamt 15 
24 m nicht überschreiten. 
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Deregulierung und Entbürokratisierung,  

3. Modernisierungsgesetz Bayern, Verbandsanhörung 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihr Anhörungsschreiben vom 21. Februar und die Möglichkeit der 

Stellungnahme.  

 

Der VDV Bayern vertritt die Interessen der Verkehrsbranche im Bahn- und Busverkehr.  

 

Wir begrüßen die Zielsetzung einer Deregulierung und Entbürokratisierung für die 

Tätigkeit unserer Mitgliedsunternehmen.  

 

Das 3. Modernisierungsgesetz sieht Änderungen in mehreren Gesetzen vor. Soweit 

erkennbar, sind unsere Mitgliedsunternehmen vom vorgesehenen Inhalt des 

3.Modernisierungsgesetzes, nicht spezifisch und unmittelbar betroffen. Insbesondere 

betreffen die vorgesehenen Änderungen im Bayerischen Eisenbahn- und Seilbahngesetz 

nur die Bestimmungen für Seilbahnen; Seilbahnen sind nicht im VDV organisiert. Zu dem 

vorgesehenen Inhalt des 3. Modernisierungsgesetzes äußern wir uns daher nicht.  

 

Wir nehmen diese Anhörung aber zum Anlass, die Prüfung von Deregulierungen und 

Entbürokratisierungen insbesondere in folgenden weiteren Bereichen anzuregen:  

 

• Die Kommunikation mit Behörden des Freistaats, auch in förmlichen 

Verwaltungsverfahren, sollte weitgehend in digitaler Form möglich sein. 

  

• In staatlichen Zuwendungsverfahren sollten Verwendungsnachweise regelmäßig 

durch Wirtschaftsprüfer geprüft und bescheinigt werden. Prüfungen durch 

staatliche Behörden sollten sich auf Stichproben beschränken.  

 

• In Förderverfahren nach dem Bayerischen Gemeindeverkehrs-

Finanzierungsgesetz (BayGVFG) sollte die Programmanmeldung bzw. die 

Aufnahme in das Förderprogramm zugleich die Förderunschädlichkeit des 
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vorzeitigen Maßnahmenbeginns bewirken. Bisher werden beide Verfahren 

separat und redundant durchgeführt. Dies verursacht Projektverzögerungen 

und unnötige Arbeitsbelastung bei staatlichen Behörden und Vorhabensträgern.  

 

• Die Behörden des Freistaats führen auch die Verfahren zur Förderung der 

Grunderneuerung gemäß dem Gemeindeverkehrs-Finanzierungsgesetz des 

Bundes (GVFG) durch. Die Behörden des Freistaats verlangen hier bisher 

Antragsunterlagen in einem Umfang wie bei Neubauvorhaben. Da es sich bei 

diesem Fördertatbestand nur um eine Erneuerung im Bestand handelt, sollte 

ein geringerer Umfang der Antragsunterlagen ausreichend sein.   

 

• In Förderverfahren sollte der geforderte Umfang für die Begründung einer 

Förderung von Eigenleistungen reduziert werden.   

 

• Bei der Anwendung der Betriebsordnung für Straßenbahnen (BOStrab) durch 

die Technischen Aufsichtsbehörden des Freistaats sollte vermehrt die 

Möglichkeit genutzt werden, die technischen Aufsicht auf die bestellten 

Betriebsleiter der Unternehmen zu delegieren.  

 

Für Rückfragen, eine weitere Konkretisierung und die Erörterung unserer Vorschläge 

stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

Wir sind im Bayerischen Lobbyregister unter der Lobbyregister-ID DEBYLT0368 

eingetragen. Geschäftsgeheimnisse oder ähnlich schutzbedürftige Informationen sind in 

der Stellungnahme nicht enthalten, einer Veröffentlichung steht nichts entgegen.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Burkhard Hüttl 
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Sehr geehrter Herr Ministerialrat Dr. Hirschberg,
 
im Rahmen der Verbandsanhörung zu o.g. Gesetzentwurf teilen wir Ihnen mit, dass der Verband
Wohneigentum Landesverband Bayern e. V. unter Registernummer DEBYLT0275 im Bay.
Lobbyregister  eingetragen ist.
Einer Veröffentlichung der Stellungnahme stehen keine schutzwürdigen persönlichen 
Informationen entgegen.
 
Der  Verband Wohneigentum Landesverband Bayern e. V. nimmt zu o.g. Gesetzentwurf wie folgt
Stellung:
 
Überwiegend sind die vorgeschlagenen Änderungen der Entbürokratisierungs-  und
Verfahrensbeschleunigungsmaßnahmen im Landesrecht, die in dem 3. Modernisierungsgesetz
vorgetragen werden,  zu begrüßen und auch aus Sicht unserer Mitglieder zu befürworten, auch
wenn dadurch nicht immer eine für all unsere Mitglieder positive Auswirkung erwartet werden
kann und auch nicht immer eine lückenlose Dokumentation und Nachweisbarkeit  zu erzielen
sein wird.
 
Eine Anmerkung zu § 1 (Kostengesetz-KG) möchte der Verband Wohneigentum anbringen, da
viele Mitglieder des Verbandes höheren Alters und damit erfahrungsgemäß nicht internetaffin
sind.
Ihnen würde die Möglichkeit der Kostenminderung der Verfahrensgebühren genommen. Man
könnte hier über eine Härtefallregelung für Personen nachdenken, die keinerlei externe  Hilfe in
Anspruch nehmen können, aber  wirtschaftlich auf eine Kostenminderung angewiesen sind.
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen
 
 
 
Rudolf Limmer
Präsident
 
 

LANDESVERBAND BAYERN e. V.
Max-Planck-Straße 9
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Präambel 

 

Der BFW Landesverband Bayern e.V. bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme bezüg-

lich des „Drittes Modernisierungsgesetz Bayern“.  

 

Es ist zu begrüßen, dass der Freistaat Bayern mit diesem Entwurf die Deregulierungsmaßnahmen 

der ersten beiden „Modernisierungsgesetze“ fortsetzt und den Abbau der komplexen bürokrati-

schen Rahmenbedingungen weiterführt. Die ausufernde Bürokratie hat das unternehmerische 

Wirtschaften für die Bau- und Immobilienwirtschaft beinahe unmöglich gemacht und verhindert 

weiterhin die Bereitstellung von ausreichend bezahlbarem Raum für Wohnen und Gewerbe. 

 

Der Bayerische Baugipfel hat erneut gezeigt, dass die Bayerische Staatsregierung vorbildhaft den 

Kontakt zu den bayerischen Vertretern der Bau- und Immobilienwirtschaft sucht und deren Ex-

pertise einholt, was wir begrüßen. Die privat und mittelständisch geprägte Immobilienwirtschaft 

stellt mit Abstand den größten Teil des Wohnungsmarktes zur Verfügung, ist gleichzeitig größter 

Bestandshalter und zudem für den Freistaat als einer der zentralen Wirtschaftsfaktoren steuer-

lich von großer Bedeutung. Daher ist es von äußerster Wichtigkeit, dass ihr Erleichterungen er-

möglicht werden sowie, angesichts der auch 2025 andauernden Krise, umfassende Unterstützun-

gen zukommt.  

 

Der Bayerische Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr hat betont, dass sich der Freistaat 

gegen den negativen Trend der Baubranche stellt und verlässliche Rahmenbedingungen schaffen 

will. In diesem Zusammenhang hat die Ankündigung des bayerischen Ministerpräsidenten, den 

Brandschutz „komplett zu überarbeiten“, sodass nur noch das gilt, was „unbedingt nötig ist“, für 

viel Zuversicht gesorgt, insbesondere mit dem Blick auf das „dritte Modernisierungsgesetz“, des-

sen Entwurf nun vorliegt. Dass das Papier noch hinter den Erwartungen im Bereich Brandschutz 

zurückbleibt, liegt sicher daran, dass wirklich umfassende Maßnahmen im Moment geprüft und 

in einem bereits in Vorbereitung befindlichen „vierten Modernisierungsgesetz“ Berücksichtigung 

finden werden. Bei einem solchen Prozess kann auch ein Blick auf die Initiativen in anderen Bun-

desländern helfen, wie den vorbildhaften „Hamburg-Standard“ (Siehe im Folgenden S.5). 

 

Als positiv zu bewerten ist im aktuellen Entwurf unter anderem die angestrebte Verfahrensfrei-

heit für den Einbau weiterer Wohnungen in bestehende Gebäude und die Klarstellung, dass in 

einem solchen Fall keine zusätzlichen Stellplätze geschaffen werden müssen. Doch auch zusam-

men mit der sinnvollen Erleichterung der Feuerbeschau ist dies kein Schritt, der die Bau- und 

Immobilienwirtschaft wieder anzukurbeln wird. Die Zahl der massiv eingebrochenen Baugeneh-

migungen beweist den Ernst der Lage. Nur eine schnelle und umfassende Reduzierung von Vor-

schriften und gesetzlichen Regelungen, auf ein absolutes, für die Sicherheit notwendiges Min-

destmaß, kann helfen.  

 

Um dies konkreter werden zu lassen, haben wir zentrale Aspekte im Folgenden angeführt und 

erörtert: 
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Eckpunkte der Stellungnahme: 

 

• Kostensenkende Erleichterungen im Brandschutz schaffen - Überprüfung der Regelun-

gen zu Rettungswegen (Art. 31 BayBO) 

• Überprüfung und Anpassung der Brandschutzvorgaben an erleichternde Regelungen 

der Musterbauordnung (Abschnitt IV BayBO)  

• Erleichtertes und schnelleres Bauen durch weitere Erleichterungen bei Abstandsflächen 

(Art. 6 BayBO) 

• Reduzierung des Arbeits- und Kostenaufwands durch einmalige und zusammenfas-

sende Forderung des Nachreichungsumfangs (§4 Nummer 5 – Art. 65 BayBO) 

• Fragwürdige Kongruenz bei Stellplatzpflicht und Stellplatzschlüssel   

(§11 GaStellV) 

• Baukosten senken - Stellplatzzahl den Vorhabenträgern überlassen   

(§13 Nummer 2 - Art. 47 BayBO) 

• Zu strikte Lärm- und Schallschutzvorgaben als kostenintensiver Hemmfaktor locken 

(Art. 13 & Art 81. BayBO) 

• Mehr Verbindlichkeit bei der Verpflichtung zur Bereitstellung von Kinderspielplätzen 

(§13 - Art. 7 & Art. 81 BayBO) 

• Die Problematik unbestimmter Rechtsbegriffe bei nutzungsbedingten Anforderungen 

(§12 Nummer 7 - Art. 46 BayBO) 

• Weitere Änderungen bei nutzungsbedingten Anforderungen würden Kosten senken 

(§12 Nummer 7 - Art. 46 BayBO) 

• Berücksichtigung von kleineren Projekten im Barrierefreien Bauen   

(§12 Nummer 8 - Art. 48) 
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Im Einzelnen: 

 

 

Kostensenkende Erleichterungen im Brandschutz schaffen - Überprüfung der Regelungen zu 

Rettungswegen (Art. 31 BayBO) 

 

Der Brandschutz stellt für mittelständische Bauunternehmen in Bayern eine immense Heraus-

forderung dar. Aufgrund der hohen Anzahl komplexer Vorschriften und Normen ist es schwer, 

den Überblick zu behalten und die Anforderungen korrekt umzusetzen. Außerdem ist die Um-

setzung von Brandschutzmaßnahmen extrem teuer. Dies betrifft sowohl die Bauweise selbst, 

als auch die Planung und die notwendigen Prüfungen. Für mittelständische Bauunternehmen, 

die oft enger kalkulieren müssen, sorgen die dadurch entstehenden Kosten für eine hohe Belas-

tung. Nur eine umfassende Reduzierung der Regulierungen, auf ein absolutes, für die Sicherheit 

notwendiges Mindestmaß, kann helfen. Die Maßnahmen im vorliegenden Entwurf sind ein 

sinnvoller erster Schritt, reichen bei weitem jedoch nicht aus und müssen noch umfassender 

ausfallen.  

 

Hier können dementsprechende Vorhaben in anderen Bundesländern eine Orientierung bieten, 

denn das Brandverhalten ist über alle Ländergrenzen hinweg immer gleich. So ist es in Berlin 

auf Initiative der Behörden bereits möglich, auf einen zweiten baulichen Rettungsweg zu ver-

zichten. Auch der Hamburg-Standard sieht, von führenden Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftlern bestätigt, brandschutzmäßige Erleichterungen vor, um die Baukosten im Wohnungs-

bau nachhaltig zu senken (siehe unten Prüfung des Artikels 31 BayBO). 

 

 

Forderungen: 

 

Prüfung des Artikels 31 BayBO und der Bayerischen Technischen Baubestimmungen (BayTB) – 

Ermöglichung eines „Low-Tech“ Sicherheitstreppenhauses: 

 

Die aktuellen Regelungen im Artikel 31 BayBO „Rettungswege“ und in der BayTB sollten hin-

sichtlich der Planung und Ausführung überprüft und insofern geändert werden, dass ein kosten-

günstiges „Low-Tech“ Sicherheitstreppenhaus ermöglicht wird, wodurch auf einen zweiten bau-

lichen Rettungsweg verzichtet werden kann. Auf aktuelle Nachfrage wird dies in Bayern, anders 

als im Bundesland Berlin, von Prüferinnen und Prüfern nicht akzeptiert. Orientierung kann hier 

die Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen Berlin (VV TB Bln) bieten. 

 

Prüfung des Artikels 31 BayBO – Erweiterte Möglichkeiten bezüglich Rettungshöhe und Ab-

stände: 

 

Der Artikel 31 BayBO sieht vor, dass eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle 

der Nutzungseinheit ein zweiter Rettungsweg sein kann. Infolge der „Initiative kostenreduzier-

tes Bauen“ wird in Hamburg bereits überprüft, ob die technischen Möglichkeiten der genorm-

ten Drehleitern der Feuerwehr über die Restriktionen der bisherigen Richtlinien hinausgehen 
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und es erweiterte Möglichkeiten in Bezug auf Rettungshöhe und Abstände gibt. Dies sollte auf-

grund des hohen Einsparungspotentials auch in Bayern erfolgen.  

 

 

Überprüfung und Anpassung der Brandschutzvorgaben an erleichternde Regelungen der Mus-
terbauordnung (Abschnitt IV BayBO)  
 
Die Musterbauordnung (MBO) ist seit Jahrzehnten als Leitfaden die Grundlage der Brandschutz-

anforderungen in den Landesbauordnungen und begründet das Sicherheitsniveau der bauli-

chen Anlagen. Aus diesem Grund sollte die Bayerische Bauordnung dahingehend überprüft und 

geändert werden, wo die Anforderungen im Bereich Brandschutz noch über die Regelungen der 

MBO hinausgehen. So bei den Ausnahmen hinsichtlich BayBO Art. 26 Außenwände; BayBO Art. 

28 Brandwände und BayBO Art. 30 Dächer. 

 

 

Forderungen: 

 

Ergänzung des Artikels 26, Absatz 2 – miteinschließen von Kleinteilen, die nicht zur Brandaus-

breitung beitragen: 

 

„(2) […] 2Satz 1 gilt nicht für 

 

1. Fenster und Türen, 

2. Fugendichtungen und 

3. brennbare Dämmstoffe in nichtbrennbaren geschlossenen Profilen der Außenwandkonstruk-

tion. 

4. Kleinteile, die nicht zur Brandausbreitung beitragen.“ 

 

Prüfung des Artikels 28, Absatz 3, Nummer 3 – Zulässigkeit von Gebäudeabschlusswänden: 

 

Laut Art. 28, Absatz 3 BayBO, sind an Stelle von Brandwänden für Gebäude der Gebäudeklasse  

3 Gebäudeabschlusswände zulässig, die jeweils von innen nach außen die Feuerwiderstandsfä-

higkeit der tragenden und aussteifenden Teile des Gebäudes, mindestens jedoch feuerhem-

mende Bauteile, und von außen nach innen die Feuerwiderstandsfähigkeit feuerbeständiger 

Bauteile haben. In der Musterbauordnung ist dies für die Gebäudeklassen 1 bis 3 der Fall, wes-

halb überprüft werden sollte, ob eine diesbezügliche Anpassung an die MBO für Erleichterun-

gen sorgen würde.  

 

Prüfung des Artikels 30, Absatz 2, Nummer 4 – Abstände bei Bedachungen: 

 

Laut Artikel 30, Absatz 2, sind bei der Verpflichtung zu einer „harten Bedachung“ für die Gebäu-

deklassen 1 bis 3 Abweichungen möglich, wenn die Gebäude gewisse Abstände einhalten. Num-

mer 4 weicht hier hinsichtlich der Gebäudeklassen 1 und 2 von der Musterbauordnung ab, in-

dem ein Abstand von mindestens 9 Metern, statt 6 Meter (MBO § 32, Absatz 2 Nummer 4), ge-

fordert wird. Es muss geprüft werden, ob in diesem Fall durch eine diesbezügliche Anpassung 
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an die MBO eine dichtere Bebauung ermöglicht werden kann, um einfacher und kostengünsti-

ger zu bauen 

 

Prüfung des Artikels 30, Absatz 5 – Abstände von Bauten und Anlagen gegenüber Brandwän-

den: 

 

BayBO Artikel 30 Absatz 5 legt die Abstände von Bauten und Anlagen gegenüber Brandwänden 

fest. Die Formulierung in der BayBO ist kürzer und damit konkreter gefasst, als die in der MBO, 

was generell gutzuheißen ist, wenn es zu einer einfacheren Regelung führt. Dennoch sollte 

überprüft werden, ob die Fälle in der MBO, bei denen kein Abstand nötig ist, auch in der BayBO 

berücksichtigt werden. Sollte dies nicht der Fall sein, sollte hier eine Orientierung an die MBO 

stattfinden. 

 

 

Erleichtertes und schnelleres Bauen durch weitere Erleichterungen bei Abstandsflächen  

(Art. 6 BayBO) 

 

Die Bestimmungen zu den Abstandsflächen sind weiterhin einer der größten Hemmnisse, um 

schnell, vereinfacht und kostengünstig zu bauen. Es sollte ermöglicht werden, dass Baukörper 

in ihrer Größe leichter an Grundstücksituationen angepasst werden können, was wegen des 

dringend benötigten Wohnraumes überaus wichtig wäre. 

 

Die Einschränkung der generellen Anwendung von 0,4 H auf Städte kleiner 250.000 Einwohner 

ist nicht nachvollziehbar, herrscht doch genau in diesen Metropolen meist der höchste Verdich-

tungsbedarf, bei dem gleichzeitig durch 0,4 H möglichen Freispielen von Grünflächen. Insoweit 

wäre eine Streichung des Art. 5a in Gänze weiter angemessen. Bei Beibehalt des Art. 5a wären 

ansonsten für Dachgauben die Einschränkung von einem Drittel der Breite der Außenwand völ-

lig ausreichend. Dort könnte die Ansichtsfläche auf 5 m² erhöht werden, damit Dachgauben in 

der Breite besser nutzbar wären (siehe Änderungsvorschlag Absatz 5a). 

 

Auch für Balkone und eingeschossige Erker wäre die Einschränkung von einem Drittel der Breite 

der Außenwand völlig ausreichend. Die Tiefe kann dabei auf 2,0 m erhöht werden (siehe Ände-

rungsvorschlag Absatz 6). 

 

Ein weiteres Praxisbeispiel verdeutlicht das Problem der Abstandsregelung zur Grundstücks-

grenze im Bereich Tiefgaragen: Ein an die Grundstücksgrenze platziertes Tiefgaragenrampenge-

bäude, das den Vorgaben der Garagenverordnung (zulässige Rampenneigung von max. 15 %) 

entspricht, überschreitet gezwungenermaßen immer die zulässige Grenzbebauung von max. 9 

m an einer Grundstücksgrenze. Nur bei Abweichungen, die für eine höhere Rampenneigung er-

teilt werden müssen, können 9 m eingehalten werden, daher wäre eine Länge von 12 m sinn-

voller (siehe Änderungsvorschlag Absatz 7). 
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Forderungen: 

 

Änderung des Artikels 6, Absatz 5a – Erleichterungen bei Abstandsflächen, Dachgauben An-

sichtsfläche: 

 

„(5a) 1Abweichend von Abs. 5 Satz 1 beträgt die Abstandsfläche in Gemeinden mit mehr als 250 

000 Einwohnern außerhalb von Gewerbe-, Kern- und Industriegebieten sowie festgesetzten ur-

banen Gebieten 1 H, mindestens jedoch 3 m. 2Vor bis zu zwei Außenwänden von nicht mehr als 

16 m 20m Länge genügen in diesen Fällen 0,5 H […]. 5Dabei bleiben auch untergeordnete Dach-

gauben bei der Bemessung der Abstandsfläche außer Betracht, wenn  

 
1. sie insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der Außenwand des jeweiligen Gebäudes, 
höchstens jeweils 5 m in Anspruch nehmen und  
 
2. ihre Ansichtsfläche jeweils nicht mehr als 5 m2 4 m2 beträgt und eine Höhe von nicht mehr 
als 2,5 m aufweist.“ 
 
Änderung des Artikels 6, Absatz 6, Nummer 2 – Erleichterungen bei Abständen von Balkonen 
und Erkern: 
 
„(6) 1Bei der Bemessung der Abstandsflächen bleiben außer Betracht […] 
 
2. untergeordnete Vorbauten wie Balkone und eingeschossige Erker, wenn sie 
 
a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der Außenwand des jeweiligen Gebäudes, 
höchstens jeweils 5 m, in Anspruch nehmen, 
 
b) nicht mehr als 1,50 m 2,0m vor diese Außenwand vortreten […]“ 
 
Änderung und Ergänzung des Artikels 6, Absatz 7 – Optimierung der Abstandsregelung zur 
Grundstücksgrenze im Bereich Tiefgaragen: 
 

„(7) 1In den Abstandsflächen sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an 

der Grundstücksgrenze errichtet werden, zulässig  

 

1. Garagen einschließlich ihrer Nebenräume, überdachte Tiefgaragenzufahrten, Aufzüge zu Tief-

garagen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe 

bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m 12 m, […] 
 

2Die Länge der die Abstandsflächentiefe gegenüber den Grundstücksgrenzen nicht einhalten-
den Bebauung nach den Nrn. 1 und 2 darf auf einem Grundstück insgesamt 15 m 25 m nicht 
überschreiten.“ 
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Reduzierung des Arbeits- und Kostenaufwands durch einmalige und zusammenfassende For-
derung des Nachreichungsumfangs (§4 Nummer 5 – Art. 65 BayBO) 
 
Grundsätzlich ist ein schnelles und insbesondere zusammenfassendes und konkretes Prüfungs-
ergebnis zu etwaigen Mängeln des Bauantrages essentiell – und zwar, wie im Folgenden vorge-
schlagen, für alle Baugenehmigungen und Vorhaben. Hierbei sollten die Bauordnungsbehörden 
eine gesammelte Zusammenfassung aller Mangelpunkte aller Fachstellen versenden, wobei 
diese Punkte ganz konkret in Qualität oder Quantität angegeben werden. 
 
In der Sache ist es essentiell, dass die Rückmeldung (ob für alle Bauvorhaben, oder die Wohn-
bauvorhaben im vereinfachten Verfahren) von den jeweiligen Bauordnungsbehörden zusam-
menfassend für alle Fachbereich-Fachdienststellen „aller zu behebender“ Mängel und damit 
„abschließend“ ausgereicht wird. Es muss unbedingt verhindert werden, dass beispielsweise 
nach drei Wochen die erste Nachforderung, nach fünf Wochen die Zweite, nach sieben Wochen 
die Dritte etc. erfolgt, wobei mit der Letztgenannten dann gegebenenfalls die bereits einge-
reichte erste Nachforderung wieder zu ändern wäre.  
 
Darüber hinaus werden durch die Behörden oftmals Wertungen ausgegeben, welche auf For-
mulierungen aufbauen, wie „ist nicht vollständig“ oder die etwa Wünsche der Bauordnungsbe-
hörde beinhalten, die dem individuellen Willen eines Sachbearbeiters entsprechen, aber keinen 
Mangel gegenüber gesetzlichen Vorgaben darstellen. Insoweit ist es essentiell, dass die Mangel-
meldung unter konkreter Benennung des Nachreichungsumfangs und Inhalts erfolgt, um ein 
Hin und Her der nachzuliefernden Unterlagen zu verhindern. Dies reduziert den Arbeits- und 
Kostenaufwand immens, sowohl bei Investoren und Planenden, als auch bei den Bearbeitern in 
den Bauordnungsbehörden der Kommunen. 
 
 
Forderung: 
 
Ergänzung des Art. 65, Absatz 1 - Reduzierung des Arbeits- und Kostenaufwands durch konkre-
tere Forderung des Nachreichungsumfangs: 
 
„(1) 1Die Bauaufsichtsbehörde hat innerhalb von drei Wochen nach Eingang des Bauantrags den 

Bauantrag und die Bauvorlagen abschließend auf Vollständigkeit zu prüfen. 2Ist der Bauantrag 

unvollständig oder weist er sonstige erhebliche Mängel gegenüber gesetzlichen Vorgaben auf, 

fordert die Bauaufsichtsbehörde den Bauherrn unter konkreter Benennung des Nachreichungs-

umfangs und des Nachreichungsinhaltes zur Behebung der aller zu behebenden Mängel inner-

halb einer angemessenen Frist auf. […]“ 

 

 

Fragwürdige Kongruenz bei Stellplatzpflicht und Stellplatzschlüssel (§11 GaStellV) 

 
Einerseits soll die Stellplatzpflicht abgeschafft und den Kommunen überlassen werden, ande-
rerseits möchte der Landesgesetzgeber weiterhin einen Stellplatzschlüssel vorgeben. Dadurch 
können nicht nur Unklarheiten entstehen, sondern auch mögliche Rechtsunsicherheiten Prob-
leme schüren.  
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Es muss bei einer Änderung der Stellplatzpflicht eine klare und gut überlegte Übergangsregel 
gegeben sein. Diese sollte u.a. Fragen klären, wie man mit genehmigten, aber noch nicht ge-
bauten Vorhaben umgeht, oder was die Anpassung auf Ebene der Bebauungsplanung betrifft. 
 
Forderung:  
 
Hier bedarf es einer weiteren Klarstellung.  
 
 
Baukosten senken, Stellplatzzahl den Vorhabenträgern überlassen  
(§13 Nummer 2 - Art. 47 BayBO) 
 
Die Verpflichtungen zum Bereitstellen einer großen Zahl an Stellplätzen sorgten für drastische 
Kostensteigerungen, die so manches Projekt unrentabel werden ließen. Es wäre eine deutliche 
Reduzierung der Baukosten möglich und es könnte einfacher und schneller gebaut werden, 
wenn der Bauherr selbst die Zahl der notwendigen Stellplätze festlegen könnte und von einer 
diesbezüglichen Rechtsverordnung generell Abstand genommen würde. Zumindest sollte für 
eine erleichterte Bestandssanierung nicht nur die Unterbringung von mehreren Wohnungen in 
der bestehenden Hülle stellplatzfrei möglich sein, sondern unbedingt auch die Aufstockung für 
Wohnen bei über mehr als einem Geschoss. 
 
 
Forderung: 
 
Änderung des Artikels 47, Absatz 2 – Den Bauherren über die notwendigen Stellplätze entschei-

den lassen: 

 

„(2) 1Die Zahl der notwendigen Stellplätze nach Abs. 1 Satz 1 ist durch den Bauherrn selbst fest-

zulegen. legt das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr durch Rechtsverordnung 

fest. 2Wird die Zahl der notwendigen Stellplätze durch eine örtliche Bauvorschrift oder eine 

städtebauliche Satzung festgelegt, ist diese Zahl maßgeblich.“ 

 

 

Zu strikte Lärm- und Schallschutzvorgaben als kostenintensiver Hemmfaktor lockern 

(Art. 13 & Art 81. BayBO) 

 
Die bisherigen Maßnahmen, um den vorgegebenen Schallschutzanforderungen gerecht zu wer-
den, verteuern das Bauen massiv. Insbesondere die Vorgaben zum Lärmschutz in Innenräumen 
durch die DIN 4109. Durch einfache Lockerungsmaßnahmen kann hier viel bewirkt werden. 
 
 
Forderung: 
 
Es sollten generell Abweichungen von der DIN 4109 um mehrere Dezibel erlaubt sein.  
Gleichzeitig müsste durch eine Ergänzung ermöglicht werden, dass eine äußere Messung von 
Schallimmissionen für den Genehmigungsprozess ausreicht. 
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Bisher erschwert die gegebene ausnahmenfreie Orientierung an Beurteilungszeiten den Bau 
von Wohnraum massiv, wenn dieser an Gewerbegebiete, Sportplätze oder landwirtschaftliche 
Flächen grenzt. Hier sollten weitere Ausnahmen von den Vorgaben der TA Lärm möglich sein. 
 
 
Mehr Verbindlichkeit bei der Verpflichtung zur Bereitstellung von Kinderspielplätzen  
(§13 - Art. 7 & Art. 81 BayBO) 
 
Es ist zu begrüßen, dass der Schwellenwert der Pflicht zur Herstellung von Spielplätzen von drei 
auf fünf Wohnungen erhöht wird. Auch, dass von einer allgemeinen Pflicht zur Herstellung von 
Spielplätzen abgesehen werden soll und nun eine Verordnungsermächtigung für die Kommu-
nen vorgesehen ist, ist positiv zu bewerten. Jedoch muss verhindert werden, dass es zu einem 
Wildwuchs bei den Flächen- und Qualitätsanforderungen bei Spielplätzen kommt.   
 
 
Forderung: 

 

Es müssen unbedingt bayernweit einheitliche Kriterien und Standards für Spielplätze herrschen, 

um zu vermeiden, dass Projekte unverhältnismäßig teuer oder unrentabel werden.  

 
 
Die Problematik unbestimmter Rechtsbegriffe bei nutzungsbedingten Anforderungen 

(§12 Nummer 7 - Art. 46 BayBO) 
 
Die Klarstellung und die Differenzierung der bautechnischen Anforderungen bei Aufstockungen 
sind zu begrüßen. Kritisch ist hier jedoch das Tatbestandsmerkmal des „bestandsgeschützen 
Gebäudes“ zu sehen. Es handelt sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der enormes Risiko 
für den Vorhabenträger einer Aufstockung mit sich bringt. Die Rechtsprechung und die Verwal-
tungspraxis haben an vielen Stellen gezeigt, wie kritisch das Thema Bestandsschutz diskutiert 
werden kann und wie schnell bei geringsten Abweichungen zur ursprünglichen Genehmigungs-
lage, dieser erlöschen kann.  
 
 
Forderung: 
 
Der geschützte Gebäudebestand muss klarer und rechtssicherer definiert werden. 
 
 
Weitere Änderungen bei nutzungsbedingten Anforderungen würden Kosten senken 
(§12 Nummer 7 - Art. 46 BayBO) 
 
Aufwendig und kostspielig geplante und gebaute Abstellräume für Kinderwagen und Mobilitäts-
hilfen werden für den vorgesehenen Zweck erfahrungsgemäß kaum genutzt, da diese in der Re-
alität in der eigenen Wohnung untergebracht werden. Einfache Abstellräume nur für Fahrräder 
würden daher ausreichen und die Baukosten senken, was in der Überarbeitung des Art. 46 be-
rücksichtigt werden sollte (siehe Änderungsvorschlag Absatz 2). 
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Forderung:  
 
Änderung des Artikels 46, Absatz 2 – Ermöglichung einfacher Abstellräume: 
 
„(2) Für Gebäude der Gebäudeklassen 3 bis 5 sind für jede Wohnung ein ausreichend großer 
Abstellraum und, soweit die Wohnungen nicht nur zu ebener Erde liegen, leicht erreichbare 
und gut zugängliche Abstellräume für Kinderwagen, Fahrräder und Mobilitätshilfen erforder-
lich.“ 
 
 
Berücksichtigung von kleineren Projekten im Barrierefreien Bauen (§12 Art. 48) 
 
Auch die Regelungen zum Barrierefreien Bauen können durch kleinere aber wichtige Anpassun-
gen für Besserungen sorgen. Gerade in Zeiten einer alternden Gesellschaft ist Barrierefreies 
Bauen grundsätzlich wichtig, insbesondere bei großen Quartiersprojekten und Seniorenimmobi-
lien. Bei Projekten im kleineren Umfang sorgen die jetzigen Vorschriften jedoch dafür, dass die 
Baukosten deutlich in die Höhe schnellen, was wiederum schnelles und kostengünstiges Bauen 
verhindert. Es würde daher beispielsweise Sinn machen, sich auf Wohngebäude mit mehr als 
fünf Wohneinheiten zu beschränken (siehe Änderungsvorschlag Absatz 1). 
 
 
Forderung: 
 
Kürzung und Änderung des Artikels 48, Absatz 1 – kleine Wohngebäude bei Barrierefreiheit ent-
lasten: 
 
„(1) 1In Gebäuden mit mehr als zwei fünf Wohnungen müssen sollten die Wohnungen eines Ge-
schosses barrierefrei erreichbar sein; diese Verpflichtung kann auch durch barrierefrei erreich-
bare Wohnungen in mehreren Geschossen erfüllt werden. 2In Gebäuden mit mehr als zwei 
Wohnungen und mit nach Art. 37 Abs. 4 Satz 1 erforderlichen Aufzügen muss ein Drittel der 
Wohnungen barrierefrei erreichbar sein. […]“ 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Handelsverband Bayern e.V. (HBE) bedankt sich für die Möglichkeit, 

zum Entwurf des Dritten Modernisierungsgesetzes Stellung nehmen zu 

können. Wunschgemäß teilen wir vorab mit, dass der HBE im Bayeri-

schen Lobbyregister (Lobbyregister-ID DEBYLT000A) eingetragen ist. 

 

Wir begrüßen im Sinne von Deregulierung und Entbürokratisierung, 

dass sich künftig die Feuerbeschau nur auf Sonderbauten nach Art. 2 

Abs. 4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und sonstige bauliche An-

lagen, bei denen konkrete Anhaltspunkte auf erhebliche Gefahren hin-

weisen, erstreckt. 

 

Aufgrund der im Rahmen des Ersten Modernisierungsgesetzes bereits 

erfolgten Neufassung von Art. 2. Abs. 4 BayBO stellt die Änderung be-

züglich der Feuerbeschau eine weitere Erleichterung für den Einzelhan-

del dar. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Simone Streller 

Geschäftsführerin 

Bayerische Staatskanzlei 

Referat BII6 

Herrn Ministerialrat Dr. Hirschberg 

Franz-Josef-Strauß-Ring 1 

80539 München 

ReferatBII6@stk.bayern.de 

 

Standort, Verkehr, Bildung 

Dipl.-Geogr. Simone Streller 

Telefon  089 55118-112 

Telefax  089 55118-179 

E-Mail  streller@hv-bayern.de 

 

Madeleine Riedl 

Assistenz 

Telefon  089 55118-119 

Telefax  089 55118-179 

E-Mail  riedl@hv-bayern.de 

 

München, 04.04.2025 
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Stellungnahme Drittes Modernisierungsgesetz Bayern 
 
 

Stellungnahme vom 04.04.2025 
 
Die Staatsregierung hat einen Gesetzentwurf zum Dritten Modernisierungsgesetz Bayern 
vorgelegt. Damit sollen – gebündelt in einem Sammelgesetz – weitere Deregulierungs- und 
Entbürokratisierungsmaßnahmen im Landesrecht umgesetzt werden. Wir begrüßen, dass 
weitere Erleichterungen auch im Baurecht geplant sind. 

 

1. § 3 Änderung der Bayerischen Bauordnung, Nr. 1 

Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a BayBO 

Haus & Grund Bayern spricht sich für die weitere Deregulierung im Bauordnungsrecht aus, so 
dass mehr Gebäude unter die Verfahrensfreiheit fallen. Wir haben keine Bedenken, dass im 
Außenbereich kleine Geräteschuppen oder Lagerhütten mit einem Brutto-Rauminhalt von 
max. 20 m³ genehmigungsfrei errichtet werden können.  

Allerdings sind wir der Ansicht, dass das beabsichtigte Volumen von 20 m³ nicht den 
Anforderungen im Außenbereich entspricht. Die Anforderungen an einen Geräteschuppen 
sind dort höher als im Innenbereich.  

Der Wortlaut führt im Innenbereich keinen konkreten Rauminhalt auf, hierdurch lässt er einen 
erheblichen Anwendungsspielraum. Dass dies im Außenbereich nicht möglich ist, ist uns 
bewusst. Allerdings sollte die Änderung an die Bedürfnisse im Außenbereich angepasst 
werden, sonst ist der mit der Änderung verfolgte Zweck obsolet und zu einer Entlastung der 
Verwaltung kommt es nicht, da entsprechende Bauanträge weiterhin gestellt werden müssen. 
In der Begründung wird dahingehend ausgeführt, dass die in Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a 
BayBO genannte Erweiterung gerade Gebäude erfassen soll, welche nicht unter Art. 57 Abs. 
1 Nr. 1 Buchst. c BayBO fallen, mit der Zielsetzung, die Bauaufsichtsbehörden zu entlasten. 
Diese Zielsetzung begrüßen wir, sind aber der Ansicht, dass der Anwendungsbereich 
praxistauglich gestaltet werden muss. 

Art. 57 Abs. 1 Nr. 18, Abs. 7 BayBO 

Wir sprechen uns für die Änderung des Art. 57 Abs. 1 Nr. 18, Abs. 7 BayBO aus. Eine derartige 
Änderung unterstützt, dass der vorhandene Wohnraum einfacher an die jeweiligen 
Notwendigkeiten angepasst werden kann. Damit erhält der Eigentümer die Möglichkeit, flexibel 
zu reagieren, ohne an langwierige Genehmigungsverfahren gebunden zu sein. Positiv ist auch 
die Öffnung der Vorschrift über die Dachgeschosse hinaus. 

 

2. § 3 Änderung der Bayerischen Bauordnung, Nr. 2 

Art. 79 Abs. 1 S. 1 Nr. 14 BayBO 

Wir sprechen uns gegen die Erweiterung des Anwendungsbereichs für Ordnungswidrigkeiten 
aus. Durch die Änderung des Wortlautes von „Dachgeschossausbau“ zu „Ausbau“ wird der 
Begriff so verallgemeinert, dass ein erheblich breiteres Spektrum an Baumaßnahmen in den 
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Bußgeldkatalog aufgenommen werden. Gerade unter Berücksichtigung des hohen 
Bußgeldrahmens von bis zu fünfhunderttausend Euro gem. Art. 79 Abs. 1 BayBO kann der 
Änderung nicht zustimmen werden.  

Hierbei handelt es sich um einen für den Laien unbestimmten Rechtsbegriff, da nicht absehbar 
ist, wann ein Ausbau in diesem Sinne vorliegt. Der Begriff lässt viel Spielraum für verschiedene 
Gestaltungsmöglichkeiten, wodurch es dem Anwender nicht möglich sein wird abzusehen, 
wann eine Anzeigepflicht konkret besteht. Gerade unter Berücksichtigung der hohen 
Strafandrohung sprechen wir uns klar gegen die Änderung aus 

 

3. § 4 Weitere Änderung der Bayerischen Bauordnung 

Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. B 

Wir begrüßen die Klarstellung. 

 

4. § 5 Änderung der Verordnung über die Feuerbeschau  

§ 2 Verordnung über die Feuerbeschau 

Haus & Grund Bayern begrüßt die Absicht, den immensen Aufwand durch die Feuerbeschau 
abzubauen. Durch die Fokussierung auf risikobehaftete Sonderbauten kann trotz der 
Deregulierung der vorbeugende Brandschutz gewährleistet bleiben.  

Gleichzeitig regt Haus & Grund Bayern an, die in der Verordnung genannten Prüfungsgegen-
stände klar zu definieren, um Missverständnisse zu vermeiden. Die Formulierungen lassen 
u.E. Interpretationsspielraum.  

Der neue §2 der Verordnung über die Feuerbeschau enthält die Formulierung „und sonstige 
bauliche Anlagen, bei denen konkrete Anhaltspunkte auf erhebliche Gefahren hinweisen.“ Hier 
sollte das Merkmal der „konkreten Anhaltspunkte“, aber auch der Begriff der „erheblichen 
Gefahr“ näher definiert werden. Ohne weitere Klarstellungen bleiben diese Begriffe zu 
unbestimmt. Gebäudeeigentümer könnten nur schwer einschätzen, ob ihre Immobilien 
betroffen sind. Zudem könnte es zu uneinheitlichen Anordnungen von Feuerbeschauen 
kommen.  
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04.04.25 
 
Deregulierung und Entbürokratisierung  
Drittes Modernisierungsgesetz Bayern – Verbandsanhörung 
Stellungnahme der Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung (SRL) e.V. 
Regionalgruppe Bayern 
 
 
Sehr geehrte Frau Gernbauer, 
sehr geehrter Herr Dr. Hirschberg,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die Zusendung der Unterlagen zum Dritten Modernisierungsgesetz 
Bayern. Die grundsätzliche Stoßrichtung der Bayerischen Modernisierungsgesetze unterstüt-
zen wir ausdrücklich. Eine Vielzahl an Regelungen und Verordnungen belasten die Gesell-
schaft und behindern eine zukunftsfähige Entwicklung Bayerns.  
 
Welche Vorschriften überflüssig sind, darüber lässt sich trefflich streiten. In diesem Sinne 
nehmen wir im Rahmen der Verbändebeteiligung wie folgt Stellung: 
 
§§ 3 und 4 - Änderung der Bayerischen Bauordnung 
 
Zu Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 BayBO: Die Ausweitung der Verfahrensfreiheit auf Gebäude ohne 
Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten im Außenbereich bis 20 m³ Brutto-Raumin-
halt wird kritisch gesehen. 
 
Damit wird eine schleichende Verhüttelung des Außenbereichs in Ortsrandlage und des (vor-
wiegend) land- und forstwirtschaftlichen Außenbereichs, z.B. auf sog. „Freizeitgrundstü-
cken“ ermöglicht. Da auch keine Anzeigepflicht besteht, kann dieser „Wildwuchs“ unbe-
merkt von statten gehen. Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes wird damit 
Vorschub geleistet. Der Verzicht auf Steuerungsmöglichkeiten durch die Bauaufsichtsbehör-
den und Kommunen wird abgelehnt. 
 
Zu Art. 57 Abs. 1 Nr. 18 BayBO: Die Verfahrensfreiheit bei der Aufteilung in kleinere 
Wohneinheiten wird kritisch gesehen. Damit wird die Spekulation mit Immobilieneigentum, 
insbesondere in Gebieten mit erhöhtem Wohnraumbedarf, forciert. 
 

REGIONALGRUPPE BAYERN 

 

DIPL.-ING. (FH) MARTIN BIRGEL, M.SC. 
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Bayerische Staatskanzlei  
Herrn MR Dr. Hirschberg  
Franz-Josef-Strauß-Ring 1  
80539 München 
 
Per E-Mail: ReferatBII6@stk.bayern.de 
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Außerdem geben wir zu bedenken, dass bei Wohnungsteilungen weiterhin eine bauord-
nungsrechtliche Prüfung hinsichtlich der Rettungswege (Anleiterbarkeit) erforderlich sein 
wird. 
 
Darüber hinaus würde diese neue Regelung in Verbindung mit der Änderung Art. 81 Abs. 1 
Nr. 4 Buchstabe b BayBO z.B. Bauträgern die Möglichkeit eröffnen, bei nachträglicher Neu-
aufteilung von Wohnungen in mehrere kleinere Wohneinheiten die Anwendung einer kom-
munalen Stellplatzsatzung zu umgehen, selbst wenn die Gemeinde eine solche beschlossen 
hat. 
 
§ 8 Änderung des Bayerischen Wassergesetzes 
§ 9 Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes 
§ 10 Änderung des Bayerischen Eisenbahn- und Seilbahngesetzes 
 
Die Änderungen der drei betreffenden Gesetze sind zusammen zu betrachten. Insgesamt 
geht es um den Abbau von Umweltstandards und Verfahrenserleichterungen für Beschnei-
ungsanlagen, Skipisten und Seilbahnen. 
 
Die Absicht dieser Gesetzesnovelle, in Zeiten des Klimawandels die Infrastruktur für Skifahren 
in den Bayerischen Alpen und Mittelgebirgen weiter auszubauen und als Modernisierung die 
Schwellenwerte für die Umweltfolgenabschätzung dafür hochzusetzen, ist fast schon ana-
chronistisch.  
 
Die beabsichtigten Änderungen der drei Gesetze widersprechen u.E. auch der Zielrichtung 
des Art. 1 Bayerisches Klimaschutzgesetz (BayKlimaG): "1Eingedenk der Verantwortung für 
die kommenden Generationen ist es der besonderen Fürsorge jedes Einzelnen und der staat-
lichen Gemeinschaft anvertraut, die natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren. 2Der vom 
Menschen verursachte Klimawandel gefährdet Wald, Wasser, Luft und Boden, verschiebt Kli-
mazonen und bedroht damit die Artenvielfalt, die menschliche Gesundheit sowie nicht zu-
letzt den Wohlstand und den Frieden der Völker. 3All das verlangt nach entschiedenen An-
strengungen, um Ursachen und Folgen des Klimawandels einzudämmen und die Anpassung 
an die Auswirkungen des Klimawandels voranzubringen." 
 
Der Verweis auf Österreich ist zwar naheliegend aber wenig stichhaltig, da im Kernland der 
Alpen immerhin die Chance besteht, dass noch ein paar Jahre länger in den Hochlagen mit 
winterlichen Temperaturen zu rechnen ist. Die Probleme des Klimawandels sind nicht durch 
administrative Lockerung umweltschützender Kriterien lösbar. Nachhaltige und zukunftswei-
sende Strategien zum Wintertourismus in den Bayerischen Alpen sind zu entwickeln und zu 
fördern. 
 
Abschließend möchten wir uns noch einmal für die Möglichkeit zur Beteiligung am Dritten 
Modernisierungsgesetz Bayern bedanken und stehen für einen vertiefenden fachlichen Aus-
tausch und weitere Gespräche gerne zur Verfügung. Wir sind im bayerischen Lobbyregister  
(Registernummer DEBYLT02E0) eingetragen. 
 

Gez. Sprecher:innen der RG Bayern   

 



Von: Kaiser, Holger
An: Referat BII6 (StK)
Betreff: Verbandsanhörung - Drittes Modernisierungsgesetz Bayern - Schreiben Bayer. Staatskanzlei vom

21.02.2025 - Unser Az.: B II 6 - 1356 - 1 - 364 - 11
Datum: Samstag, 5. April 2025 00:59:26

Sehr geehrter Herr Dr. Hirschberg,
 
die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V., eingetragen im bayerischen Lobbyregister,
begrüßt ausdrücklich die Fortsetzung der Deregulierung auf der Ebene des Landesrechts.
 
Die Branchen der vbw Mitgliedsverbände äußerten im Rahmen einer Umfrage mit Ausnahme der
geplanten Änderungen zur Feuerbeschau keinerlei Bedenken oder Einwände gegen die
Gesetzesänderungen durch das Dritte Modernisierungsgesetz Bayern.
 
Ausdrückliche Zustimmung fanden
 

§ 3 (betrifft BayBO): z. B. Verfahrensfreiheit beim Einbau neuer Wohnungen in ein
bestehendes Gebäude, bspw. durch Aufteilung einer bestehenden Wohnung
§ 4 (betrifft BayBO): ergänzend zu § 3 der Entfall der Pflicht, für die neuen Wohnungen
auch Stellplätze (auch Fahrräder) herzustellen
§ 7 (betrifft BayHO): Entfall der Pflicht zur Erstellung eines Verwendungsnachweises bei
Kleinförderungen bis 10.000 Euro, dafür aber stichprobenartige Prüfungen bzw.
Prüfungen im Verdachtsfall
§ 9 (betrifft BayNatSchG): Anhebung der Schwellenwerte für
Umweltverträglichkeitsprüfungen – Errichtung, Aufstellung, Betrieb von Skipisten
§ 10 (betrifft BayESG): Anhebung der Schwellenwerte (Personenbeförderungskapazitäten
bzw. Luftlinienlänge zwischen Berg- und Talstation)  - Bau und Betrieb von Seilbahnen
bzw. Änderungen oder Erweiterungen von Seilbahnen

 
Die in § 5 geplante Änderung der Verordnung über die Feuerbeschau war am 26.03.2025
Gegenstand eines mehrstündigen Fachgesprächs  im Bayerischen Staatsministerium für
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie unter der Leitung von Frau  Dr. Sabine Jarothe. Die
anwesenden Branchenvertreter (u.a. Fachleute der Bauindustrie, der Bauinnung, der
Werkfeuerwehren und Sachverständige für Brandschutz) äußerten im Rahmen der Diskussion
übereinstimmend ganz erhebliche Bedenken gegen die geplante Verordnungsänderung, die als
nicht zielführend und kontraproduktiv eingeschätzt wird. Die Reduzierung der amtlichen
Feuerbeschauen führt danach kaum zu Entlastungseffekten, erhöht aber ganz erheblich die
Brandgefahr und führt damit zu signifikantem Folgeaufwand.  Eine lückenlose Übernahme der
Präventivmaßnahme durch Hausverwaltungen oder Immobiliengesellschaften ist nicht zu
erwarten, weshalb aus fachlicher Sicht dringend von der in § 5 angedachten
Verordnungsänderung abzuraten ist.  
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Holger Kaiser
Grundsatzabteilung Recht
 
T +49 (0) 89-551 78-238     F +49 (0) 89-551 78-91 238  M +49 (0) 151-67 55 01 29
holger.kaiser@vbw-bayern.de    holger.kaiser@baymevbm.de

mailto:holger.kaiser@baymevbm.de
mailto:ReferatBII6@stk.bayern.de
mailto:holger.kaiser@vbw-bayern.de
mailto:holger.kaiser@baymevbm.de


 
vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. 
 
bayme – Bayerischer Unternehmensverband Metall und Elektro e. V.
vbm – Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V.
 
Max-Joseph-Straße 5, 80333 München
Eingetragen beim Amtsgericht München, Registergericht, vbw VR 15888, bayme VR 17008, vbm VR 8805
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Herr MR Dr. Hirschberg 
Bayerische Staatskanzlei 
Referat BII6  
 
Franz-Josef-Strauß-Ring 1 
80539 München 

Unser Zeichen Telefon E-Mail Datum 

ms 089/14003-90 Marc.stannartz@alpenverein.de 16.04.2025 

 

 
 
Deregulierung und Entbürokratisierung 
Drittes Modernisierungsgesetz Bayern 
Az. B II 6 - 1356 - 1 – 364 – 11 
 

Stellungnahme des Deutschen Alpenvereins 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zunächst möchten wir noch ein einmal darlegen, dass der Deutsche Alpenverein e.V. in der 
Verbandsanhörung zum Dritten Modernisierungsgesetz nicht berücksichtigt wurde. Die Frist für eine 
Stellungnahme war auf den 04.04.2025 festgesetzt. Auf Nachfrage bei der Bayerischen Staatskanzlei 
am 08.04.2025 erhielten wir die Auskunft, dass es ein Versehen war, dass der DAV nicht beteiligt 
wurde und die Abgabe einer Stellungnahme bis zur Sitzung des Ministerrats Ende April noch möglich 

sei. Daher bitten wir Sie um Berücksichtigung unserer nachfolgenden Stellungnahme.  
 
Der DAV ist im Bayerischen Lobbyregister mit der Registernummer DEBYLT016D eingetragen. Einer 
Veröffentlichung unserer Stellungnahme durch den Bayerischen Landtag steht nichts entgegen. 
 
Der Wunsch nach Entbürokratisierung ist grundsätzlich nachvollziehbar und wird 
seitens des DAV begrüßt. Allerdings darf dies nicht dazu führen, dass Naturräume und 
Arten erheblich beeinträchtigt werden. Diese Gefahr sieht der DAV mit den geplanten 
Änderungen der Schwellenwerte für Umweltverträglichkeitsprüfungen bei 

Beschneiungsanlagen, Skipisten und Liftanlagen, wie sie im Bayerischen Wassergesetz, 
im Bayerischen Naturschutzgesetz sowie im Bayerischen Eisenbahn- und 
Seilbahngesetz festgelegt sind. Auch würde eine Verjährung bereits nach zwei Jahren 
dazu führen, dass größere Projekte in mehreren Teilabschnitten umgesetzt werden. Wir 
lehnen diese Änderungen, die über das Dritte Modernisierungsgesetz vorgesehen sind, 
daher entschieden ab. 
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Auch angesichts des Klimawandels und dem damit verbundenen zunehmenden Druck auf die Arten 

und Lebensräume sind die vorgeschlagenen Änderungen nicht vertretbar. Gleichzeitig ist auch der 
Wintertourismus starken Veränderungen unterworfen; eine Erleichterung des Baus neuer Skipisten 
und Beschneiungsanlagen unter 1800m Höhe sind sicherlich nicht der richtige Beitrag zu einem 
nachhaltigen Tourismus in den Bayerischen Alpen. 
 
Der DAV möchte betonen, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ein wichtiges, auf 
europäischer Ebene rechtlich verankertes Instrument ist. Wir begrüßen, dass Skigebiete in einer 
Höhenlage über 1800m weiterhin unter die UVP-Pflicht fallen. Neue Pistenflächen, Aufstiegshilfen 
sowie Beschneiungsanlagen sind immer mit Eingriffen in alpine Naturräume verbunden, die sich in 

dieser Höhenlage nur vergleichsweise langsam wieder erholen. Solche Vorhaben werden daher 
zurecht einer UVP unterzogen.   
 
Durch §10 im Dritten Modernisierungsgesetz werden bei einigen Erschließungsprojekten 
Umweltverträglichkeitsprüfungen nicht mehr nötig, welche jedoch in sensiblen alpinen Räumen 
stattfinden. Eine Überprüfung der Auswirkungen auf die verschiedenen Schutzgüter ist daher 
dringend nötig. Der DAV bittet Art. 13, Abs. 2 Nr. 1 des Bayerischen Eisenbahn- und 
Seilbahngesetzes unverändert zu lassen. 
 

Die Textpassage der „Verjährung“ in §10 des Dritten Modernisierungsgesetzes (im Fall des 
Satzes 1 Nr. 2) wonach dem geänderten oder erweiterten Vorhaben, derjenige Teil nicht mehr 
zuzurechnen ist, welcher früher als zwei Jahre vor Eingang in Betrieb genommen worden ist, fordert 
der DAV zu streichen. 
 
Zuletzt möchten wir anmerken, dass für uns der Vergleich der UVP-Schwellenwerte mit Österreich 
fachlich nicht angemessen ist. 
 
Begründung: 

 
Zu §10, 2. a) Das Bayerische Eisenbahn- und Seilbahngesetz soll so geändert werden, dass zwei 
Kriterien gleichzeitig für eine UVP-Pflicht erfüllt sein müssen, nämlich eine deutliche 
Kapazitätserhöhung UND die Länge der Anlage muss mindestens 3000m (statt bisher 1000m bei 
Schleppliften und 2500m bei übrigen Seilbahnen) betragen. Die Erhöhung des Wertes auf 3000m 
und die gleiche Bewertung von Schlepplifte sowie anderen Anlagen sieht der DAV als unkritisch 
jedoch insbesondere die Verknüpfung der beiden Kriterien mit „und“ statt „oder“ würde dazu führen, 
dass viele Anlagen nicht mehr unter die UVP-Pflicht fallen. 
 
Zu §10, 2. b) 2. Satz 2: Hier ist vorgesehen, dass Anlagen bereits zwei Jahre nach der 

Inbetriebnahme nicht mehr bei weiteren Anträgen berücksichtigt werden. Dies kann aus Sicht des 
DAV dazu führen, dass größere Projekte in mehreren Teilabschnitten umgesetzt werden, um 
eine UVP-Pflicht zu umgehen, was zu einer drastischen Schwächung des Naturschutzes führen 
könnte. 
 
Um die Änderungen einzuordnen haben wir uns verschiedene Vorhaben der vergangenen Jahre 
angesehen. Ein Beispiel ist der Ersatzbau der 8-er Sesselbahn Kreuzwankl. Hier wurde die 
Förderleistung über die Schwelle von 2200 p/h erhöht, weshalb das Projekt unter die UVP-Pflicht 
fiel. Durch die Länge des Liftes von 898m wäre nach §10 des Dritten Modernisierungsgesetzes in 

Zukunft keine UVP mehr nötig, da beide Kriterien (Förderleistung + Länge der Anlage) kombiniert 
betrachtet werden. Gleiches ist der Fall bei der beantragten Scheidtobelbahn in Oberstdorf.  
 
Ein Vergleich der Schwellwerte für Umweltverträglichkeitsprüfungen mit Österreich ist aus mehreren 
Gründen nicht nachvollziehbar: 
 

a. Relief, Topografie, Höhenunterschied und verfügbare Fläche: Die Bayerischen Alpen 
sind was Topographie und verfügbaren Raum angeht nicht mit Regionen in den 
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österreichischen Alpen vergleichbar, so dass Grenzwerte nicht auf den kleinräumigen und 

kleinstrukturierten bayerischen Alpenraum – geschweige denn auf die Mittelgebirge - 
übertragen werden können.  

b. Auswirkungen des Klimawandels: Die österreichischen Alpen und ihre Skigebiete 
befinden sich in Höhenlagen von bis zu 3.400 Metern und mit Kaunertaler Gletscher, Pitztaler 
Gletscher, Stubaier Gletscher und Kitzsteinhorn befinden sich die weltgrößten 
Gletscherskigebiete in Österreich. Neben der sozioökonomischen Bedeutung des 
Skitourismus, ergibt sich durch die Höhenlage in Österreich auch mit den prognostizierten 
negativen Auswirkungen des Klimawandel noch ein größeres Potentialals in Bayern, den 
Skitourismus längerfristig zu erhalten. Aufgrund der niedrigen Höhenlage werden in Bayern 

bis Mitte des Jahrhunderts nur mehr Zugspitze und Nebelhorn schneesicher sein, Skigebiete 
in den mittleren und niedrigen Lagen der bayerischen Alpen und Mittelgebirge werden ihren 
Wintersportbetrieb nicht wirtschaftlich halten können. Somit ist ein Vergleich mit den Österr. 
Verhältnissen auch mit Hinblick auf den vorhergesagten und bereits ablaufenden 
Klimawandel nicht sinnvoll. 

c. Sozioökonomische Bedeutung: Der Ski-/Wintertourismus spielt in Österreich ökonomisch 
auf Landes- und Bundesebene eine erhebliche Rolle. Manche Regionen (z.B. Ötztal) 
verzeichnen den Großteil ihrer Nächtigungen (teilweise bis 80%) im Winterhalbjahr. In 
Bayern beläuft sich der Anteil der Übernachtungen im Winter selbst in der am stärksten auf 

Wintertourismus fokussierten Region Oberstdorf lediglich auf 50%. Die Besucherzahlen und 
Fördermengen in Österreich liegen um ein Vielfaches höher als in Bayern, somit ist auch bzgl. 
einer ökonomischen Dringlichkeit eines weiteren Ausbaus ein direkter Vergleich mit 
österreichischen Verhältnissen nicht sinnvoll.  

 
 
Der DAV bedankt sich, dass die Stellungnahme noch berücksichtigt wird.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

 
 
Steffen Reich    Marc Stannartz 
Ressortleiter Naturschutz und Kartografie    Ressort Naturschutz und Kartografie 
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bdla Bayern, Oberer Graben 3a, 85354 Freising 

Bayerische Staatskanzlei 
Frau Staatsrätin Karolina Gernbauer 

zu Händen 
Herrn RD Dr. Hirschberg 
Franz-Josef-Strauß-Ring 1 
80539 München 
 
per mail z.H. Dr. Hirschberg: ReferatBII6@stk.bayern.de 

 

Freising, 28.04.2025 
 
 
 
Drittes Modernisierungsgesetz Bayern 

Stellungnahme des Bund Deutscher Landschaftsarchitekt:innen (bdla), Landesverband Bayern 

 

 

Sehr geehrte Frau Staatsrätin Gernbauer, 

sehr geehrter Herr RD Dr. Hirschberg, 

 

der bdla Landesverband Bayern bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum 
Gesetzentwurf „Dritten Modernisierungsgesetz Bayern“. 

Der bdla Bayern ist im Lobbyregister eingetragen, 

Registrierungsnummer DEBYLT01C8. 

 

Nachfolgend finden Sie unsere Stellungnahme zu folgenden vorgesehenen Änderungen: 

• § 8 Änderung des Bayerischen Wassergesetzes 

• § 9 Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes 

• § 10 Änderung des Bayerischen Eisenbahn- und Seilbahngesetzes. 

 

 

 

 

mailto:ReferatBII6@stk.bayern.de
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Präambel 

Der bdla Bayern würdigt ausdrücklich die Bemühungen der Bayerischen Staatsregierung 
zum Abbau von Bürokratie und Überregulierung sowie zur Beschleunigung langwieriger 
Verfahren. 

Aufgrund unserer Kompetenz in den Bereichen Landschaft, Natur und Umwelt nehmen wir 
gerne Stellung zu den §§ 8, 9 und 10 des Gesetzentwurfs. 

Zwischen den jeweiligen Ausführungen der drei Paragrafen bestehen offenkundig enge in-
haltliche Zusammenhänge.  

 

Zu § 8 Bayerisches Wassergesetz (BayWG) 

Art. 35 Beschneiungsanlagen, Abs. 4, Satz 1:   

Bei einer Erhöhung von 15 auf 20 ha Beschneiungsfläche für die Befreiung von der UVP-
Pflicht in den allgemeinen Gebieten handelt es sich nach unserer Auffassung nicht etwa um 
eine “moderate”, sondern, bei 33 %, um eine signifikante Erhöhung. Die Begründung zum 
Gesetzentwurf liefert hierfür keine stichhaltige Erklärung, sondern lediglich die 
Formulierung “zwischenzeitliche Erfahrungen”, welche dann nicht weiter erläutert werden. 

Zu Art 35, Abs. 4, Satz 3: 

Auch in besonderen Gebieten, d. h. in Gebieten strengster Schutzgebietskategorien soll der 
Schwellenwert von 7,5 ha wiederum “moderat” auf 10 ha angehoben werden. Auch hier 
beträgt die Erhöhung immerhin 33 %. Schon einen Eingriff von 7,5 ha in den Naturhaushalt 
von Schutzgebieten ohne Prüfung der Umweltverträglichkeit (bisherige Regelung), halten 
wir für fragwürdig. Denn in diesen Gebieten hat der Naturhaushalt in all seinen Facetten 
Priorität, während Eingriffe zugunsten intensiver, gar flächiger Freizeitnutzung den Schutz-
zwecken per se zuwiderlaufen und daher grundsätzlich zu unterlassen sind. Welche „zwi-
schenzeitlichen Erfahrungen“ diesen Grundsatz relativieren sollen, erschließt sich uns nicht. 

 

Zu § 9 Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) 

Zu Art. 10 Abs. 1, Satz 2: 

Wir beziehen uns hier auf die Erlaubnispflicht für Skipisten, die, wie schon in der bisherigen 
Fassung des Gesetzes, in allgemeinen Gebieten ab 10 ha erforderlich sein soll. In den be-
sonderen Gebieten, d. h. in den strengen Schutzgebieten und § 30 BNatSchG-Flächen, soll 
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auch hier, wie schon in der bisherigen Fassung des Gesetzes, die Erlaubnispflicht ab 5 ha 
Fläche gelten, und sie soll ab 1.800 m generell gelten. Hier sehen wir keine sachlichen bzw. 
quantitativen Änderungen. 

 

Zu Art. 10, Abs. 2, Satz 1: 

Hier jedoch erkennen wir erneut quantitative Änderungen der Schwellenwerte hinsichtlich 
der UVP-Pflicht. So soll in den allgemeinen Gebieten eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
nicht mehr wie bisher (Schwelle der Erlaubnispflicht) ab 10 ha, sondern künftig erst ab      
20 ha Fläche erforderlich werden. In den besonderen Gebieten soll die UVP-Pflicht nicht 
wie bisher ab 5 ha, sondern erst ab 10 ha Fläche erforderlich werden. Hier werden vorhan-
dene Schwellenwerte erstaunlicherweise um 100 %, also gleich um das Doppelte, erhöht, 
und die Regulierung im selben Maß aufgeweicht. 

 

Zu Art. 23, Abs. 6, Satz 2: 

Eine standortbezogene Vorprüfung für die Umwandlung naturnaher Flächen zu intensiver 
Landwirtschaftsnutzung soll auf Flächen zwischen 1 ha und 10 ha nicht mehr erforderlich 
sein. Der entsprechende, beiläufig wirkende Satz: „Abweichend von Nr. 17.3.3 der Anlage 1 
zum UVPG findet eine standortbezogene Vorprüfung nicht statt” hätte weitreichende, nach-
teilige Wirkungen für Natur und Landschaft in der gesamten bayerischen Landesfläche zur 
Folge, nämlich die weitere Banalisierung und Verarmung der Landschaft, verbunden mit 
dem weiteren Verlust ökologischer Qualitäten und Funktionen. 

Dies läuft aber den Zielen der Bayerischen Staatsregierung zuwider, wie sie im Versöh-
nungsgesetz (Zweites Gesetz zugunsten der Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern / 
Gesamtgesellschaftliches Artenschutzgesetz – Versöhnungsgesetz, vom 24. Juli 2019) for-
muliert wurden. Dieser Änderungsvorschlag ist daher nicht nachvollziehbar. Die entstehen-
den Widersprüche führen eher zu Verwirrung oder fördern die Spaltung unter den Akteu-
ren. 

Zudem läuft es der Aufgabe zuwider, das Renaturierungsgesetz auch im Freistaat Bayern 
bis 2030 auf mindestens 20 Prozent der Landesfläche umzusetzen. 

 

§ 10 Bayerisches Eisenbahn- und Seilbahngesetz (BayESG) 

Wie weiter oben ausgeführt, gilt Ähnliches für § 10 ESG, wonach Schlepplifte sogar von 
bisher 1.000 m auf 3.000 m und Seilbahnen von 2.500 m auf 3.000 m ohne UVP zulässig 
sein sollen. Korrekterweise wurde hier auf das Attribut “moderat” verzichtet. Es ist davon 
auszugehen, dass in den Bayerischen Alpen kaum Lifte und Seilbahnanlagen mit größeren 
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Längen als 3.000 möglich sind, so dass damit die UVP-Pflicht faktisch immer entfallen 
würde. 

 

Beurteilung in der Zusammenschau 

Es die Grundhaltung bei diesen drei Gesetzesänderungen, die wir sehr in Frage stellen. 
Denn mit dem Gesetzesentwurf wird eine drastische Aufweichung von bestehenden, bereits 
kulanten Regelungen bewirkt.  

Sich Österreich hier zum Vorbild zu nehmen, halten wir für ungeeignet, da es über höhere 
Berge und damit auch über längere Seilbahnstrecken und Skipisten verfügt. Insbesondere 
aber ist Österreich kein geeignetes Vorbild, weil dort die extremen Ausbauvorhaben in den 
letzten Jahren zu riesigen Verbund-Skigebieten mit enormen Kapazitätssteigerungen und 
immensen Landschaftsveränderungen geführt haben – technisierte und ökologisch 
degradierte Berglandschaften. 

Bei den zunehmenden Belastungen, denen die Flora und Fauna der Bergwelt durch 
steigende Temperaturen, zunehmenden Wasser- und Schneemangel und zunehmenden 
Freizeitdruck ausgesetzt sind, ist die Anhebung der Schwellenwerte folgenschwer. So wird 
der Druck auf die Natur durch schrittweise Aufweichung der sie schützenden Gesetze noch 
zusätzlich verstärkt.  

Die Gesetzesänderungen der §§ 8, 9 und 10 machen nicht den Eindruck, dass es dabei 
tatsächlich um Vereinfachung oder Beschleunigung von Verwaltungsverfahren geht. Um 
Deregulierung hingegen schon, nämlich um die Lockerung von Regeln soweit, dass sie 
aufgrund der räumlich-geografischen Gegebenheiten kaum noch greifen dürften. Zumal ja 
auch ein verfahrensfreies “Anstückeln” von weiteren Teilflächen oder die Sektionierung von 
Seilbahnen oder Liften möglich ist. Die gleichzeitige Änderung der drei Gesetze spricht klar 
dafür, dass es um die Erleichterung von Ausbauvorhaben konkreter Skigebiete samt 
Beschneiung und Beförderungsanlagen in den empfindlichen und höchst wertvollen 
Alpenökosystemen geht.  

Insgesamt entsteht durch die Verschiebung der Schwellenwerte für den Bereich Skipisten 
der Eindruck, dass das Umweltvorsorgeinstrument UVP hier weitgehend unwirksam 
gemacht wird. 
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Alpenkonvention 

Wir zitieren die Alpenkonvention, welche die Bundesrepublik 1991 unterzeichnet hat und 
die sich vollständig auf bayerisches Gebiet bezieht (LfU-Website, April 2025): 

„Die Alpenkonvention ist ein als Rahmenvertrag konzipiertes völkerrechtlich verbindliches 
Übereinkommen zwischen den Staaten. In der Rahmenkonvention verpflichten sich die Ver-
tragsparteien durch eine sektorenübergreifende, ganzheitliche Politik ein umweltverträgli-
ches Wirtschaften im Alpenraum zu gewährleisten. Der langfristige Schutz der natürlichen 
Ökosysteme und die nachhaltige Entwicklung der wirtschaftlichen und kulturellen Interes-
sen der ansässigen Bevölkerung sind dabei ihre wichtigsten Ziele.“ 

Dazu aus dem Protokoll Tourismus (08.04.2020), Art. 5: 

„Die natürliche Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten kann nur erhalten werden, wenn deren 
Lebensräume ausreichend vernetzt sind. Die sich oft überlagernden Raumnutzungsansprü-
che bedürfen einer steuernden Regelung, um die Überbeanspruchung des Alpenraums zu 
vermeiden. Der Alpenraum ist deshalb auch im Sinne der Alpenkonvention nachhaltig zu 
entwickeln, zu ordnen und zu schützen.“ 

Der bdla Bayern ist der Auffassung, dass der Freistaat Bayern mit den beabsichtigten Ge-
setzesänderungen gerade nicht im Sinne der Alpenkonvention, sondern gegenteilig handelt. 

Wirkungen über den Gesetzesentwurf hinaus 

Das politische Signal der Gesetzesänderungsentwurfs ist, dass Schwellen- oder Grenz-
werte grundsätzlich verschiebbar sind, wenn sie, gleich welchen Akteuren, als hinderlich er-
scheinen. Dazu wären aber, wie bei anderen Fachgesetzen auch, tragfähige wissenschaftli-
che Untersuchungen und Empfehlungen erforderlich. Die opportunistische Verschiebung 
von Schwellenwerten ohne solide wissenschaftliche Begründungen führt zu einer Margina-
lisierung von Regelwerken, zum Verlust der Wirksamkeit von Schutzgebieten und des 
Zwecks von Umweltvorsorgeinstrumenten. All diese Instrumente haben die politisch Ver-
antwortlichen der Generationen vor uns aus klugen Überlegungen heraus und mit großen 
Anstrengungen geschaffen - zum Schutz wertvoller Teile der Natur vor künftigem, tenden-
ziell unbegrenztem Zugriff.  

 

Fazit 

Wir halten die Änderungsentwürfe für fachlich nicht abgesichert und für naturschädigend. 
Sie dienen nicht dem wirklichen Bürokratieabbau. 
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Wir sehen außerdem das hohe Risiko einer weitergehenden Erosion des Umwelt- und 
Naturschutzrechts. 

Wir raten daher entschieden von den Gesetzesänderungen in §§ 8, 9 und 10 ab.  

Wir empfehlen stattdessen, bisher geltende Schwellenwerte auf ihr Nutzen- und 
Schadenspotenzial zu überprüfen. 

Wir empfehlen ferner, klare Regelungen zu formulieren und solche Instrumentarien zu 
stärken, die dem Landschaftsschutz dienen und die Erholungsnutzung wie auch die 
Landnutzung so steuern, dass die Natur stabilisiert wird.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
bdla, Landesverband Bayern 

 
Dr. Johannes Gnädinger 
Erster Vorsitzender 
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Sehr geehrter Herr Dr. Hirschberg,
 
wir nehmen Bezug auf das Schreiben von Frau Gernbauer vom 21. Februar 2025 und übersenden
Ihnen nachstehend unsere Anmerkungen zum Dritten Modernisierungsgesetz Bayern zur Kenntnis
und weiteren Verwendung:
 

zu § 3 (Bayerische Bauordnung – BayBO)
zu Art. 57 Abs. 1 Nr. 18, Abs. 7
Hier wird der Einbau weiterer Wohnungen in bestehende Gebäude, also z. B. die Aufteilung
einer Fünf-Zimmer-Wohnung in zwei kleinere Wohnungen, künftig verfahrensfrei gestellt. Die
Verfahrensfreiheit ist auf Vorhaben im bauplanungsrechtlichen Innenbereich begrenzt, da
hier, anders als in überplanten Gebieten, die Anzahl der Wohneinheiten keine
bauplanungsrechtliche Relevanz hat. Der Bayerische Bauindustrieverband begrüßt diese
Änderung, da sie direkt dazu beiträgt, den Bürokratieaufwand für die Schaffung zusätzlicher
Wohneinheiten zu reduzieren.

zu § 4 (Weitere Änderung der BayBO)
Durch diese Anpassung wird klargestellt, dass bei der Gestaltung örtlicher Bauvorschriften im
Sinne des Art. 81 Abs. 1 BayBO der Einbau neuer Wohnungen in bestehende Wohngebäude
(vgl. dazu § 3) nicht die Pflicht auslösen kann, zusätzliche Stellplätze oder Fahrradstellplätze
herstellen zu müssen. Auch diese Anpassung trägt aus Sicht des Bayerischen
Bauindustrieverbandes dazu bei, die Kosten für die Schaffung zusätzlicher Wohneinheiten
spürbar zu begrenzen.

Mit freundlichen Grüßen
Thomas Schmid
Hauptgeschäftsführer

Bayerischer Bauindustrieverband e.V. 
Oberanger 32, D - 80331 München
Tel:      +49 89 235003-11 
Fax:     +49 89 235003-71 
eMail:   T.Schmid@bauindustrie-bayern.de 
www:    bauindustrie-bayern.de
fb:        facebook.com/BauindustrieBayern
ig:        instagram.com/bybauindustriebayern
            instagram.com/ohneunswaerdanixlos
            instagram.com/bau_dein_ding
tt:         tiktok.com/@zukunft_bau
yt:        youtube.com/user/BauindustrieBayern
li:         linkedin.com/company/BauindustrieBayern

 

 

Von: Vertretung, VzBII (StK) <VzBII.Vertretung@stk.bayern.de> 
Gesendet: Freitag, 21. Februar 2025 12:14
An: Infopostfach BBIV <infobbiv@bauindustrie-bayern.de>
Betreff: Verbandsanhörung - Drittes Modernisierungsgesetz Bayern - Schreiben Bayer.
Staatskanzlei vom 21.02.2025 - Unser Az.: B II 6 - 1356 - 1 – 364 – 11
 

FRIST: 04.04.2025
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
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Deregulierung und Entbürokratisierung 
Drittes Modernisierungsgesetz Bayern 
Verbandsanhörung 
 
Anlage: Drittes Modernisierungsgesetz Bayern (Entwurf) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  


 


der Ministerrat hat in seiner Sitzung am 18. Februar 2025 die Staatskanzlei 


beauftragt, die Verbandsanhörung zum Entwurf eines Dritten Modernisie-


rungsgesetzes Bayern durchzuführen. Daher wird der anliegende Gesetz-


entwurf übersandt mit Gelegenheit zur Stellungnahme bis  


 


Freitag, den 04.04.2025 


 


per E-Mail an Herrn MR Dr. Hirschberg, ReferatBII6@stk.bayern.de. Für 


Rückfragen steht Ihnen Herr MR Dr. Hirschberg (Tel. 089/2165-2340) 


gerne zur Verfügung.  
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Sofern Sie nach dem Bayerischen Lobbyregistergesetz (BayLobbyRG) im 


Rahmen Ihrer Tätigkeit einer Registerpflicht unterliegen, beachten Sie bitte, 


dass die Bayerische Staatskanzlei nach Art. 4 Abs. 1 Satz 1 BayLobbyRG 


verpflichtet ist, dem Landtagsamt nach Einbringung des Gesetzesvorha-


bens der Staatsregierung in den Landtag alle schriftlichen Stellungnahmen, 


Gutachten, Diskussions- und Positionspapiere, die im Rahmen der Verbän-


deanhörung oder sonst von registrierten Interessenvertreterinnen und Inte-


ressenvertretern zu dem Gesetzesvorhaben eingegangen sind, zu übersen-


den. Der Landtag veröffentlicht die übermittelten Stellungnahmen, Gutach-


ten, Diskussions- und Positionspapiere zusammen mit dem Gesetzesvor-


haben auf seiner Internetseite (Art. 4 Abs. 3 BayLobbyRG). 


 


Um uns die weitere Sachbehandlung zu erleichtern, bitten wir darum, in Ih-


rer Stellungnahme mitzuteilen, ob Sie im Bayerischen Lobbyregister einge-


tragen sind (ggf. unter Angabe der Lobbyregister-ID) und ob eventuelle Ge-


schäftsgeheimnisse oder andere im Einzelfall ähnlich schutzwürdige per-


sönliche Informationen in den übermittelten Unterlagen einer Veröffentli-


chung entgegenstehen. 


  


Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
Karolina Gernbauer 
Staatsrätin 
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Gesetzentwurf 


der Staatsregierung 


 


Drittes Modernisierungsgesetz Bayern 


  


A) Problem 


Nach dem Ersten Modernisierungsgesetz Bayern (Drs. 19/3023) und dem Zweiten Mo-
dernisierungsgesetz Bayern (Drs. 19/3617) setzt dieser Entwurf – erneut gebündelt in 
einem Sammelgesetz – weitere Deregulierungs- und Entbürokratisierungsmaßnahmen 
im Landesrecht um. 


B) Lösung 


Das Dritte Modernisierungsgesetz Bayern umfasst Änderungen an folgenden Rechts-
normen: Kostengesetz, Bayerisches Immissionsschutzgesetz, Bayerische Bauord-
nung, Verordnung über die Feuerbeschau, Gesetz über die Errichtung einer Akademie 
für Politische Bildung, Bayerische Haushaltsordnung, Bayerisches Wassergesetz, Bay-
erisches Naturschutzgesetz, Bayerisches Eisenbahn- und Seilbahngesetz, Verordnung 
über den Sitz der Akademie für Politische Bildung, Bayerische Luftreinhalteverordnung. 


C) Alternativen 


Keine 


D) Kosten 


Die Maßnahmen des Gesetzes sind kostenneutral bzw. werden im Rahmen bestehen-
der Stellen und Mittel vollzogen. Die Reduktion von Komplexität führt im Übrigen zu 
einem Abbau bürokratischer Kosten auf den einzelnen Verwaltungsebenen.  
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Drittes Modernisierungsgesetz Bayern   


vom […] 


§ 1 


Änderung des Kostengesetzes 


Das Kostengesetz (KG) vom 20. Februar 1998 (GVBl. S. 43, BayRS 2013-1-1-F), 
das zuletzt durch § 5 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 570) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Art. 5 wird wie folgt geändert: 


a) Abs. 2 Satz 4 und 5 wird aufgehoben. 


b) Folgender Abs. 7 wird angefügt: 


„(7) Bei Gebühren für Amtshandlungen, die neben einem weitgehend ana-
logen auch in einem digitalen oder automatisierten Verfahren ergehen können, 
gilt bei Nutzung des digitalen oder automatisierten Verfahrens: 


1. die Gebühr kann im Einzelfall um bis zu 100 € ermäßigt werden, wenn sich 
der Verwaltungsaufwand durch das digitale oder automatisierte Verfahren 
verringert; 


2. die Gebühr kann in der Rechtsverordnung nach Abs. 1 für das digitale oder 
automatisierte Verfahren niedriger festgesetzt werden als die nach den 
Abs. 2 bis 5 festgelegte Gebühr, insbesondere wenn sich der Verwaltungs-
aufwand durch das digitale oder automatisierte Verfahren verringert.“ 


2. In Art. 20 Abs. 3 wird die Angabe „5 Abs. 2 bis 6“ durch die Angabe „5 Abs. 2 bis 7“ 
ersetzt.  


3. In Art. 21 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 wird die Angabe „Abs. 2 Satz 4 und 5,“ gestrichen 
und die Angabe „Abs. 3, 5 und 6“ durch die Angabe „Abs. 3, 5, 6 und 7“ ersetzt. 


 


§ 2 


Änderung des Bayerischen Immissionsschutzgesetzes 


Art. 4 des Bayerischen Immissionsschutzgesetzes (BayImSchG) vom 10. Dezem-
ber 2019 (GVBl. S. 686, BayRS 2129-1-1-U), das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 
23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Satz 2 wird aufgehoben. 


2. Die Sätze 3 und 4 werden die Sätze 2 und 3. 


 


§ 3 


Änderung der Bayerischen Bauordnung 


Die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch die §§ 12 und 13 
des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 
23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Art. 57 wird wie folgt geändert: 


a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 


aa) Der Nr. 1 Buchst. a werden die Wörter „sowie Gebäude ohne Aufenthalts-
räume, Toiletten oder Feuerstätten, wenn die Gebäude weder Verkaufs- 
noch Ausstellungszwecken dienen, im Außenbereich bis 20 m³ Brutto-
Rauminhalt,“ angefügt. 
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bb) In Nr. 18 werden nach dem Wort „Dachgauben“ die Wörter „und im Anwen-
dungsbereich des § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB der Einbau weiterer Wohnun-
gen in bestehende Gebäude“ eingefügt und das Wort „Dachkonstruktion“ 
durch das Wort „Konstruktion“ ersetzt.  


b) In Abs. 7 wird das Wort „Dachgeschossausbauten“ durch das Wort „Ausbauten“ 
ersetzt.  


2. In Art. 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 14 wird das Wort „Dachgeschossausbau“ durch das 
Wort „Ausbau“ ersetzt.  


 


§ 4 


Weitere Änderung der Bayerischen Bauordnung 


In Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. b der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die 
zuletzt durch § 3 dieses Gesetzes geändert worden ist, werden nach dem Wort „Dach-
geschossen“ die Wörter „ , der Einbau weiterer Wohnungen in bestehende Wohnge-
bäude“ eingefügt. 


 


§ 5 


Änderung der Verordnung über die Feuerbeschau 


Die Verordnung über die Feuerbeschau (FBV) vom 5. Juni 1999 (GVBl. S. 270, 
BayRS 215-2-4-I), die zuletzt durch Verordnung vom 16. Mai 2019 (GVBl. S. 315) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:  


1. § 2 wird wie folgt gefasst: 


„§ 2 


Gegenstände der Feuerbeschau 


Die Feuerbeschau erstreckt sich auf Sonderbauten nach Art. 2 Abs. 4 der Bay-
erischen Bauordnung und sonstige baulichen Anlagen, bei denen konkrete Anhalts-
punkte auf erhebliche Gefahren hinweisen.“ 


2. § 6 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 1 wird aufgehoben. 


b) Satz 2 wird Satz 1 und die Satznummerierung „1“ wird gestrichen. 


3. § 9 wird wie folgt geändert: 


a) In der Überschrift werden die Wörter „In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten“ durch 
die Wörter „Inkrafttreten, Außerkrafttreten“ ersetzt. 


b) In Abs. 1 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ gestrichen. 


c) Abs. 2 wird aufgehoben. 


 


§ 6 


Änderung des 


Gesetzes über die Errichtung einer Akademie für Politische Bildung 


Art. 1 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes über die Errichtung einer Akademie für Politische 
Bildung (AkadPolBiG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2211-1-WK) 
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 1 Abs. 200 der Verordnung 
vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


„3Sie hat ihren Sitz in Tutzing.“ 
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§ 7 


Änderung der Bayerischen Haushaltsordnung 


Die Bayerische Haushaltsordnung (BayHO) in der in der Bayerischen Rechtssamm-
lung (BayRS 630-1-F) veröffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch § 16 des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 


1. Nach Art. 44 wird folgender Art. 44a eingefügt: 


„Art. 44a 


Verzicht auf Verwendungsnachweise, Stichproben 


(1) 1Bei einer Projektförderung aus Landesmitteln, deren Zuwendungsbetrag 
10 000 € nicht übersteigt und die nach Ablauf des 30. Juni 2025 gewährt wird, muss 
ein Verwendungsnachweis nur erbracht werden, wenn die zuständige Stelle diesen 
bis zum Ablauf von drei Monaten nach Ende des Kalenderjahres, in dem die Erfül-
lung des Zuwendungszwecks zu erwarten war, verlangt hat. 2Die zuständige Stelle 
hat einen Verwendungsnachweis nach Satz 1 zu verlangen 


1. bei Anhaltspunkten für eine nicht zweckentsprechende Verwendung sowie 


2. darüber hinaus in mindestens 10 % der Fälle, in denen im jeweiligen Kalender-
jahr eine gleichartige Zuwendung gewährt wurde, nach Maßgabe des Zufalls-
prinzips. 


3Ist die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung in den nach Satz 2 be-
stimmten Fällen ganz oder teilweise nicht nachgewiesen, ist der Zuwendungsbe-
scheid ohne Rücksicht auf die Höhe des nicht zweckentsprechend verwendeten 
Anteils in vollem Umfang zu widerrufen. 4Satz 3 gilt nicht, wenn der Zuwendungs-
empfänger anzeigt, dass er die Zuwendung nicht in voller Höhe zur Erfüllung des 
Zuwendungszwecks benötigt hat. 


(2) Für Zuwendungen an Gebietskörperschaften und ihre öffentlich-rechtlichen 
Zusammenschlüsse gilt Abs. 1 bis zu einem Zuwendungsbetrag von 100 000 €.“ 


2. Art. 117 wird wie folgt geändert: 


a) Der Überschrift wird das Wort „ , Außerkrafttreten“ angefügt. 


b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) Art. 44a tritt mit Ablauf des 30. Juni 2030 außer Kraft.“ 


c) Die Abs. 3 und 4 werden aufgehoben. 


 


§ 8 


Änderung des Bayerischen Wassergesetzes 


Art. 35 Abs. 4 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) vom 25. Februar 2010 
(GVBl. S. 66, 130, BayRS 753-1-U), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 9. No-
vember 2021 (GVBl. S. 608) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Im Satzteil vor Nr. 1 wird nach den Wörtern „Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung“ die Angabe „(UVPG)“ eingefügt. 


b) In Nr. 1 wird die Angabe „15 ha“ durch die Angabe „20 ha“ ersetzt. 


2. Satz 2 wird wie folgt gefasst:  


„2Bei der Ermittlung der Fläche im Sinn des Satzes 1 Nr. 1 sind einzelne Flächen 
innerhalb eines Skigebiets zusammenzurechnen, wenn sie in einem engen Zusam-
menhang gemäß § 10 Abs. 4 Satz 2 UVPG stehen.“ 


3. Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 
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„3Dies ist insbesondere der Fall, wenn sich die einzelnen Flächen auf einer Skiab-
fahrt befinden, deren Anfangs- und Endpunkt durch dieselbe Aufstiegshilfe verbun-
den sind, oder wenn gemeinsame technische Einrichtungen zur Versorgung mit 
Wasser oder Energie benutzt werden.“ 


4. Der bisherige Satz 3 wird Satz 4 und die Angabe „7,5 ha“ durch die Angabe „10 ha“ 
ersetzt. 


5. Die bisherigen Sätze 4 bis 6 werden die Sätze 5 bis 7.  


 


§ 9 
Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes 


Das Bayerische Naturschutzgesetz (BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 
82, BayRS 791-1-U), das zuletzt durch § 1 Abs. 87 der Verordnung vom 4. Juni 2024 
(GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Art. 10 wird wie folgt geändert: 


a) Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„2Die Erlaubnispflicht für Skipisten gilt für Skipisten von mehr als 10 ha, in Ge-
bieten von gemeinschaftlicher Bedeutung oder in Europäischen Vogelschutz-
gebieten, in Nationalparken, Naturschutzgebieten oder Biotopen im Sinne des 
§ 30 Abs. 2 BNatSchG von mehr als 5 ha Fläche oder wenn die Skipiste ganz 
oder zu wesentlichen Teilen in einer Höhe von über 1 800 m üNN verwirklicht 
werden soll; bezüglich der Änderung oder Erweiterung einer Skipiste gilt Abs. 2 
Satz 2 und 3 entsprechend.“ 


b) In Abs. 2 Satz 1 werden die Angabe „10 ha“ durch die Angabe „20 ha“, die An-
gabe „5 ha“ durch die Angabe „10 ha“ und die Wörter „Fünften Teils Abschnitt 
III“ durch die Angabe „Art. 78a“ ersetzt. 


2. Art. 23 Abs. 6 wird wie folgt gefasst:  


 „(6) 1Für Handlungen nach § 30 Abs. 2 BNatSchG, die der Verwendung der Bi-
otope zu intensiver landwirtschaftlicher Nutzung dienen, richtet sich die Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach den Vorschriften des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG). 2Abweichend von Nr. 17.3.3 der Anlage 1 zum UVPG fin-
det eine standortbezogene Vorprüfung nicht statt.“ 


 


§ 10 


Änderung des Bayerischen Eisenbahn- und Seilbahngesetzes 


Das Bayerische Eisenbahn- und Seilbahngesetz (BayESG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. August 2003 (GVBl. S. 598, BayRS 932-1-B), das zuletzt durch 
§ 1 Abs. 370 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen. 


2. Art. 13 wird wie folgt geändert: 


a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nr. 1 wird das Wort „oder“ am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 


bb) In Nr. 2 werden die Wörter „1000 m bei Schleppliften oder 2500 m bei den 
übrigen Seilbahnen“ durch die Angabe „3 000 m“ ersetzt. 


b) Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 


„(3) 1Bei einer Änderung oder Erweiterung ist eine Umweltverträglichkeits-
prüfung durchzuführen, wenn 


1. der durch die Erweiterung hinzukommende Teil für sich betrachtet oder 


2. das durch die Änderung oder Erweiterung entstehende Vorhaben bei ein-
heitlicher Betrachtung erstmals die in Abs. 2 Nr. 1 und 2 genannten 
Schwellenwerte erfüllt. 
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2Im Fall des Satzes 1 Nr. 2 ist dem geänderten oder erweiterten Vorhaben 
derjenige Teil des Bestands nicht mehr zuzurechnen, der früher als zwei 
Jahre vor Eingang des Antrags auf Zulassung des Änderungs- oder Erweite-
rungsvorhabens bei der zuständigen Behörde in Betrieb genommen worden 
ist.“ 


 


§ 11 


Inkrafttreten, Außerkrafttreten 


(1) 1Dieses Gesetz tritt am …[einzusetzen: Datum des Inkrafttretens] in Kraft. 
2Abweichend von Satz 1 tritt § 4 am …[einzusetzen: Datum des abweichenden In-
krafttretens, geplant 1. Oktober 2025] in Kraft. 


(2) Mit Ablauf des …[einzusetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten] tre-
ten außer Kraft: 


1. die Verordnung über den Sitz der Akademie für Politische Bildung in der in der Bay-
erischen Rechtssammlung (BayRS 2211-1-1-WK) veröffentlichten bereinigten Fas-
sung und 


2. die Bayerische Luftreinhalteverordnung (BayLuftV) vom 20. Dezember 2016 (GVBl. 
S. 438, BayRS 2129-1-10-U), die zuletzt durch die §§ 1 und 2 Verordnung vom 
2. August 2022 (GVBl. S. 490) geändert worden ist. 
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Begründung: 


A) Allgemeiner Teil 


Das Dritte Modernisierungsgesetz Bayern setzt die bisherigen Bemühungen um eine 
sachgerechte Deregulierung des Landesrechts konsequent fort. Gebündelt in einem 
Sammelgesetz werden verschiedene Maßnahmen zur Entbürokratisierung und Verfah-
rensbeschleunigung, insbesondere in den Bereichen des Zuwendungsrechts und des 
Umweltrechts vorgenommen.   


Zu den einzelnen Vorschriften vgl. nachfolgend.  


B) Paragraphenbremse 


Durch das Dritte Modernisierungsgesetz Bayern werden Änderungen an bestehenden 
Gesetzen mit dem Ziel der Deregulierung und Entbürokratisierung umgesetzt. Die Pa-
ragraphenbremse ist insoweit nicht betroffen. 


C) Besonderer Teil 


 


Zu § 1 (Kostengesetz – KG) 


Zu Nr. 1 (Art. 5) 


Zu Art. 5 Abs. 2 


Redaktionelle Folgeänderung. Vgl. dazu die Regelung im neuen Abs. 7 Nr. 1. 


Zu Art. 5 Abs. 7 


Im neuen Abs. 7 Nr. 1 wird der Gedanke des bisherigen Art. 5 Abs. 2 Sätze 4 und 5 
fortgesetzt. Die Bestimmung betrifft Einzelfälle, in denen durch Wahl des digitalen oder 
weitgehend automatisierten Verfahrens gegenüber einer weitgehend analogen Verfah-
rensvariante tatsächlich Kostenminderungen erzielt werden können. Sie sollen – bis zu 
100 € – an den Kostenschuldner weitergegeben werden können, um einen Anreiz zur 
entsprechenden Verfahrenswahl und Kostensenkung zu setzen. Die Vorschrift verzich-
tet aber schon aus Gründen des Verwaltungsaufwands darauf, die Kostenminderung 
im Einzelfall aufwändig zu quantifizieren. Die Gebühr kann daher im zur Verfügung ge-
stellten Rahmen gesenkt werden, wenn sich Kosteneinsparungen im Einzelfall ergeben, 
die an den Gebührenschuldner weitergegeben werden können. Ein vollständiger Ge-
bührenverzicht ist aber auch bei digitaler Antragstellung nicht angedacht, es geht stets 
nur um eine anteilige Verminderung als Anreizwirkung. 


Im neuen Abs. 7 Nr. 2 wird dieser Gedanke jenseits einer Entscheidung im Einzelfall 
abstrakt-generell fortgesetzt, um über abgesenkte Verwaltungsgebühren gerade in ihrer 
Einführungsphase einen Anreiz zum Umstieg auf digitale oder weitgehend automati-
sierte Verfahren zu setzen. In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass die Kostende-
ckung ein legitimer Gebührenzweck ist. Daneben kann aber auch eine gewisse Verhal-
tenslenkung verfolgt werden. Da die maßgeblichen Bestimmungsgrößen der Gebüh-
renbemessung sich häufig nicht exakt und im Voraus ermitteln und quantifizieren las-
sen, darf der Gesetzgeber die Vielzahl der möglichen Einzelfälle in einem Gesamtbild 
erfassen und generalisierende, typisierende und pauschalierende Regelungen treffen. 
Durch ein abstraktes Abstellen auf die Auswirkungen digitaler oder automatisierter Ver-
fahrensabläufe wird dem neuen Steuerungselement zur Modifizierung des Äquivalenz-
prinzips Ausdruck verliehen. Da die Einführung digitaler Verfahren Stück für Stück er-
folgt, ist es nicht sinnvoll, das Kostenverzeichnis direkt durch den Gesetzgeber zu än-
dern. Vielmehr soll es dem Verordnungsgeber nach Abs. 1 des Kostenverzeichnisses 
überlassen werden, die Verfahren zu definieren, in denen ein entsprechender Kosten-
anreiz zum Umstieg auf das digitale oder automatisierte Verfahren gesetzt werden soll. 


Zu Nr. 2 (Art. 20 Abs. 3) 


Durch Anpassung der Verweisungsnorm werden die Regelungen des neuen Art. 5 Abs. 
7 auch für kommunale Kostensatzungen verfügbar gemacht. 
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Zu Nr. 3 (Art. 21 Abs. 3) 


Redaktionelle Folgeänderung. 


 


Zu § 2 (Bayerisches Immissionsschutzgesetz – BayImSchG) 


Lärmaktionspläne der Gemeinden bedürfen bisher des Einvernehmens der Regierung. 
Zur Entlastung sowohl der Regierungen wie der Kommunen soll der gesetzliche Ein-
vernehmensvorbehalt gestrichen und so die kommunale Selbstbestimmung und Eigen-
verantwortung gestärkt werden. 


 


Zu § 3 (Bayerische Bauordnung – BayBO) 


Zu Nr. 1 (Art. 57) 


Zu Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a 


Anknüpfend an die mit dem Ersten Modernisierungsgesetz Bayern eingeleiteten Dere-
gulierungen im Bauordnungsrecht wird die Errichtung von Gebäuden ohne Aufenthalts-
räume, Toiletten oder Feuerstätten, wenn die Gebäude weder Verkaufs- noch Ausstel-
lungszwecken dienen, im Außenbereich bis zu 20 m³ Brutto-Rauminhalt verfahrensfrei 
gestellt. Ähnliche Regelungen existieren bereits in Baden-Württemberg (Nr. 1 Buchst. 
a des Anhangs zu § 50 Abs. 1 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg), Hessen 
(Ziff. 1 Nr. 1.1 der Anlage zu § 63 der Hessischen Bauordnung) oder Niedersachsen 
(Ziff. 1 Nr. 1.1 des Anhangs zu § 60 Abs. 1 der Niedersächsischen Bauordnung). Die 
Änderung zielt insbesondere darauf ab, die verfahrensfreie Errichtung von kleinen Ge-
räteschuppen im Außenbereich zu ermöglichen, die nicht bereits von der Freistellung 
nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c) BayBO erfasst sind, da keine Privilegierung nach 
§§ 35 Abs. 1 Nr. 1 und 2, 201 BauGB vorliegt. Bei solchen Vorhaben soll künftig auf 
eine generell präventive Prüfung durch die Bauaufsichtsbehörden verzichtet und damit 
zugleich eine Entlastung für die Vorhabensträger als auch Verwaltung bewirkt werden. 
Trotz der formellen Genehmigungsfreistellung muss das jeweilige Vorhaben den mate-
riell-rechtlichen Anforderungen natürlich weiterhin entsprechen (Art. 55 Abs. 2 BayBO). 


Zu Art. 57 Abs. 1 Nr. 18, Abs. 7 


Zudem wird der Einbau weiterer Wohnungen in bestehende Gebäude, also z. B. die 
Aufteilung einer Fünf-Zimmer-Wohnung in zwei kleinere Wohnungen, künftig verfah-
rensfrei gestellt. Die Verfahrensfreiheit ist auf Vorhaben im bauplanungsrechtlichen In-
nenbereich zu begrenzen, da hier, anders als in überplanten Gebieten, die Anzahl der 
Wohneinheiten keine bauplanungsrechtliche Relevanz hat. Gleichzeitig wird durch eine 
entsprechende Anzeigepflicht (Abs. 7) allerdings sichergestellt, dass die Gemeinden 
von diesen Umbauten Kenntnis erlangen. Die Formulierung „weiterer“ macht klar, dass 
im Gebäude schon mindestens eine Wohnung vorhanden sein muss. Der Einbau von 
Wohnungen in bisher ausschließlich gewerblich genutzten Gebäuden bleibt weiterhin 
verfahrenspflichtig.  


Zu Nr. 2 (Art. 79) 


Zur Durchsetzung der benannten Anzeigepflicht wird das Unterlassen dieser Anzeige 
in den Katalog der in Art. 79 Abs. 1 geregelten Bußgeldtatbestände aufgenommen.  


 


Zu § 4 (Weitere Änderung der BayBO) 


Es wird klargestellt, dass bei der Gestaltung örtlicher Bauvorschriften im Sinne des Art. 
81 Abs. 1 BayBO der Einbau neuer Wohnungen in bestehende Wohngebäude (vgl. 
dazu § 3) nicht die Pflicht auslösen kann, zusätzliche Stellplätze oder Fahrradstellplätze 
herstellen zu müssen. Da die Gesetzesänderung auf die zukünftige Systematik des Art. 
81 Abs. 1 BayBO Bezug nimmt, die erst ab dem 1. Oktober 2025 gelten wird (§ 13 Nr. 
3 Buchst. a i.V.m. § 19 Abs. 2 Nr. 2 Erstes Modernisierungsgesetz Bayern), bedarf es 
hier eines entsprechend gleichlaufenden Zeitpunkts des Inkrafttretens.   
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Zu § 5 (Verordnung über die Feuerbeschau - FBV) 


Zu Nr. 1 (§ 2) 


Bisher erstreckt sich die Feuerbeschau in Bayern auf sämtliche Gebäude, bei denen 
Brände erhebliche Gefahren für Personen oder außergewöhnliche Sach- oder Umwelt-
schäden zur Folge haben können oder bei denen konkrete Anhaltspunkte auf erhebli-
che Gefahren hinweisen. Angesichts dieses weit gefassten Anwendungsbereichs 
schafft die Feuerbeschau immensen Aufwand für die mit ihrer Durchführung betrauten 
Gemeinden und bindet zugleich oftmals Kapazitäten der örtlichen Feuerwehren. In an-
deren Bundesländern ist der Anwendungsbereich der Feuerbeschau dagegen wesent-
lich enger gefasst (vgl. z. B. Baden-Württemberg, Ziff. 2 der Verwaltungsvorschrift für 
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau über die Brandverhütungsschau (VwV-Brandver-
hütungsschau) oder Berlin, § 2 der Verordnung über die Brandsicherheitsschau und die 
Betriebsüberwachung (Brandsicherheitsschauverordnung – BrandsichVO)). Künftig er-
streckt sich die Feuerbeschau nur auf Sonderbauten nach Art. 2 Abs. 4 der Bayerischen 
Bauordnung (BayBO) und sonstige bauliche Anlagen, bei denen konkrete Anhalts-
punkte auf erhebliche Gefahren hinweisen. In Art. 2 Abs. 4 BayBO hat der Gesetzgeber 
bereits eine Wertung vorgenommen, welche Bauten besonders zu betrachten sind, weil 
ihre Art oder Nutzung mit Gefahren verbunden ist. Damit wird neben einer spürbaren 
Entlastung der Gemeinden und Feuerwehren zugleich ein Gleichlauf zwischen Bauord-
nungsrecht und Brandschutz hergestellt.  


Zu Nr. 2 (§ 6) 


§ 6 Absatz 2 Satz 1 der FBV zählt bisher beispielhaft verschiedene Anordnungsmög-
lichkeiten der Gemeinden zur Beseitigung von im Rahmen der Feuerbeschau festge-
stellten Mängeln auf. § 6 Absatz 1 normiert allerdings bereits in Form einer General-
klausel die allgemeine Befugnis der Gemeinden, die „erforderlichen Anordnungen“ zu 
treffen. Im Sinne der Normverschlankung bedarf es insoweit keiner - nicht abschließen-
den - Konkretisierung der Anordnungsmöglichkeiten. Der entsprechende Satz kann da-
her im Sinne der Deregulierung gestrichen werden. 


Zu Nr. 3 (§ 9) 


Redaktionelle Änderung.  


 


Zu § 6 (Gesetz über die Errichtung einer Akademie für Politische Bildung) 


Die Änderung enthält keine materielle Rechtsänderung, löst aber die bisher eigenstän-
dige Verordnung über den Sitz der Akademie auf, indem ihr – überschaubarer und lang-
jährig stabiler – Inhalt in das zugehörige Gesetz integriert wird. Damit wird zur Ver-
schlankung des Normenbestandes des Landesrechts beigetragen. 


 


Zu § 7 (Bayerische Haushaltsordnung – BayHO) 


Zu Nr. 1 (Art. 44a) 


Im Wege eines zunächst auf fünf Jahre angelegten Verwaltungsversuchs (vgl. Art. 117 
Abs. 2 BayHO) sollen für Kleinförderungen bis einschließlich 10 000 € erhebliche büro-
kratische Entlastungen bei den Verwendungsnachweisen erprobt werden. Danach ist 
zunächst von den Zuwendungsempfängern in keinem Fall ein Verwendungsnachweis 
gefordert. Die Förderempfänger müssen ihn nicht erbringen, die Behörde muss ihn nicht 
einfordern, nicht kontrollieren, nicht ablegen. Bei etwa 90 % der Förderempfänger wird 
das auch so bleiben. Nur in den Fällen, in denen die Behörde konkrete Anhaltspunkte 
dafür hat, dass die Zuwendung nicht in voller Höhe zweckentsprechend verwendet wird 
(in der Regel, wenn der Förderempfänger dies mitteilt), sowie in einer randomisierten 
Stichprobe von mindestens 10 % der Förderempfänger ist die Behörde gehalten, in 
zeitlich sinnvollem Abstand – drei Monate nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem von 
der Verwendung der Zuwendung auszugehen war – nachträglich einen Zuwendungs-
nachweis vom Förderempfänger anzufordern. Kann in den Fällen, in denen verdachts-
unabhängig im Stichprobenverfahren ein Verwendungsnachweis verlangt wird, die 
zweckentsprechende Verwendung ganz oder teilweise nicht nachgewiesen werden, so 
ist die Förderung vollständig zurückzufordern, und zwar auch dann, wenn der Nachweis 
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zweckentsprechender Verwendung nur für einen Teil der Förderung nicht erbracht wer-
den kann. Es handelt sich gegenüber Art. 49 des Bayerischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes (BayVwVfG) um eine spezialgesetzliche Regelung; der Widerruf erfolgt ohne 
Ausübung von Ermessen stets und in voller Höhe. Zeigt der Förderempfänger bei der 
Behörde an, dass er die Zuwendung nicht vollständig benötigt, erfolgt die Prüfung von 
Widerruf und Rückforderung hingegen im regulären Verfahren des Art. 49 BayVwVfG. 
Das dahinterstehende Prinzip ist klar: Der Förderempfänger wird bürokratisch entlastet 
(grds. kein Verwendungsnachweis). Auch die Behörde erspart sich nennenswerten Ver-
waltungsaufwand. Die zweckentsprechende Verwendung bleibt materiell aber weiterhin 
zwingend. Muss sie nicht nachgewiesen werden, muss es einen Weg geben, die zweck-
entsprechende Verwendung auf andere Weise zu erreichen. Das erfolgt über das Risiko 
für den Förderempfänger, für den Fall der Stichprobenkontrolle eine – auch nur teilweise 
– nicht zweckentsprechend verwendete Förderung vollständig zu verlieren und sich, 
soweit es sich um eine Subvention im Sinn des Strafrechts handelt, nach § 264 Abs. 1 
Nr. 2 StGB ggfs. des Subventionsbetrugs schuldig zu machen. Dieses Risiko wird schon 
psychologisch im allergrößten Teil aller Fälle die zweckentsprechende Verwendung 
bzw. die Meldung des Förderempfängers, dass die Zuwendung nicht vollständig zweck-
entsprechend verwendet wurde, sicherstellen. Der – nie ganz auszuschließende, aber 
prognostisch kleine – Teil auf diese Weise nicht aufdeckbarer Fehlverwendung recht-
fertigt wirtschaftlich nicht, 100 % der Fälle mit einem Verwendungsnachweis zu belas-
ten. Art. 44a soll auf Zuwendungen auch dann Anwendung finden, wenn in der maß-
geblichen Förderrichtlinie ausnahmsloser Nachweis der zweckentsprechenden Ver-
wendung gefordert ist; dies wird durch ergänzende Verwaltungsanweisungen sicherge-
stellt. Die Anforderungen an den Inhalt des Verwendungsnachweises ergeben sich aus 
den allgemeinen für die Förderung maßgeblichen Regelungen. 


Diese Regelung ist mit § 26 Abs. 1 Satz 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) 
vereinbar. Das rechtfertigt sich aus folgenden Überlegungen heraus: 


• Nach § 26 Abs. 1 Satz 2 HGrG ist bei Zuwendungen „zu bestimmen, wie die zweck-
entsprechende Verwendung der Zuwendungen nachzuweisen ist“. Die Einforde-
rung, „wie“ ein Nachweis bei Zuwendungen zu führen ist, sagt dabei gerade nicht, 
dass ein Nachweis in jedem Einzelfall zu führen ist. Das Bezugsobjekt des Satzes 
ist nicht jede einzelne „Zuwendung“ im Singular, sondern die „Zuwendungen“ im 
Plural. Damit ist also nicht die Einzelzuwendung angesprochen, sondern das Zu-
wendungsprogramm, sprich: Die Förderrichtlinie und die „Zuwendungen“ in ihrer 
Gesamtheit. Entsprechend kann für die Förderrichtlinie oder ein wie auch immer 
definiertes abstraktes Zuwendungs-Plural bestimmt werden, „wie“ deren Nach-
weise aussieht. Er kann dann im Zuwendungs-Plural auch stichprobenartig sein. 
Das wird in der aktuellen Kommentarliteratur zum Haushaltsrecht teils anders ge-
sehen. Diese Kommentarliteratur findet im Gesetzeswortlaut aber keine eindeutige 
Stütze. Jedes Rechtsgebiet – auch das Haushaltsrecht – muss auf veränderte Ver-
hältnisse reagieren können. Dazu zählt hier die Notwendigkeit der Entbürokratisie-
rung auch im Haushaltsvollzug. Der Landesgesetzgeber ist daher durch § 26 Abs. 
1 Satz 2 HGrG nicht gehindert, für eine Gesamtheit an Zuwendungen statt für jede 
Einzelzuwendung zu bestimmen, „wie“ er deren zweckentsprechende Verwen-
dung nachgewiesen haben will. Ein vom Parlamentsgesetzgeber bewusst be-
schlossener Kontrollverzicht bei Kleinstförderungen kann auch haushalterisch 
sinnvoll sein, weil er Vollzugsaufwand erspart. 


• Das gilt umso mehr, wenn man bedenkt, dass § 26 Abs. 1 Satz 2 HGrG keine 
isolierte Bestimmung ist, sondern sich in das Regelungsganze des HGrG einfügt. 
Dort ist als einer der obersten Grundsätze das Gebot der Wirtschaftlichkeit gesetzt 
(§ 6). Nach § 6 Abs. 3 HGrG sollen sogar Kosten/Nutzen-Überlegungen ausdrück-
lich angestellt werden. Das sog. Minimalprinzip des Wirtschaftlichkeitsgebots sagt, 
dass ein angestrebtes Ergebnis mit dem geringstmöglichen (Gesamt)mitteleinsatz 
anzustreben ist. In diese Überlegung sind auch die Vollzugskosten einzubeziehen. 
Das Wirtschaftlichkeitsgebot streitet daher nicht gegen, sondern für den Ansatz, 
einen Kontrollverzicht dort zu erwägen, wo sich die Kontrolle nicht lohnt und durch 
andere (kosten- und vollzugslose) Motivationsfaktoren wie hier die Stichprobe mit 
zusätzlich drohender Verwaltungssanktion ein im überwiegenden Fall korrekter 
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Mitteleinsatz erwartet werden darf. Der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz und die Ein-
zelbestimmung des § 26 Abs. 1 Satz 2 HGrG als ggf. divergierende Forderungen 
sind also aufeinander zu beziehen, untereinander auszugleichen, miteinander ab-
zuwägen und sachgerecht zu interpretieren. Dass der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz 
dabei ein besonders starker und im Zweifel vorrangiger Haushaltsgrundsatz ist, 
zeigt sich schon daran, dass er (auf Bundesebene) in Art. 114 Abs. 2 Satz 1 GG 
sogar in Verfassungsrang erhoben wurde. Das muss sich auf die einfachgesetzli-
che Interpretation des HGrG auswirken. Nachdem § 26 Abs. 1 Satz 2 HGrG – wie 
oben ausgeführt – seinem Wortlaut nach ohnehin interpretationsoffen dafür ist, die 
Führung von Verwendungsnachweisen auf ein Zuwendungs-Plural zu beziehen, 
kann sich das Wirtschaftlichkeitsgebot dabei durchsetzen. Einer wirtschaftlichkeits-
freundlichen Auslegung des § 26 HGrG steht in diesem Verständnis nichts entge-
gen. 


Gemeinden, Gemeindeverbände und ihre öffentlich-rechtlichen Zusammenschlüsse er-
halten in der Regel keine Kleinstförderungen bis 10 000 €. Sollen die Erleichterungen 
nach Abs. 1 auch für Kommunalförderungen nutzbar werden, sollen sie daher nach 
Abs. 2 bei der Förderung dieser Empfänger bis einschließlich 100 000 € Anwendung 
finden. 


Zu Nr. 2 (Art. 117) 


Die Bestimmungen des neuen Art. 44a BayHO sollen zunächst als Verwaltungsversuch 
auf fünf Jahre erprobt werden. Sie werden daher nach Art. 117 Abs. 2 BayHO nach fünf 
Jahren wieder außer Kraft gesetzt. Sollten sie sich bewähren, können sie zu gegebener 
Zeit verlängert oder entfristet werden. Die Aufhebung von Art. 117 Abs. 3 und 4 BayHO 
sowie die Änderung der Überschrift sind redaktioneller Natur. 


 


Zu § 8 (Bayerisches Wassergesetz – BayWG) 


Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) regelt auf Bundesebene, 
ab wann Umweltverträglichkeitsprüfungen in verwaltungsbehördlichen Verfahren erfor-
derlich sind. Auch auf Landesebene gibt es allerdings verschiedene Verpflichtungen zu 
Umweltverträglichkeitsprüfungen in Fachgesetzen. Gleichwohl die Verpflichtung zur 
Durchführung dieser Umweltverträglichkeitsprüfungen auf europäischem Recht beruht 
(Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezem-
ber 2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und pri-
vaten Projekten (RL 2011/92/EU)), bleibt es dabei den Mitgliedsstaaten überlassen, die 
für eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlichen Schwellenwerte bzw. Kriterien 
festzulegen (Art. 4 Absatz 2 Buchst. b. RL 2011/92/EU). Für eine spürbare Beschleuni-
gung der betroffenen Verwaltungsverfahren werden daher die noch bestehenden lan-
desrechtlichen Schwellenwerte für Umweltverträglichkeitsprüfungen auf ein verhältnis-
mäßiges Maß angehoben.   


Zu Nr. 1  


Bisher sieht Art. 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BayWG i.V.m. Art. 4 Absatz 2 Buchst. b. RL 
2011/92/EU und Anhang II Nr. 12 Buchst. a. der RL 2011/92/EU für Anlagen oder Ein-
richtungen, die der Herstellung und Verteilung von künstlichem Schnee dienen, um eine 
Schneedecke zu erzeugen, eine Umweltverträglichkeitsprüfung vor, wenn der künstlich 
erzeugte Schnee auf einer Fläche aufgebracht und verteilt werden soll, die mehr als 15 
Hektar (ha) beträgt. Bei Einführung des Schwellenwerts ist der Gesetzgeber davon aus-
gegangen, dass auf Grundlage der vorliegenden Statistiken über in Bayern errichtete 
Beschneiungsanlagen künftig etwa in 10 % der Genehmigungsverfahren eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung durchzuführen sei (LT-Drs. 14/994, S. 28). Nach Art. 4 Abs. 3 
der UVP-Richtlinie sind bei der Einzelfalluntersuchung oder der Festlegung von Schwel-
lenwerten bzw. Kriterien im Sinne des Abs. 2 die relevanten Auswahlkriterien des An-
hangs III zu berücksichtigen. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
haben die Mitgliedstaaten beim Umgang mit den Auswahlkriterien des Anhangs III der 
UVP-Richtlinie einen Wertungsspielraum, der aber nicht beliebig ist. So dürfen etwa bei 
der nationalen Umsetzung der UVP-Richtlinie keine einseitigen Schwellenmerkmale (z. 
B. allein die Größe eines Vorhabens ohne Berücksichtigung seines Standortes) als 
maßgebliche Kriterien eingeführt werden. Die Entwicklung in den letzten 25 Jahren hat 
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dazu geführt, dass mittlerweile deutlich größere Pistenanteile beschneit werden, als es 
bei der Einführung der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
1999 der Fall war. Die zwischenzeitlich gesammelten Erfahrungen zeigen, dass eine 
moderate Anhebung der Schwellenwerte auf 20 ha in allgemeinen Gebieten und 10 ha 
in den besonderen Gebieten nach Art. 35 Abs. 4 Satz 4 BayWG n. F. vertretbar er-
scheint. Durch Beibehaltung der UVP-Pflicht ab einer Höhenlage von 1.800 m üNN in 
Art. 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BayWG ist sichergestellt, dass in den klimatisch besonders 
sensiblen Bereichen oberhalb der Baumgrenze, in denen in der Regel mit erheblichen 
Umweltauswirkungen zu rechnen ist, eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt 
wird Dies entspricht zudem den Schwellenwerten, die auch in der Republik Österreich 
angesetzt werden (vgl. Anhang 1 Zeile 12 Buchst. b und d des Bundesgesetzes über 
die Prüfung der Umweltverträglichkeit (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000)). 
Damit werden die Verwaltungsverfahren bei Beschneiungsanlagen spürbar beschleu-
nigt.     


Zu Nr. 2  


Durch die Neufassung von Art. 35 Abs. 4 Satz 2 BayWG wird auf den Beschluss des 
Europäischen Gerichtshofs vom 28.02.2023 (Rs. C-596/22) zu sog. kumulierenden Vor-
haben (§ 10 Abs. 4 UVPG) reagiert. Dort konstatierte der Europäische Gerichtshof die 
Unionsrechtswidrigkeit von § 10 Abs. 4 Satz 3 UVPG. § 10 UVPG findet aufgrund der 
in Art. 35 Abs. 4 Satz 1 BayWG enthaltenen Verweisung allein auf den Verfahrensteil 
des UVPG (§§ 15 ff.) zwar keine direkte Anwendung. Gleichwohl ist davon auszugehen, 
dass andere Vorschriften als § 10 Abs. 4 Satz 3 UVPG, die eine entsprechende Verbin-
dung als Voraussetzung vorsehen, ebenso als unionsrechtswidrig angesehen werden 
könnten. Insofern ist eine gesetzliche Anpassung des Art. 35 Abs. 4 Satz 2 BayWG 
erforderlich. Durch Bezugnahme auf § 10 Abs. 4 Satz 2 UVPG wird klargestellt, dass 
für eine Gesamtbetrachtung der Vorhaben bei Ermittlung der Fläche nach Art. 35 Abs. 
4 Satz 1 Nr. 1 BayWG allein das Vorliegen eines engen Zusammenhangs im Sinne des 
UVPG maßgeblich ist. Ein enger Zusammenhang nach § 10 Abs. 4 Satz 2 UVPG liegt 
vor, wenn sich der Einwirkungsbereich der Vorhaben überschneidet und die Vorhaben 
funktional und wirtschaftlich aufeinander bezogen sind.  


Zu Nr. 3 


Redaktionelle Änderung. 


Zu Nr. 4 


Durch diese Änderung wird der Schwellenwert entsprechend den Ausführungen zu § 8 
Nr. 1 in besonders geschützten Gebieten moderat von vormals 7,5 ha auf 10 ha ange-
hoben. 


Zu Nr. 5 


Redaktionelle Änderung. 


 


Zu § 9 (Bayerisches Naturschutzgesetz – BayNatSchG) 


Zu Nr. 1 (Art. 10) 


Zur Begründung vgl. bereits die Erläuterungen oben zu § 8. Die Schwellenwerte für 
Umweltverträglichkeitsprüfungen bei der Errichtung, der Aufstellung oder dem Betrieb 
einer gemäß Anhang II Nr. 12 Buchst. a. von der RL 2011/92/EU erfassten Skipiste 
werden von vormals 10 ha auf künftig 20 ha bzw. in Gebieten von gemeinschaftlicher 
Bedeutung oder in Europäischen Vogelschutzgebieten, in Nationalparken, Naturschutz-
gebieten oder Biotopen im Sinn des § 30 Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
von 5 ha auf 10 ha angehoben. Die Erhöhung der Schwellenwerte für die Umweltver-
träglichkeitsprüfung ist unter Beachtung der Kriterien gemäß Anhang III der UVP-Richt-
linie sachgerecht. Eine Differenzierung nach der Lage der Skipiste (Höhe über 1.800 m 
üNN und innerhalb besonders empfindlicher Gebiete) bleibt aufrechterhalten. Dem 
Schutz von Natur und Umwelt wird darüber hinaus durch die gleichbleibenden Schwel-
lenwerte für die Erlaubnispflicht nach Art. 10 Abs. 1 Satz 2 BayNatSchG, die als Trä-
gerverfahren für etwaige weitere fachrechtliche Anforderungen dient, Rechnung getra-
gen. Die materiell-rechtlichen Anforderungen an Skipisten bleiben damit unberührt. Die 
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Verfahren werden jedoch durch Erhöhung der Schwellenwerte für die UVP vereinfacht. 
Die Schwellenwerte entsprechen zudem den Maßgaben, die auch in der Republik Ös-
terreich angesetzt werden (vgl. Anhang 1 Zeile 12 Buchst. b und d des Bundesgesetzes 
über die Prüfung der Umweltverträglichkeit (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 
2000)). Im Übrigen redaktionelle Änderung.   


Zu Nr. 2 (Art. 23) 


Die bisher in Art. 23 Abs. 6 BayNatSchG enthaltene Regelung zur UVP-Pflicht bei 
Handlungen, die der Verwendung von gesetzlich geschützten Biotopen zu intensiver 
landwirtschaftlicher Nutzung dienen, war im BayNatSchG seit 1999 zur Umsetzung der 
UVP-Richtlinie enthalten (vgl. LT-Drs. 14/994). Seit Einführung der Nr. 17.3 der An-
lage 1 zum UVPG auf Bundesebene ist die UVP-Richtlinie in Bezug auf Ödland und 
naturnahe Flächen auf Bundesebene umgesetzt. Eine nochmalige Regelung im baye-
rischen Landesrecht ist nicht erforderlich. Abweichend von der bundesrechtlichen Re-
gelung findet in Bayern aber keine standortbezogene Vorprüfung bei Vorhaben unter 
10 ha gemäß Nr. 17.3.3 der Anlage 1 zum UVPG statt. Dies ist unter Beachtung der 
Kriterien gemäß Anhang III der UVP-Richtlinie sachgerecht. Dem Schutz von Natur und 
Umwelt wird durch die unverändert bestehenden materiell-rechtlichen Anforderungen, 
insbesondere durch § 30 BNatSchG und Art. 23 BayNatSchG, Rechnung getragen. In 
Österreich findet teils erst ab 35 oder gar 70 ha eine Umweltverträglichkeitsprüfung statt 
(vgl. Anhang 1 Zeile 45 des Bundesgesetzes über die Prüfung der Umweltverträglich-
keit (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000)). 


 


Zu § 10 (Bayerisches Eisenbahn- und Seilbahngesetz – BayESG) 


Zu Nr. 1 (Inhaltsverzeichnis) 


Redaktionelle Änderung.   


Zu Nr. 2 (Art. 13) 


Zu Art. 13 Abs. 2 


Zur Begründung vgl. bereits die Erläuterungen oben zu § 9. Bisher ist eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung beim Bau und Betrieb einer Seilbahn bereits erforderlich, wenn die 
Personenbeförderungskapazität 1000 Personen pro Stunde und Richtung bei Schlepp-
liften oder 2200 Personen pro Stunde und Richtung bei den übrigen Seilbahnen über-
schreitet (Art. 13 Abs. 2 Nr. 1) oder die Luftlinienlänge zwischen der Tal- und der Berg-
station über 1000 Meter (m) bei Schleppliften oder 2500 m bei den übrigen Seilbahnen 
beträgt (Art. 13 Abs. 2 Nr. 2). Künftig sollen statt einer alternativen Betrachtung die 
benannten Merkmale kumulativ vorliegen. Zudem wird die Differenzierung zwischen 
Schleppliften und Seilbahnen mit Blick auf die Luftlinienlänge aufgegeben und künftig 
ein einheitlicher Schwellenwert von 3000 m angesetzt. Dies entspricht auch den in Ös-
terreich geltenden Schwellenwerten für die Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung (vgl. Anhang 1 Zeile 10 Buchst. i des Bundesgesetzes über die Prüfung der 
Umweltverträglichkeit (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000)).  


Zu Art. 13 Abs. 3 


Die Regelungen bezüglich des Erfordernisses von Umweltverträglichkeitsprüfungen bei 
Änderungen oder Erweiterungen von Seilbahnanlagen werden an die in Art. 10 Abs. 2 
S.2, S.3 BayNatSchG übliche Formulierung angepasst und damit zugleich die Syste-
matik vereinfacht. Im Zuge des Gleichlaufs mit dem BayNatSchG werden frühere als 
zwei Jahre vor Eingang des Antrags auf Zulassung des Änderungs- oder Erweiterungs-
vorhabens in Betrieb genommene Teile der Seilbahnen bei der Bewertung, ob die 
Schwellenwerte erstmals erreicht werden, nicht mehr berücksichtigt. Dies führt zu mehr 
Investitions- und Rechtssicherheit auf Seiten der Vorhabensträger.   


 


Zu § 11 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 


Die Vorschrift regelt in Absatz 1 das Inkrafttreten des Gesetzes. Zum abweichenden 
Inkrafttreten nach Abs. 1 Satz 2 vgl. die Erläuterungen oben zu § 4.  
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Zudem wird in Absatz 2 die Verordnung über den Sitz der Akademie für Politische Bil-
dung aufgehoben, da ihr Inhalt nunmehr in das entsprechende Gesetz überführt wird 
(vgl. § 6).  


Mit der Aufhebung der Bayerischen Luftreinhalteverordnung (BayLuftV) wird dem Um-
stand Rechnung getragen, dass die Feinstaubbelastung seit 2016 deutlich gesunken 
ist und der technische Fortschritt bei Baumaschinen kontinuierlich zu rußärmeren Mo-
dellen mit Partikelfiltern führt. Da die hier relevanten Grenzwerte für Feinstaub (PM10, 
PM2,5) seit vielen Jahren bayernweit deutlich unterschritten werden, besteht für die 
Bayerische Verordnung zur Verbesserung der Luftqualität in Luftreinhaltegebieten, die 
Auflagen für den Einsatz von alten Baggern, Raupen und Walzen in Luftreinhaltegebie-
ten vorsieht, kein Bedürfnis mehr. 







in der Anlage erhalten Sie ein Schreiben der Bayerischen Staatskanzlei von Frau Staatsrätin
Gernbauer vom 21. Februar 2025
 
sowie den Gesetzesentwurf mit der Bitte um Kenntnisnahme und evtl. weitere Veranlassung.
 
Eine eventuelle Stellungnahme kann  bis Freitag, 4. April 2025  per E-Mail an
ReferatBII6@stk.bayern.de übermittelt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Carolin Ziegler
 
_______________________________________
 
Bayerische Staatskanzlei
Abt. Gesetzgebung und Recht, Streitkräfte (B II)
Franz-Josef-Strauß-Ring 1
80539 München
 
T. +49-89-2165-0
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Ilse Aigner
Staatsminister Dr. Florian Herrmann
Abg. Gerd Mannes
Abg. Alexander Flierl
Abg. Johannes Becher
Abg. Marina Jakob
Abg. Anna Rasehorn
Abg. Markus Saller



Präsidentin Ilse Aigner: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

Drittes Modernisierungsgesetz Bayern (Drs. 19/6494)

- Erste Lesung -

Begründung und Aussprache werden nicht miteinander verbunden. Zur Begründung 

erteile ich Herrn Staatsminister Dr. Florian Herrmann das Wort.

Staatsminister Dr. Florian Herrmann (Staatskanzlei, Bundesangelegenheiten und 

Medien): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute bringe ich für die 

Staatsregierung den Entwurf des Dritten Modernisierungsgesetzes Bayern ein. Ziel 

dieses Gesetzes ist die Entbürokratisierung. Das Erste und das Zweite Modernisie-

rungsgesetz sind bereits seit dem 1. Januar dieses Jahres in Kraft. Auch das weitere 

Gesetz zur Entbürokratisierung im Bereich des Ehrenamtes ist in Kraft.

Mit dem Entwurf des Dritten Modernisierungsgesetzes führen wir diesen Weg erfolg-

reich weiter. Ich denke, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass das Vierte 

Modernisierungsgesetz bereits in Vorbereitung ist.

Wir haben uns ganz bewusst für den Weg entschieden, diese Gesetzesvorhaben 

paketweise umzusetzen. Die Alternative wäre gewesen, alle Gesetzesvorhaben abzu-

schließen und sie dann alle zusammen in den Landtag einzubringen. Die Erfahrung 

hat aber gezeigt, dass dieses Verfahren nicht sinnvoll ist, weil das Gesetzesvorhaben 

dann nie fertig geworden wäre; denn es ist immer etwas zu ändern. Manche Punkte 

können darüber hinaus schneller erledigt werden und müssen nicht intensiv mit den 

Verbänden, den Fraktionen und all denen, die damit zu tun haben, abgestimmt wer-

den. Deshalb ist es hier sinnvoll, Schritt für Schritt vorzugehen. Genau das tun wir mit 

diesem Gesetz.

Das Dritte Modernisierungsgesetz ist natürlich von dem gleichen Gedanken und dem 

gleichen Spirit der Entbürokratisierung geprägt, in diesem Falle von dem Geist der 
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Normendisziplin. Es soll von vornherein weniger reguliert werden. Ein Gesetz, das 

nicht gemacht werden muss, darf auch nicht gemacht werden. Das ist der grundsätz-

liche Spirit, der hinter diesem Gesetz steht. Die Kernaufgabe des Staates ist es, für 

die innere und die äußere Sicherheit zu sorgen und für die Schwachen da zu sein. 

Deshalb muss der Staat stark sein. Das setzt voraus, dass er auch schlank ist. Nur 

dann kann er seine Aufgaben erfüllen. Im Übrigen soll der Staat die Unternehmen und 

die Leute in Ruhe lassen.

Dieser Grundgeist steckt auch in dem Dritten Modernisierungsgesetz. Das ist eine 

Abkehr von den bisherigen Vorstellungen darüber, wie der Staat sein soll. Wir haben 

geglaubt, der Staat müsse alles machen und sich um alles kümmern. Er müsse neben 

jeden Kontrolleur einen zweiten stellen, der prüft, ob richtig überwacht wurde. Dieser 

Gedanke ist verkehrt. Wir haben gesehen, dass wir damit gegen eine Wand laufen. 

Diese Vorstellung hat dazu geführt, dass die Bürger und die Unternehmer Zweifel an 

der Leistungsfähigkeit des Staates bekommen haben.

Auch bei diesem Gesetzentwurf handelt es sich um ein Sammelgesetz. Wir haben 

in diesen Gesetzentwurf Themen aufgenommen, die momentan spruchreif sind, zum 

Beispiel das Zuwendungsrecht, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Immissionsschutz, 

Brandschutz und, zum wiederholten Male, das Bauordnungsrecht sowie kleinere An-

passungen und Rechtsbereinigungen.

Aus meiner Sicht ist das Zuwendungsrecht besonders wichtig; denn dort sollen spür-

bare Deregulierungen erreicht werden, und zwar dadurch, dass nicht mehr für jede 

Förderung automatisch ein Verwendungsnachweis erbracht werden muss. Das ist be-

sonders bei Kleinförderungen sehr schwierig. Deshalb werden Kleinförderungen bis zu 

10.000 Euro künftig ohne einen Verwendungsnachweis vergeben. Bei den Kommunen 

sind es Förderungen bis zu 100.000 Euro.

Selbstverständlich wird es auch in der Zukunft immer wieder Kontrollen bedürfen; 

denn hier handelt es sich nach wie vor um öffentliches Geld, das nach Recht, Gesetz 
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und den Förderrichtlinien verwendet werden muss. Wir werden aber nicht mehr eine 

Vollkontrolle über alle Förderbescheide ausüben, sondern nur noch in 10 % der Fälle 

eine stichprobenartige Kontrolle durchführen. Denjenigen, die vorhaben, nicht sauber 

vorzugehen, ist davon abzuraten, das zu probieren; denn dabei kann man erwischt 

werden. Wir wollen aber nicht mehr ein allgemeines Misstrauen über alle ausbreiten, 

sondern den Kommunen, Vereinen und Privatleuten, die eine Förderung bekommen, 

mit Vertrauen gegenübertreten. In Fällen, in denen jemand das Vertrauen missbraucht, 

wird diese Person die Konsequenzen tragen müssen. Das ist aber in einem Rechts-

staat ganz normal.

Bei den Umweltverträglichkeitsprüfungen werden die Schwellenwerte erhöht. Das ist 

zum Beispiel in den Alpen bei Beschneiungsanlagen, Skipisten, Biotopen und Seilbah-

nen vorgesehen.

Mir persönlich ist der Brandschutz und dabei die Feuerbeschau sehr wichtig. Diese 

soll nur noch für Sonderbauten automatisch vorgeschrieben werden. Auch hier ist 

der Geist erkennbar, dass nicht mehr Schema F für alles gelten soll. Dort, wo im 

Vorfeld der Baumaßnahme vernünftigerweise eine Feuerbeschau durchgeführt wird, 

soll dies auch weiterhin der Fall sein. Die Feuerbeschau wird nicht etwa verboten oder 

abgeschafft. Sie wird aber auf Bereiche reduziert, wo sie mit dem Sachverstand der 

Kommunen und der Landratsämter vernünftig durchgeführt werden kann.

Der letzte Punkt ist das Baurecht. Dort sollen bestimmte Verfahren freigestellt werden, 

zum Beispiel der Bau von Geräteschuppen im Außenbereich bis zu einer bestimmten 

Größe. Die Kommunen haben rückgemeldet, dass sie die Änderung insgesamt eigent-

lich für gut halten. Der Aufwand der Kommunen bei der Repression wird aber vermut-

lich steigen, weil sich bestimmte Leute nicht an die Grenzen halten werden. In diesen 

Fällen muss die Bauaufsicht eingreifen. Allerdings steckt hinter dieser gesetzlichen 

Regelung ein neuer Spirit, nämlich nicht mehr das Misstrauen gegen jeden, sondern 

nur gegen diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten und im Außenbereich eine 

viel zu große Hütte errichten. In diesen Fällen müssen die Kommunen repressiv ein-
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schreiten. Allerdings sollte nicht im Vorfeld von jedem Einzelnen ein Genehmigungs-

verfahren verlangt werden.

Das ist der neue Ansatz, den wir verfolgen. Ich habe ihn an einigen Beispielen exem-

plarisch erläutert. Ich freue mich auf die Beratungen im Ausschuss und bitte schon 

jetzt um Ihre Zustimmung.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Präsidentin Ilse Aigner: Vielen Dank, Herr Staatsminister. – Damit eröffne ich die 

Aussprache. Sie wurde auf 29 Minuten festgelegt. Als erster Redner spricht für die 

AfD-Fraktion der Kollege Gerd Mannes.

(Beifall bei der AfD)

Gerd Mannes (AfD): Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren! 

Bayern wird mit einer Flut von Vorschriften und Kontrollen regelrecht totreguliert. Herr 

Herrmann, Sie sprechen von Modernisierung, aber Ihr bayerisches Modernisierungs-

gesetz ist, um das einmal einzuordnen, angesichts der Flut an Gesetzen Kosmetik. Ich 

denke, das ist Ihnen auch klar.

(Staatsminister Dr. Florian Herrmann: Nein!)

Ich sage Ihnen, was die Realität in Bayern ist. Wir haben zunehmend Planwirtschaft 

statt sozialer Marktwirtschaft. Statt eines schlanken Staates erleben wir immer mehr 

komplizierte Regelungen. Das ist doch die Realität.

Das Ifo-Institut gibt die direkten Bürokratiekosten in Deutschland mit 65 Milliarden 

Euro pro Jahr an. Das ist eine Summe in der Größenordnung des bayerischen Staats-

haushalts. Das ist verdammt viel für sinnlose Vorschriften. Der Verwaltungsaufwand 

für die Überwachung der Gesetze nimmt in allen Bereichen immer mehr zu, in der 

Landwirtschaft, im Handwerk, im Lebensmittelbereich, sogar bei den Apotheken. Das 

Personal bei den Landratsämtern hat sich in den vergangenen Jahren fast verdoppelt; 
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das wissen Sie doch auch. Die Verwaltungsbehörden kommen ihrer Kontrollpflicht 

kaum mehr hinterher. Das ist Fakt.

In Ihrem Dritten Modernisierungsgesetz sehen wir schon den Versuch – das muss 

ich Ihnen zugestehen –, die selbstverschuldete Überregulierung, die Sie angezettelt 

haben, zurückzudrängen. Sie schlagen Änderungen im Verwaltungsbereich, beim 

Bau, bei der Umwelt und im Digitalbereich vor; Sie haben es ausgeführt. Ich kann 

jetzt natürlich nicht alles aufgreifen, aber ein paar Dinge schon.

Die digitale Antragstellung soll erleichtert werden, und Kostenvorteile sollen an die 

Bürger weitergegeben werden. Die Digitalisierung unterstützen wir, solange der Daten-

schutz gewährleistet ist. Wir befürworten das. Sie haben eine Menge an Streichungen 

obsoleter Vorschriften vorgesehen. Das ist eine gute Idee.

Die Änderungen im Immissionsschutzgesetz unterstützen wir ebenfalls und finden 

es richtig, dass die kommunale Selbstverwaltung gestärkt wird. Natürlich müssen 

Umwelt- und Bürgerinteressen wie Lärmaktionspläne auch in Zukunft angemessen 

eingehalten werden.

Als relevanteste Verbesserung sehen wir die Modernisierung im Bereich Wohnen und 

Bauen. Der genehmigungsfreie Einbau von Wohnungen in bestehende Wohngebäude 

ist ein wirklicher Fortschritt; das muss ich sagen. Das haben wir im Übrigen auch 

immer gefordert, zuletzt in der Enquete-Kommission.

(Michael Hofmann (CSU): Nein!)

– Doch! – Der Anwendungsbereich der Feuerbeschau – Sie haben es kurz ausgeführt 

– soll eingeschränkt werden. Das ist auch eine gute Sache.

Die sehr kleinen Gebäude im Außenbereich sollen genehmigungsfrei werden. Wir 

sind natürlich für möglichst wenig Bürokratie, aber das sehen wir schon ein bisschen 

kritisch. Das müssen wir in den Ausschüssen noch im Detail besprechen. Wir wollen 

keine Zersiedelung der Landschaft; wir wollen dem nicht Vorschub leisten. Sie müss-
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ten dann einmal erläutern, wie Sie das machen wollen. Insgesamt aber – das stimmt 

schon – werden die Regelungen im Wohnungsbau vereinfacht.

Die Aufhebung der Nachweispflicht bei staatlichen Förderungen unter 10.000 Euro 

sehen wir sehr positiv; das muss ich sagen. Das ist eine sehr gute Entlastung für 

Schützenvereine oder wer auch immer das Geld bekommt. Aber wir wollen das natür-

lich nicht für linke NGOs. Wir wollen eigentlich überhaupt nicht, dass die gefördert 

werden.

(Anna Rasehorn (SPD): So ist das halt in der Demokratie!)

– Das hat nichts mit Demokratie zu tun.

(Anna Rasehorn (SPD): Ja, doch!)

Grundsätzlich halten wir auch nichts von der Akademie für Politische Bildung – sie 

steht ja auch drin –, weil da mit Steuergeldern quasi Propaganda gegen die AfD 

gemacht wird. Ich glaube, das braucht hier in Bayern niemand.

(Beifall bei der AfD)

Herr Herrmann, insgesamt unterstützen wir Ihr Drittes Modernisierungsgesetz, weil 

es wenigstens kleine Erleichterungen bringt. Das muss man schon sagen. Aber wir 

müssen uns, wie gesagt, einige Details im Baurecht im Außenbereich oder bei der 

Nachweispflicht in den Ausschüssen noch einmal genau anschauen.

Um es einmal ganz klar zu sagen, damit das Dritte Modernisierungsgesetz hier auch 

richtig eingeordnet wird: Es handelt sich um kleine Korrekturen und nicht um einen 

echten Rückbau staatlicher Kontrollpflichten. Ich glaube, das muss jedem klar sein. So 

ein freiheitlicher Rundumschlag, wie es ihn in Amerika mit Elon Musk oder mit Milei in 

Argentinien gibt, ist es natürlich nicht. Das muss man ganz klar sagen.

(Zuruf des Staatsministers Dr. Florian Herrmann)
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– Hören Sie zu, Herr Herrmann! – Nein, vielmehr werfen Sie sich im Bundestag an die 

Brust der Linken. Dabei kommt nichts heraus, mit Sicherheit keine soziale Marktwirt-

schaft, sondern nur mehr Planwirtschaft. Einen echten Kahlschlag für die lähmende 

Bürokratie in Deutschland gibt es wohl nur, wenn die AfD in der Regierung ist.

(Beifall bei der AfD)

Präsidentin Ilse Aigner: Für die CSU-Fraktion spricht als Nächster der Kollege 

Alexander Flierl.

Alexander Flierl (CSU): Geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

In der Tat brauchen wir in Staat und Gesellschaft neuen Schwung. Wir brauchen 

als Grundsatz staatlichen Handelns das Bauen auf mehr Eigenverantwortung der 

Menschen, das Vertrauen in die Bürgerinnen und Bürger und ganz klar auch weniger 

Bürokratie.

Deswegen ist es gut und richtig, dass die landesrechtlichen Vorschriften durchforstet 

wurden, um einmal zu sehen, wo wir denn Handlungsspielraum haben, um bürokrati-

sche Hürden und Vorgaben zu reduzieren, ohne das Wesentliche, ohne die großen 

Schutzgüter aus dem Auge zu verlieren.

Ich glaube, es ist gerade jetzt unverzichtbar, dass wir das angehen. Man muss mehr 

Zeit für das Wesentliche haben, weil gerade in der Wirtschaft Zeit Geld ist, aber 

auch, weil die Menschen, die mit bürokratischen Vorgängen betraut sind, ihre Zeit 

damit verbringen sollen, ins Tun zu kommen, und nicht damit, sich mit zusätzlichem 

Papierkram, weiteren Formularen, Anträgen usw. abzugeben.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Wir müssen den Menschen mehr zutrauen. Vertrauen, glaube ich, ist das Schlüssel-

wort in diesem Zusammenhang; denn die Menschen verdienen dieses Vertrauen. 

Schnellere Verfahren führen klar zu mehr Akzeptanz für entsprechende Vorgaben. 

Nicht zuletzt müssen wir natürlich auch festhalten, dass es durch weniger Bürokratie 
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sowohl auf der privaten als auch auf der öffentlichen Seite zu einer Entlastung von 

Kosten kommt.

Deswegen werden wir die Vorschläge in diesem Gesetzentwurf positiv aufgreifen. Die 

Bayerische Staatsregierung handelt hier und geht konkret voran. Sie bleibt eben nicht 

wie mein Vorredner von der AfD im Unklaren und bei Allgemeinplätzen. Jawohl, wir 

alle wollen weniger Bürokratie. Wir müssen aber auch sagen, wo wir ansetzen, wo wir 

anpacken und was wir lösen wollen.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Ich denke, die Bayerische Staatsregierung und die Regierungsfraktionen, die die 

Staatsregierung tragen, packen hier an, wie beim Ersten und beim Zweiten Modern-

isierungsgesetz. Selbstverständlich werden wir auch beim Dritten Modernisierungsge-

setz zustimmen, weil hier die richtigen Weichen gestellt werden.

Ich darf ein paar Punkte herausgreifen, zum Beispiel das Kostenrecht und gerade die 

Fragen des Zuwendungsrechts. Natürlich ist es richtig und ein Ausdruck des Vertrau-

ens gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch zum Beispiel gegenüber den 

Kommunen und Gemeindeverbänden, dass wir unter bestimmten Voraussetzungen 

auf Verwendungsnachweise verzichten. Der Grundsatz muss immer sein, dass wir 

den Menschen vertrauen. Wir dürfen nicht die Ausnahme zur Regel machen. Das 

ist das ganz Entscheidende. Deswegen ist es klug und richtig, dass wir bis zu einer 

bestimmten Höhe auf zusätzliche Verwendungsnachweise automatisch verzichten und 

dass wir das zu gegebener Zeit, nachdem dieses Gesetz in Kraft getreten ist und 

sobald es in Anwendung gekommen ist, evaluieren werden. Vielleicht sollte man nach 

einem gewissen Zeitraum auch schon überlegen, ob wir die Schwellen anpassen, 

wenn es gut funktioniert.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)
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Ich glaube, wie die Kostenreduzierung ist auch ein ganz entscheidender Punkt, der 

mit diesem Gesetzesentwurf angegangen wird, dass man auf ein digitalisiertes oder 

automatisiertes Verfahren setzt. Auch dies ist der richtige Weg.

Ich möchte aber insbesondere auf den Punkt des Anpassens der Schwellenwerte bei 

der Umweltverträglichkeitsprüfung eingehen. Für mich als Vorsitzenden des Umwelt-

ausschusses ist das natürlich ein zentrales Thema, das wir hier und im Ausschuss 

diskutieren werden.

(Johannes Becher (GRÜNE): Hoffentlich kritisch!)

– Ich glaube, da werden wir immer kritisch diskutieren, Kollege Becher. – Aber wir 

müssen uns immer eines vor Augen halten: Wenn wir über die Anpassung von 

Schwellenwerten reden, müssen wir auch die berechtigte Frage stellen, warum bei 

uns die Schwellenwerte niedriger als in unseren Nachbarländern sind, obwohl dort 

dieselben europarechtlichen Vorgaben gelten.Diese Frage müssen wir beantworten. 

Die Antwort kann letztendlich nur sein, dass wir auch Schwellenwerte anheben müs-

sen, um im wohlverstandenen Wettbewerb mit unseren Nachbarländern bestehen zu 

können.

Ich möchte mit einem Irrglauben aufräumen: Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist 

kein eigenständiges Genehmigungsverfahren, sondern ein Teil des Genehmigungs-

verfahrens. Das heißt, die Umweltverträglichkeitsprüfung ersetzt eben nicht andere 

rechtliche Genehmigungen oder Prüfungsschritte. Auch ohne Umweltverträglichkeits-

prüfung müssen im Genehmigungsverfahren die entsprechenden Standards sowie die 

Auswirkungen auf Umwelt und Natur berücksichtigt werden. Diese Punkte werden im 

Genehmigungsverfahren weiterhin Eingang finden. Erst ab einer gewissen Schwelle 

braucht man eine vertiefte, dezidiertere Prüfung im Rahmen der Umweltverträglich-

keitsprüfung. Das heißt also ganz klar, dass alle fachlichen Vorgaben auch ohne Um-

weltverträglichkeitsprüfung geprüft werden müssen. Der Artenschutz, die Eingriffs- und 

Ausgleichsbilanzierung nach dem Naturschutzrecht, die wasserrechtlichen Prüfungen, 
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der Bodenschutz, der Lärmschutz, der Immissionsschutz und auch die FFH-Verträg-

lichkeit müssen in entsprechenden Gebieten weiterhin Berücksichtigung finden.

Deswegen ist ganz klar: Umwelt und Natur sind für uns wesentliche Schutzgüter, auch 

die Überprüfung der Auswirkungen auf Boden, Luft, Wasser und Menschen bleibt 

wesentlich. Dass wir diese Punkte nie aus den Augen verlieren, ist für uns klar. Die 

Gleichung, keine Umweltverträglichkeitsprüfung bedeutet auch keine Umweltprüfung, 

ist falsch. Wir behalten das sehr wohl im Auge. Umwelt- und Naturschutzstandards 

werden keinesfalls ausgehöhlt, sondern finden weiterhin Berücksichtigung.

(Johannes Becher (GRÜNE): Wird das auch überprüft?)

Dieses Credo werden wir weiter abgeben.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Es ist auch an der Zeit, die Baumaschinenverordnung anzupassen. In diesem Bereich 

sind die technischen Entwicklungen so weit fortgeschritten, dass man diese Regelun-

gen eigentlich gar nicht braucht und streichen kann. Für uns gehört dazu, technolo-

gieoffen in die Zukunft zu schauen und Regelungen anzupassen. Genauso machen 

wir im Bereich des Brandschutzes Vorgaben mit Augenmaß und lassen keinesfalls die 

Sicherheit der Menschen, von hohen Gütern, von Sachwerten, aber auch der Umwelt 

außer Acht. Aber dort, wo es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, wo ein Standardfall 

vorliegt, passen wir die Standards so an, dass sie verträglich und unbürokratisch 

sind, aber trotzdem die Sicherheit der Menschen gewährleisten. Das ist auch richtig. 

Genauso ist auch richtig, dass wir einfacher und schneller Wohnraum schaffen, indem 

wir zum Beispiel große Wohnungen teilen können und das Bauordnungsrecht entspre-

chend anpassen.

Ich darf zusammenfassen: Wir gehen die richtigen Schritte auf einem Weg weiter 

zu weniger bürokratischen Vorgaben und streichen Regeln, die eindeutig verzichtbar 

sind, ohne die wichtigen Schutzgüter aus dem Auge zu verlieren. Wir gehen die 
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richtigen Schritte auf dem Weg zu mehr Eigenverantwortung und zu mehr Vertrauen 

in unsere Bürgerinnen und Bürger; denn Vertrauen schafft Verantwortung. Wer jeman-

dem etwas zutraut, bekommt Engagement, Mitdenken, entsprechenden Einsatz und 

Kooperationsbereitschaft zurück. Wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, 

dass die Mehrheit korrekt handelt. Ich wiederhole mich: Die Ausnahme darf nicht zur 

Regel werden. Wir brauchen Grundvertrauen in die Bürgerinnen und Bürger anstatt 

Misstrauen. Das ist richtig verstandene Bürgernähe.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Deswegen werden wir die Gesetzesinitiative selbstverständlich wohlwollend und posi-

tiv begleiten und können jetzt schon unsere Zustimmung zusichern.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Präsidentin Ilse Aigner: Als nächster Redner spricht Herr Kollege Johannes Becher 

für die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN.

Johannes Becher (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegin-

nen und Kollegen! Von den letzten Rednern ist schon eine bemerkenswerte Ansamm-

lung an Lob zu vernehmen gewesen.

(Zuruf von der CSU: Berechtigterweise!)

Dieses Gesetz ist ein Angriff auf die Umwelt, insbesondere auf die natürliche Vielfalt 

und einzigartige Schönheit der bayerischen Berge.

(Unruhe bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN – Tanja Schorer-Dremel 

(CSU): So ein Quatsch! – Zuruf von der CSU: Für Bürokratieabbau sein, aber 

nicht hier!)

Mit diesem Gesetz will die Staatsregierung aus CSU und FREIEN WÄHLERN unter 

dem Deckmantel des Bürokratieabbaus
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(Tanja Schorer-Dremel (CSU): Solche Ahnungslosigkeit!)

dafür sorgen, dass neue Skipisten, neue Beschneiungsanlagen und neue Skilifte zu-

künftig deutlich leichter gebaut werden können. Schwellenwerte für Umweltverträglich-

keitsprüfungen werden so weit angehoben, dass Projekte eben nicht mehr für die 

Umwelt verträglich sein müssen. Es soll heute nicht mehr geprüft werden.

(Zuruf von der CSU: So ein Schmarrn!)

Sämtliche Naturschutzverbände verlieren ihre Mitwirkungsrechte.

(Tanja Schorer-Dremel (CSU): Das stimmt doch gar nicht! Was erzählen Sie da?)

Baum-Umarmen war gestern, die Beton-CSU ist zurück und mit ihr die Freien Helfer. 

Werte Kolleginnen und Kollegen, das kann nicht euer Ernst sein.

(Beifall bei den GRÜNEN – Michael Hofmann (CSU): Sie haben nichts verstan-

den! Da passt der alte Spruch: "Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass"! 

– Zurufe von der CSU)

Was ist konkret geplant? – Das Bayerische Wassergesetz soll geändert werden: Eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung für Beschneiungsanlagen war bisher ab einer Fläche 

von 15 Hektar notwendig. Jetzt soll die Schwelle erhöht werden auf über 20 Hektar.

(Alexander Flierl (CSU): Nein, auf 20!)

In Schutzgebieten oder gesetzlich geschützten Biotopen war die Grenze, ab der man 

eine Umweltverträglichkeitsprüfung gebraucht hat, bisher 7,5 Hektar, künftig werden 

es 10 Hektar sein. Das Bayerische Naturschutzgesetz soll geändert werden: Für Ski-

pisten gab es vorher die Regel, eine Umweltverträglichkeitsprüfung muss ab 10 Hek-

tar durchgeführt werden. Die Fläche soll jetzt verdoppelt werden auf 20 Hektar. In 

Schutzgebieten oder gesetzlich geschützten Biotopen, bei denen man ja grundsätzlich 

infrage stellen könnte, ob es dort überhaupt eine Skipiste braucht, bestand bisher eine 

Grenze von 5 Hektar für Umweltverträglichkeitsprüfungen. Diese soll nun verdoppelt 
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werden auf 10 Hektar – im Schutzgebiet. Es werden Skipisten ermöglicht, als ob es 

diesen Klimawandel einfach nicht geben würde. Was soll diese Gesetzgebung?

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Das Bayerische Eisenbahn- und Seilbahngesetz soll geändert werden, und zwar so, 

dass künftig laut Seilbahnverband ein Großteil der Anlagen in Bayern unter die neuen 

Schwellenwerte fallen wird. In der Konsequenz bedeutet das: Die Verträglichkeit des 

Projekts mit der Umwelt ist völlig egal, es wird ja nicht mehr geprüft.

Dieses Modernisierungsgesetz behauptet, modern zu sein. Was ist modern? – Für die 

Staatsregierung bedeutet es offenbar, eine Politik gegen die Natur zu machen und 

Umweltprüfungen abzuschaffen, nach dem Motto: "Was ich nicht weiß, macht mich 

nicht heiß." Wenn das modern sein soll, bin ich gerne konservativ.

(Zuruf von der CSU: Ach so!)

Bewahren, nicht betonieren!

"Die bayerischen Alpen sind mit ihrer natürlichen Vielfalt an wild lebenden Tier- 

und Pflanzenarten einschließlich ihrer Lebensräume als Landschaft von einzigar-

tiger Schönheit in ihren Naturräumen von herausragender Bedeutung zu erhal-

ten."

Das besagt Artikel 2 Satz 1 des Bayerischen Naturschutzgesetzes. Dieser Satz ist 

moderner denn je und er gilt Wort für Wort, ohne Einschränkung.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich frage mich: Wofür soll das passieren? Was ist denn die Zukunft des Tourismus in 

Bayern in Zeiten des Klimawandels, in Zeiten von immer weniger Schneesicherheit, 

in Zeiten von drohender Wasserknappheit? – Es ist doch komplett absurd, jetzt Um-

weltstandards zu senken und dafür auf neue Skipisten, neue Skilifte und noch mehr 

Schneekanonen zu setzen. Das ist doch absurd! Die bestehenden Skigebiete, gerade 
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in niedrigeren Lagen, haben doch jetzt schon Schwierigkeiten mit der Erderwärmung, 

haben doch jetzt schon Schwierigkeiten damit, dass es sich nicht mehr rechnet. Die 

Entwicklung beim Klimawandel setzt sich doch fort. Man muss doch nicht künstlich 

erleichtern, was es überhaupt nicht braucht.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Ich habe ja gedacht, dass Sie und besonders der Ministerpräsident aus dem Projekt 

am Riedberger Horn, der gigantischen Skischaukel, die Gott sei Dank verhindert wor-

den ist, gelernt haben. Ich habe gedacht, Sie hätten gelernt, dass Tourismus nur mit 

der Natur funktioniert und nicht gegen sie, dass der Erhalt unserer Lebensgrundlagen 

moderner, ja, notwendiger denn je ist und dass Heimat nicht bloß ein Trachtenjanker 

und ein Festumzug ist, sondern dass zu Heimat gehört, dass man die Schönheit und 

Vielfalt der Natur schützt, dass man achtsam ist und Respekt vor der Schöpfung hat. 

Dieser Gesetzentwurf geht in die völlig falsche Richtung, und wir werden ihn sehr kri-

tisch begleiten. Anders formuliert: Wir werden alles daransetzen, Sie zu überzeugen, 

dass dieser Entwurf, diese Paragrafen 8 bis 10, schlecht für Bayern und schlecht für 

unsere Natur sind

(Tanja Schorer-Dremel (CSU): Ach Quatsch!)

und in dieser Form auf keinen Fall beschlossen werden sollten.

(Beifall bei den GRÜNEN – Zuruf von der CSU: Sie liegen ja total daneben!)

Präsidentin Ilse Aigner: Es liegen zwei Meldungen zu einer Zwischenbemerkung vor. 

Die erste kommt von Herrn Kollegen Alexander Flierl.

Alexander Flierl (CSU): Herr Kollege Becher, entweder haben Sie den Gesetzesvor-

schlag nicht richtig verstanden oder Sie interpretieren, wie üblich, in grüner Manier 

etwas hinein, was gar nicht intendiert ist und was auch gar nicht den Buchstaben 

des Entwurfs entspricht. Sie müssen schon die Frage beantworten, warum wir in 

Deutschland immer Gold-Plating vornehmen, indem wir über europarechtliche Maßga-
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ben, Vorgaben und Schwellenwerte hinausgehen, und warum in anderen Ländern 

höhere Schwellenwerte gelten als bei uns.Auf die große Frage, warum wir darüber 

hinausgehen, hätte ich gerne eine Antwort von Ihnen.

Zum anderen halte ich noch einmal fest: Umwelt- und Naturschutzrecht werden trotz-

dem weiterhin berücksichtigt. Auch eine Umweltprüfung erfolgt nach Fachrecht.

(Martin Wagle (CSU): Hört, hört!)

Wie kommen Sie zu Ihrer gegenteiligen Aussage in diesem Redebeitrag? – Auch 

die Beteiligungsrechte der Verbände sind, auch bei Einzelmaßnahmen, nach wie vor 

gewährleistet.

(Tanja Schorer-Dremel (CSU): Hört, hört!)

Wir haben doch in so vielen Bereichen, dem Artenschutz, dem Naturschutz, gewähr-

leistet, –

Präsidentin Ilse Aigner: Herr Kollege, die Minute ist um.

Alexander Flierl (CSU): – dass Verbände jetzt schon klagen können.

Präsidentin Ilse Aigner: Herr Kollege.

Alexander Flierl (CSU): Die Beteiligungsrechte sind gewahrt.

Präsidentin Ilse Aigner: Herr Kollege!

Alexander Flierl (CSU): Woher nehmen Sie Ihre gegenteilige Aussage?

Präsidentin Ilse Aigner: Die Minute ist um. – Jetzt hat der Kollege Becher das Wort.

Johannes Becher (GRÜNE): Der Vorsitzende des Umweltausschusses ist der Mei-

nung, ich hätte den Gesetzentwurf nicht verstanden.

(Martin Wagle (CSU): Richtig!)
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– Das ist interessant. Es ist offensichtlich: Wenn ich die Stellungnahmen, die zum 

Gesetz eingegangen sind, anschaue, dann stelle ich fest: Der BUND Naturschutz Bay-

ern hat den Gesetzentwurf nicht verstanden. Der Landesfischereiverband Bayern hat 

den Gesetzentwurf nicht verstanden. Die CIPRA D und alle Mitgliedsorganisationen, 

die da unterschrieben haben – der Deutsche Alpenverein usw. usw. –, haben den 

Gesetzentwurf nicht verstanden. Es kann sein, dass wir alle verkehrt unterwegs sind; 

es kann aber auch sein, dass Sie verkehrt unterwegs sind. Mein Eindruck ist: Eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung ist dafür da, die Umweltverträglichkeit zu prüfen, und in 

der Umweltverträglichkeitsprüfung sind Mitwirkungsrechte der Verbände manifestiert.

(Widerspruch der Abgeordneten Tanja Schorer-Dremel (CSU) und Martin Wagle 

(CSU))

Wenn ich diese Umweltverträglichkeitsprüfungen abschaffe, dann können die Verbän-

de sich in diesem Rahmen nicht mehr beteiligen.

(Tanja Schorer-Dremel (CSU): Das stimmt doch nicht!)

– Lesen Sie die Stellungnahmen der Umweltverbände, und wenn Sie es mir nicht 

glauben, dann hören Sie auf diese Stellungnahmen, die Ihnen allen vorliegen. Ich 

kann Ihr Unverständnis nicht verstehen; aber mein Unverständnis ist mit Ihrer Frage 

noch einmal bekräftigt worden.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsidentin Ilse Aigner: Die zweite Zwischenbemerkung kommt vom Kollegen Gerd 

Mannes. – Bitte schön.

Gerd Mannes (AfD): Herr Becher, Sie haben in epischer Breite über die Beschneiung 

der Skigebiete gesprochen. Ich finde es gut, dass man hier in Zukunft noch Ski fahren 

kann. Dann braucht man nicht so weit bis nach Amerika, nach Südtirol – was weiß 

ich – zu fahren. Aber meine Frage ist: Sie stellen doch mit dem Wind-an-Land-Gesetz 
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ganz Bayern mit Windrädern zu. Was hat das Ihrer Meinung nach mit Umweltschutz 

zu tun? – Ich sage Ihnen meine Meinung: Gar nichts.

Präsidentin Ilse Aigner: Herr Kollege Becher, bitte schön.

Johannes Becher (GRÜNE): Herr Mannes von der AfD, jetzt verrate ich Ihnen ein 

Geheimnis:

(Lachen bei der AfD)

Sie fahren gerne Ski. Wenn Ihr Ziel ist, Ski zu fahren, dann müssen Sie für Windräder 

sein; denn das Problem ist: Die Erderwärmung, die Sie leugnen oder von der Sie 

nichts wissen wollen, findet trotzdem statt, ob Sie das glauben oder nicht; aber wenn 

es so weitergeht, wird sie dazu führen, dass ein Skigebiet nach dem anderen in 

Bayern schließt. Entscheidend ist, dass wir den CO2-Ausstoß minimieren, und dazu 

trägt insbesondere die Energiewende bei. Das ist die große Hoffnung. Dafür brauchen 

wir Solar-, dafür brauchen wir Windenergie, dafür brauchen wir Geothermie, dafür 

brauchen wir den klugen Einsatz von Biomasse und Wasserkraft. AfD-Populismus 

brauchen wir nicht. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das verstehen. Dann können Sie 

vielleicht irgendwann auch einmal wieder Ski fahren.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsidentin Ilse Aigner: Jetzt spricht die Kollegin Marina Jakob für die Fraktion der 

FREIEN WÄHLER.

Marina Jakob (FREIE WÄHLER): Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolle-

ginnen und Kollegen! Lieber Kollege Becher, es ist schon ein starkes Stück, uns einen 

Angriff auf die Natur und auf die Umwelt zu unterstellen.

(Lachen bei den GRÜNEN)

Wir haben nicht maßlos übertrieben.
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(Zurufe von den GRÜNEN)

Wir setzen keine Umweltprüfung aus.

(Zuruf von den GRÜNEN: Was denn dann?)

– Wir heben lediglich die Schwellenwerte an; aber jetzt komme ich zum Grund für das 

Gesetz,

(Zuruf des Abgeordneten Toni Schuberl (GRÜNE) – Weitere Zurufe von den 

GRÜNEN)

zur Begründung des Dritten Modernisierungsgesetzes: Wir in Bayern setzen unse-

re erfolgreiche Linie der Entbürokratisierung und auch der Modernisierung unseres 

Landes recht entschlossen fort. Bayern steht für Fortschritt, Bayern steht für Innovati-

on, und Bayern steht für eine zukunftsgerichtete Politik. Der Freistaat hat sich zum 

Ziel gesetzt, die Verwaltung zu modernisieren, Bürokratie abzubauen, um Prozesse 

effizienter zu gestalten, ohne unsere Standards bei Umwelt, Sicherheit und Ordnung 

zu vernachlässigen. Warum denn? – Weil eine moderne Verwaltung nicht nur schnel-

ler und günstiger arbeitet, sondern auch den Bürgerinnen und Bürgern mehr Komfort 

bietet.

Die Digitalisierung spielt hier eine Schlüsselrolle. Sie ermöglicht es uns, Abläufe zu 

vereinfachen, Kosten zu senken und gleichzeitig mehr Transparenz zu schaffen. Ein 

zentrales Element dieses Gesetzes sind die neuen Regelungen im Bereich der Ver-

waltungsverfahren. Mit Artikel 5 Absatz 7 des Kostengesetzes schaffen wir weitere 

Grundlagen für die digitale Transformation. Aber was bedeutet das konkret? – Durch 

den verstärkten Einsatz digitaler und automatisierter Verfahren wird die Verwaltung 

nicht nur effizienter, sondern auch günstiger. Die Einsparungen wollen wir direkt an 

unsere Bürgerinnen und Bürger weitergeben. Bis 100 Euro können dort eingespart 

werden, wenn digitale Antragsverfahren genutzt werden. Das ist nicht nur ein Anreiz, 
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den digitalen Weg zu wählen, sondern auch ein klares Signal: Wer digital geht, spart 

Geld und auch Zeit.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Doch die Modernisierung endet nicht bei den Verwaltungsgebühren. Auch im Rahmen 

der Lärmaktionspläne der Gemeinden gehen wir neue Wege. Hier entfällt die bisheri-

ge Zustimmungspflicht der Regierung. Die Kommunen können ihre Lärmaktionspläne 

zukünftig eigenständig beschließen. Das stärkt die Selbstbestimmung der Gemeinden 

und reduziert den Verwaltungsaufwand, ganz im Sinne einer starken kommunalen 

Eigenverantwortung.

Ein zentrales Element des Gesetzes ist die Änderung der Bayerischen Bauordnung. 

Sie enthält einen wichtigen Schritt für mehr Wohnraum und mehr Eigenverantwortung 

im Gebäudebestand. Der Einbau weiterer Wohnungen in bestehende Gebäude, also 

dort, wo auch schon eine Wohnung vorhanden ist, wird künftig im Innenbereich ver-

fahrensfrei. Das betrifft zum Beispiel die Aufteilung der größeren Wohnungen in zwei 

kleinere Einheiten. Das ist ein Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und zur besseren 

Ausnutzung unseres Gebäudebestandes. Wir setzen vorrangig auf Innenentwicklung 

statt Zersiedelung, und das ganz ohne neue Baugebiete, Planungsverfahren oder 

zusätzliche Infrastrukturkosten. Zugleich stellen wir kleinere Anlagen, wie etwa eine 

Gerätehütte, im Außenbereich bis 20 Kubikmeter Brutto-Rauminhalt von einem Ge-

nehmigungsverfahren frei, sofern dort keine Aufenthaltsräume sind. Das ist ein Aus-

druck von Vertrauen in unsere Bürgerinnen und Bürger, und das ist auch das Ziel der 

Bayerischen Staatsregierung. Wer ein Gartenhaus aufstellt, soll das ohne Formularflut 

und Genehmigungsschleifen tun können.

Ein weiterer Baustein ist die Neuregelung bei der Feuerbeschau. Künftig wird sie 

auf Sonderbauten und Gebäude mit konkreten Gefahrenhinweisen beschränkt. Das 

entlastet nicht nur Gemeinden, sondern auch die Feuerwehren, die sich auf ihre 

Kernaufgabe konzentrieren können. Wir schaffen damit einen Gleichlauf zwischen 
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Bauordnungs- und Brandschutzrecht und stellen sicher, dass nur dort kontrolliert wird, 

wo tatsächlich Risiken bestehen. Auch hier geht es um differenziertes Handeln, statt 

alles pauschal zu erfassen.

Ganz wichtig ist uns, dass die Bayerische Haushaltsordnung vorsieht: Die Verwen-

dung von Kleinförderungen bis 10.000 Euro muss zukünftig nicht mehr durch auf-

wendige Verwendungsnachweise belegt werden. Nur in 10 % der Fälle wird eine 

Stichprobe durchgeführt. Bei der Kommunalförderung gilt diese Regelung sogar bis 

100.000 Euro. Dies ist eine echte Entlastung unserer bayerischen Rathäuser. – Lieber 

Kollege Becher, das haben Sie leider nicht erwähnt.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN – Johannes Becher (GRÜNE): So viel Zeit 

habe ich nicht gehabt!)

Sehr geehrte Damen und Herren, all diese Maßnahmen haben ein gemeinsames 

Ziel: weniger Bürokratie, mehr Effizienz und eine zukunftsgerichtete Verwaltung. Der 

Freistaat Bayern zeigt damit einmal mehr, wie Modernisierung gelingt: konsequent, 

durchdacht und im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Ich darf Ihnen versichern: 

Dies bleibt nicht das letzte Modernisierungsgesetz. Stück für Stück werden wir alles 

umkrempeln und jede Regelung, jedes Gesetz, das wir in Bayern ändern können, 

entsprechend ändern und anpassen. Wir fordern Sie alle auf, Mitglieder des Landtags 

und auch Bürgerinnen und Bürger: Bringen Sie sich konstruktiv ein. Bringen Sie aktiv 

Vorschläge ein, wo welches Gesetz entsprechend geändert werden kann, zum Wohle 

von uns Bürgerinnen und Bürgern. – Ich danke für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Präsidentin Ilse Aigner: Für die SPD spricht nun die Kollegin Anna Rasehorn.

Anna Rasehorn (SPD): Sehr geehrtes Präsidium, liebe Kolleg:innen der demokrati-

schen Fraktionen! Lieber Herr Locke, ich hatte Ihnen versprochen, dass ich eigent-
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lich immer einen Punkt finde, wo ich die Staatsregierung lobe. Diesmal fällt mir das 

schwer.

(Unruhe)

Kopenhagen, Paris und Venedig haben es verstanden: In Zeiten von Übertourismus 

und Klimawandel gehen diese Städte in puncto nachhaltiges Reisen neue Wege, 

sei es, dass Tourist:innen sich durch die Nutzung von Metro oder Fahrrad kleine 

Geschenke erspielen können, oder sei es, dass Kreuzfahrtschiffe einfach einmal nicht 

mehr direkt nach Venedig fahren dürfen.

Auch unsere Kommunen gehen voran, zum Beispiel Bad Hindelang im Allgäu. Wie 

in vielen Alpenkommunen weiß man auch dort: Der Klimawandel ist da, da es immer 

weniger Schnee gibt und künstlicher Schnee selbst bei einstelligen Plusgraden in der 

Nacht mehr als endlich und vor allem richtig teuer ist. In einer Nacht kommen da 

locker einmal 5.000 Euro zustande. Was macht die Staatsregierung? – Sie hat die Zei-

chen der Zeit nicht verstanden.Sie will eine Regelung einseitig zugunsten kurzfristiger 

vermeintlicher Tourismusinteressen, die ins Leere laufen,

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

zulasten von zukünftigen Generationen, von unserer Umwelt und unserer einzigartigen 

Naturkulisse erlassen.

Herr Flierl, nein, die Umweltverträglichkeitsvorprüfung ist eben eine Prüfung, wo wis-

senschaftlich fundiert nachgeschaut wird, welche Umweltbelange da sind. Wenn die 

aber runterfallen, dann müssen tatsächlich die Naturschutzverbände, wenn sie wirklich 

ein Anliegen haben, ihr Recht einklagen, weil Beteiligung eben nicht gleich Beteiligung 

ist, weil man das sonst, so wie es jetzt passiert, im normalen Verfahren nicht anhören 

muss.

Da sehen wir doch: Das Dritte Modernisierungsgesetz atmet mit jeder Pore die Ge-

winnmaximierung Einzelner auf Kosten der Allgemeinheit. Das sehen auch viele Ver-
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bände so – Herr Becher hat es schon genannt –, weil sie verstanden haben, dass 

in Zeiten des Klimawandels Strategien zum sanften Tourismus angebracht sind, aber 

nicht, eine Skitour nach der anderen zu planen und entsprechend zu bauen. Wir leben 

in Bayern in einer einzigartigen Kulturlandschaft. Auch das müssen wir uns immer 

vergegenwärtigen. Wir haben die Pflicht, diese Landschaft zu bewahren und an der 

Seite derjenigen zu stehen, die dort wohnen und vom Übertourismus

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

und, ja, auch von den horrenden Kosten des vermeintlichen Schnees erdrückt werden.

Die Beteiligung der Umweltverbände hatte auch positive Punkte, die jetzt eben wegfal-

len. Das ist zum Beispiel die Vermeidung von Fehlinvestitionen in Skigebieten, wo 

Kommunen sehr wohl schon gesehen haben: Es geht nicht mehr. Sie finden keine 

Pächter mehr für diese Skigebiete, weil sie sich nicht mehr lohnen und weil damit 

erhebliche Umweltschäden verbunden sind. Prominentes Beispiel ist das Riedberger 

Horn. Hier hat unser Kollege Florian von Brunn massive und gute Arbeit geleistet. Ich 

kann Ihnen versprechen: Auch hier werden wir massiven Widerstand leisten und für 

unsere Alpen kämpfen!

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Ich habe nicht so viel Zeit, deswegen zurück zum Modernisierungsgesetz. Denn 

neben den Problemen betreffend die Alpen sehen wir als SPD viele Fragezeichen, 

etwa die Verfahrensfreiheit bei der Errichtung von Gebäuden im Außenbereich bis 

zu 20 Kubikmetern. Ich habe heute in der Fraktion gelernt: Das heißt Hüttl. Auch 

da müssen wir uns fragen: Was bedeutet das? Ist das nur eine Hütte? Kann man 

nebeneinander ganz viele bauen, ohne dass es rechtliche Schwierigkeiten gibt? Da 

haben wir einfach Fragen. Aber auch bei der Verfahrensfreiheit, beim Einbau weiterer 

Wohnungen in Gebäuden, in denen sich schon mindestens eine Wohnung befindet, 

haben wir Fragen. Wir stehen ganz klar für Wohnungsbau, schon seit 120 Jahren, 

aber nur mit Qualität und Sicherheit. Da haben wir Fragen: Wie schaut es denn mit 
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der Aushöhlung von barrierefreiem Wohnen aus? Wie schaut es mit dem Brandschutz 

aus? Hier sehen wir viele Fragezeichen.

(Zuruf des Abgeordneten Alexander Flierl (CSU))

Die Gefahr des Verschandelns unserer Alpen schlägt hier dem Fass den Boden aus. 

Wir würden darum bitten und werden uns auch im Verfahren dazu einbringen, dass 

man die Alpen aus diesem Gesetz herausnimmt. Dann sind wir auch konstruktiv 

und solidarisch mit Änderungsanträgen dabei. Aber so können wir dem leider nicht 

zustimmen.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Ilse Aigner: Der Kollege Markus Saller hat noch eine Minute. Ich bitte, 

dass alle noch ruhig sind. Danach kommen die Abstimmungen. Bitte schön, Kollege 

Saller für die FREIEN WÄHLER.

Markus Saller (FREIE WÄHLER): Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! 

Zwölf weitere Gesetze und Verordnungen sind mit dem nächsten Modernisierungsge-

setz in Angriff genommen worden. Bayern ist auf dem richtigen Weg. Wir sehen 

jetzt, dass Dinge, die wir in der Enquete-Kommission und im Normenkontrollrat entwi-

ckelt haben und weiterentwickeln, Eingang in die Gesetzgebung finden. Insbesondere 

scheint mir hervorhebenswert, dass die neuen Regelungen mehr Vertrauen und auch 

mehr Verantwortung zurückgeben an diejenigen, die letztendlich mit den Gesetzen 

konfrontiert sind. Das ist genau der richtige Weg, genau das, was wir einfordern. Denn 

wenn der Staat das Vertrauen an die Bürgerinnen und Bürger und an die Unterneh-

men zurückgibt, dann gewinnen die wieder das notwendige Vertrauen in den Staat.

Insgesamt ist Bayern auf dem richtigen Weg. Wir zeigen, wie man Bürokratieabbau 

angehen kann, auch als Vorbild für die jetzige Bundesregierung. Man sieht an den Äu-

ßerungen der Opposition: Es sind einzelne kleinere, ideologisch besonders wirksame 
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Gesetze, die herausgegriffen werden. Aber das Große und Ganze ist zustimmungsfä-

hig.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Präsidentin Ilse Aigner: Damit ist die Aussprache geschlossen. Ich schlage vor, den 

Gesetzentwurf dem Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz als federführendem 

Ausschuss zu überweisen. Erhebt sich dagegen Widerspruch? – Sehe ich nicht. Dann 

ist das so beschlossen.

Im Hinblick auf die beiden Tagesordnungspunkte 4 und 5, Wahl eines Vizepräsidenten 

und Wahl eines Schriftführers des Bayerischen Landtag, hat die AfD-Fraktion eine 

Begründung der Wahlvorschläge sowie eine gemeinsame Aussprache beantragt. Hier-

über soll auf Antrag der AfD-Fraktion gemäß § 42 Absatz 2 Satz 2 unserer Geschäfts-

ordnung in der Vollversammlung eine Entscheidung herbeigeführt werden. Ich lasse 

daher über diesen Antrag abstimmen.

Wer dem Antrag der AfD-Fraktion zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. 

Das ist die AfD-Fraktion. Wer ist dagegen? – Das ist sind die Fraktionen der CSU, der 

FREIEN WÄHLER, der SPD und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gibt es Enthaltun-

gen? – Sehe ich keine. Dann ist dieser Antrag hiermit abgelehnt.
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